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Stellungnahme zur UG-Novelle Studienplatzfinanzierung 
 

 

Grundsätzlich ist nachvollziehbar, dass das BMWFW, insbesondere an Volluniversitäten, wo 

das Verhältnis von StudienbeginnerInnen zu Studienabschlüssen sehr große Differenzen 

aufweist (z. B. Juridicum in Wien 1200 Erstsemestrige auf 250-300 Studienabschlüsse), einen 

neuen Anlauf zur besseren Zuerkennung der finanziellen Mittel nimmt. Damit verbunden ist 

aber auch die Einführung von Studienplatzbeschränkungen in Massenfächern.  

 

In der vorliegenden Novelle sind die Medizinischen Universitäten weitgehend unberührt. 

Aufgrund der Erfahrungen der Medizinischen Universitäten in den letzten Jahren ist dennoch 

festzuhalten, dass  

1. weiterhin auch das Globalbudget aller Universitäten im Ausmaß von mind. 2,5 % p.a. 

valorisiert werden muss, sodass es zu keiner Verminderung des akademischen 

Lehrpersonals kommt, 

2. eine soziale Durchmischung der Studierenden (§13 Abs. 2 Z 6) durch die Einführung von 

Aufnahmeverfahren sowie der Studienplatzfinanzierung nicht per se zu erwarten ist und 

diese auch seitens der Universitäten nicht erzielbar ist (außer durch Verlosen der 

Studienplätze). Die wesentliche Maßnahme dazu wäre ein durchlässiges Schulsystem, das 

sicherstellt, dass auch geeignete SchülerInnen aus nicht-akademischen Elternhäusern 

eine realistische Möglichkeit haben, studieren zu können. Diese Förderungen erst auf die 

Universitäten zu verlagern, ist weitgehend unwirksam. Wenigstens ist sicherzustellen, 

dass dieser Effekt durch (Tests im Rahmen von) Aufnahmeverfahren nicht verschärft wird. 

Der Gesetzgeber will hier zwar eine Korrektur (§51 Abs. 2 lit. e; „nichttraditionelle 

StudienwerberInnen“, §61 Abs 1 Zi 6), doch ist die Zulässigkeit dieser 

Förderungsmaßnahmen mit allen rechtlichen Unsicherheiten anders als beispielsweise 

beim Aufnahmeverfahren für das Humanmedizinstudium, vollständig den einzelnen 

Universitäten überlassen. 

3. Es gibt demokratiepolitisch durchaus Bedenken, Studienplatzbeschränkungen lediglich 

vom Minister im Verordnungsweg zu erlassen. Diese sollten im Einvernehmen mit den 

RektorInnen der jeweiligen Studienrichtungen, der ÖH und dem BMWFW festgelegt 

werden. 

 
 

Senat der Medizinischen  
Universität Innsbruck 
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4. Bei Tests im Rahmen von Aufnahmeverfahren hat sich eine national einheitliche 

Durchführung an den Medizinischen Universitäten bewährt. Dies in die Autonomie der 

einzelnen Universitäten zu delegieren (§ 63 Abs. 1, § 71b Abs. 10), ist sicherlich nicht 

zweckmäßig und birgt die Gefahr der zunehmenden Exklusivität. Es sei auf diesbezügliche 

Fehlentwicklungen in Deutschland hingewiesen, die wesentlich zur Attraktivität des 

Studiums in Österreich beigetragen haben. Dort hat man aber auch bereits 

gegengesteuert und vergibt einige Studienplätze nach Verblindung der Abiturnoten mit 

weiteren Tests. Derartige Tests im Rahmen von Aufnahmeverfahren sollten auch auf die 

Eignung zum Studium hin evaluiert werden. Durch die vorgesehenen Regelungen hat eine 

Universität bzw. ein Fachressortminister erhebliche Kontrolle auf die Möglichkeiten der 

Beschränkung des freien Hochschulzugangs. Diesbezüglich würden wir eine Steuerung auf 

Ebene des Nationalrats für zweckmäßig erachten (§ 71d). 

5. Aufgrund der derzeitigen Aktivitäten der Studierenden an nicht-medizinischen 

Universitäten wurde für prüfungsaktive Studierende ein Aufwand von 400 Arbeitsstunden 

(16 ECTS) pro Jahr festgelegt. Der Arbeitsaufwand an den Medizinischen Universitäten 

bzw. der Aufwand, der für den Erhalt von Stipendien erforderlich ist, beträgt ein 

Mehrfaches. Nach der letzten Erhebung (Studierenden Sozialerhebung BMWFW 2015, 

S60ff.) sind über 60% der Studierenden neben dem Studium, davon 40% während des 

Semesters, erwerbstätig, um sich das Studium (teilweise) finanzieren zu können. Human- 

und Veterinärmediziner fallen hier deutlich zurück, was in der Arbeitsbelastung durch das 

Studium begründet ist. Diese indirekte Proportionalität wird auch aus anderen 

Studienrichtungen belegt (Grafik 18, ebenda). Außerhalb von diesen Universitäten leisten 

Studierende durchschnittlich 19,8 Stunden pro Woche Erwerbsarbeit. Dieser Aspekt ist 

bei der Festlegung der Arbeitsleistung für prüfungsaktive Studierende zu berücksichtigen. 

Es ist auch sicherzustellen, dass diese Festlegung nicht zu einer qualitativen 

Studienverschlechterung und Ausdünnung des Lehrveranstaltungsangebots führt. 

6. Hinsichtlich der qualitätsverbessernden Maßnahmen ist in § 12 und § 12a größtes 

Ermessen beim Fachminister (Verordnungen), die wettbewerbsorientierten Indikatoren 

sollten vorab abschließend definiert werden.  

7. Lehrpersonal und –qualifikation sind der Schlüssel zu einer guten Studierendenbetreuung. 

Diesbezüglich bleibt eine Ausrichtung aber letztendlich auch im Ermessen des 

Bundesministers (Verordnungen § 12a Abs. e). Es sollte für Universitätsstudien jedenfalls 

berücksichtigt werden, dass forschungsgeleitete Lehre bei Studien erbracht wird. Dazu 

sollte ein Mindestmaß an eigener Forschungstätigkeit bzw. Zeit für Lehrvorbereitung und 

Studienplanentwicklung von 20 v. Hundert in allen Beschäftigungskategorien außer den 

studentischen MitarbeiterInnen eingeräumt werden, im vorliegenden § 51 Abs. 2 Z 14 lit f 

bleibt das offen. Ohne diese legistische Maßnahme ist eine Abgrenzung zu 

Fachhochschulen schwierig. Kollektivvertragliche Regelungen sind diesbezüglich 

wirkungslos, da dort Individualansprüche der Beschäftigten, ihre Aufgaben, aber nicht die 

Mindestmaße für Studienrichtungen geregelt werden. 
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Über 47.000 Studierende an Universitäten, Fach-
hochschulen, Pädagogischen Hochschulen und 
erstmals auch Privatuniversitäten haben an der 
Studierenden-Sozialerhebung im Sommerseme-
ster 2015 teilgenommen und mehr als 100 Fragen 
zu allen möglichen Lebensbereichen beantwor-
tet. Diese Ergebnisse liefern eine wichtige Grund-
lage für studierendenbezogene und hochschulpo-
litische Maßnahmen. Vor allem in Hinblick auf ei-
ne „Nationale Strategie zur sozialen Dimension in 
der Hochschulbildung – für einen integrativeren 
Zugang und eine breitere Teilhabe“, die unter Ein-
bindung aller Akteure und verantwortlichen Institu-
tionen bis Ende 2016 erarbeitet wird, sind sie ein 
wichtiger Teil der Analyse des Status Quo.

Die Studierenden-Sozialerhebung 2015 bestä-
tigt die zunehmende Heterogenität der Studieren-
denschaft: Studienmotive und Studienwahl sind 
vielfältig und auch davon abhängig, ob es sich 
um eine Erstqualifizierung oder um Weiterbildung 
handelt. Vielfach werden Studien mit sehr unter-
schiedlicher Intensität betrieben. Bei den Studien-
angeboten sehen wir Unterschiede nach fachlichen 
Kriterien sowie in der Studienorganisation und sie 
beinhalten jeweils spezifische Leistungserforder-
nisse für einen erfolgreichen Abschluss. Wenn 
sich diese spezifischen Anforderungen mit persön-
lichen Lebens- und Rahmenbedingungen der Stu-
dierenden, etwa zunehmende studienbegleitende 
Erwerbstätigkeit, Finanzierung einer eigenen Woh-
nung, Elternschaft, überlagern, kann es zu Auswir-
kungen auf den Studienfortschritt kommen. Daher 
stehen die Hochschulen nicht nur vor der perma-
nenten Herausforderung, ihre Studienangebote 
fachlich weiterzuentwickeln, sondern auch deren 
Vereinbarkeit mit Beruf und Familie zu verbessern 
und zielgruppengerecht zu gestalten.

Vor diesen sozialen Hintergründen muss auch 
der Bund seine Unterstützungsmaßnahmen konti-
nuierlich analysieren und – auch im Kontext der 
finanziellen Möglichkeiten – Adaptierungen vor-
nehmen. Die direkten und indirekten Förderungen 
der Studierenden zielen darauf ab, einen notwen-
digen sozialen Ausgleich zu befördern, hervorra-
gende Leistungen zu honorieren und erschwerende 
Begleitumstände im Studium abzumildern. Über 
40.000 Studierende haben im Berichtszeitraum 
Studienbeihilfe bezogen, über 100.000 Studie-
renden wird jährlich Familienbeihilfe gewährt. Die 
„Materialien zur sozialen Lage der Studierenden“ 
dokumentieren die Entwicklungen und weitere 
Maßnahmen in diesen Bereichen.

Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner 
Bundesminister für  
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Der vorliegende Bericht behandelt die klas-
sischen Themen der sozialen Lage der Studieren-
den, nämlich Finanzierung des Studiums, Studien-
förderung, Wohnen, studienbegleitende Erwerbstä-
tigkeit, gesundheitliche Beschwerden, Hochschul-
zugang nach sozialer Herkunft u.a. Darüber hinaus 
werden Zusatzberichte zu weiteren Themen der 
Befragung wie internationale Mobilität, internatio-
nale Studierende, Studierende mit Kind, Studien-
situation, Doktorand/inn/en und zur Situation von 
Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen folgen. 

Ich bedanke mich beim Institut für Höhere Stu-
dien für die bewährte Durchführung der Studieren-
den-Sozialerhebung, bei den vielen Studierenden, 
die an der Befragung teilgenommen haben, sowie 
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei 
der Erstellung der Publikation mitgewirkt haben.
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Einleitung

Die staatliche Studienförderung umfasst alle öf-
fentlichen Aufwendungen, die Ausbildungen im 
postsekundären Bereich unterstützen. Dabei han-
delt es sich meist um soziale Unterstützungen für 
Studierende. Ausgaben für den Hochschulbetrieb 
sind in der Studienförderung nicht enthalten. Sys-
tematisch lassen sich die staatlichen Leistungen 
der Studienförderung in zwei Gruppen gliedern: 
Transferleistungen, die Studierende in Geld di-
rekt erhalten (direkte Studienförderung), und Aus-
gaben, die den Studierenden entweder als Trans-
ferleistungen an die Eltern oder als Sachleistun-
gen zu Gute kommen (indirekte Studienförderung). 
Ziel aller sozialen Fördermaßnahmen ist es, förde-
rungswürdigen Personen mit Problemen beim Bil-
dungszugang ein Studium und einen zeitgerechten 
Studienabschluss zu ermöglichen.

Die Vergabe von direkten Studienförderungen 
für Studierende erfolgt in der Regel nach differen-
zierten sozialen Kriterien und nur bei Vorliegen ei-
nes günstigen Studienerfolges, zu einem geringen 

Teil nach reinen Leistungskriterien. Die verschie-
denen Formen solcher Studienförderungen sind 
zum Großteil im Studienförderungsgesetz 1992 
geregelt.

Die indirekten staatlichen Studienförderungen, 
die wichtiger Bestandteil der sozialen Absiche-
rung während des Studiums sind, bestehen in der 
Hauptsache aus Mitteln, die von den Eltern der 
Studierenden (bzw. über die Eltern) in Anspruch 
genommen werden können. Anspruchsgrundla-
ge für diese Förderungen ist die gesetzliche Ver-
pflichtung der Eltern, Kindern bis zur Erreichung 
der Selbsterhaltungsfähigkeit Unterhalt zu leisten. 
Durch staatliche Förderungsmaßnahmen sollen 
Eltern dieser Verpflichtung leichter nachkommen 
können. Daneben gibt es Unterstützungen, die den 
Studierenden durch Ermäßigungen zu Gute kom-
men. 

Das Studienförderungsgesetz bildet insofern 
eine Klammer für sämtliche Studienförderungen, 
als andere Sozialgesetze hinsichtlich der Unter-
stützung für Studierende immer wieder auf das 
Studienförderungsgesetz verweisen.

Übersicht 1: Maßnahmen der staatlichen Studienförderung des Bundes

Staatliche Studienförderung

Direkte Studienförderung Indirekte Studienförderung

Studienbeihilfe Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag

Studienzuschuss Kranken- und Unfallversicherung für Studierende

Fahrtkostenzuschuss Steuerbegünstigungen

Versicherungskostenbeitrag Förderungen von Studierendenheimen und Mensen

Studienabschluss-Stipendium
Subventionen für die Österreichische 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft

Beihilfe für ein Auslandsstudium

Reisekostenzuschuss

Sprachstipendium

Mobilitätsstipendium

Andere Stipendien und Zuschüsse

Waisenpension für Studierende

Studienunterstützung

Leistungsstipendium

Förderungsstipendium

Exzellenzstipendium

Würdigungspreis, Award of Excellence

Quelle: BMWFW, 2016.
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1. �Förderungen nach dem 
Studienförderungsgesetz 
(Direkte Ausbildungsförderung)

Die staatliche Studienförderung in Österreich wur-
de in den sechziger Jahren als begleitende Maß-
nahme zur Öffnung der Universitäten eingeführt, 
um Kindern aus einkommensschwachen Schichten 
ein Hochschulstudium zu erleichtern. Seit 1992 
ist die Studienförderung in zunehmendem Maß mit 
anderen (indirekten) staatlichen Förderungsmaß-
nahmen verknüpft, wobei die Anspruchsvorausset-
zungen schrittweise harmonisiert wurden.

1.1 Rechtliche Grundlagen

Das Studienförderungsgesetz 1992 (StudFG 1992) 
in der derzeit geltenden Fassung regelt die Gewäh-
rung von Studienbeihilfe („Sozialstipendium“) so-
wie ergänzende Förderungsmaßnahmen wie Studi-
enzuschüsse, Fahrtkostenzuschüsse, Studienab-
schluss-Stipendien, Versicherungskostenbeiträge, 
Beihilfen für Auslandsstudien, Reisekostenzu-
schüsse, Sprachstipendien, Mobilitätsstipendi-
en, Leistungsstipendien, Förderungsstipendien 
und Studienunterstützungen. Für die Aufwendun-
gen nach dem Studienförderungsgesetz wurden im 
Budgetbereich Wissenschaft des Bundesministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
im Jahr 2015 190,7 Mio. Euro ausgegeben.

Grundsätzlich können folgende österreichische 
Staatsbürger/innen und gleichgestellte Ausländer/
innen Studienförderung erhalten:

nn ordentliche Studierende an österreichischen 
Universitäten; an in Österreich gelegenen Theo-
logischen Lehranstalten; zur Studienberechti-
gungsprüfung zugelassene Personen; Studieren-
de an Fachhochschul-Studiengängen; Studie-
rende an Privatuniversitäten,

nn ordentliche Studierende an öffentlichen und an-
erkannten privaten Pädagogischen Hochschulen 
und

nn ordentliche Studierende an öffentlichen oder 
mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Konservatorien. 

1.1.1 Studienbeihilfe

Die Studienbeihilfe ist die bedeutendste der im 
Studienförderungsgesetz geregelten Fördermaß-

nahmen. Ihr Ziel ist es, die Differenz zwischen der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern und 
dem Finanzbedarf der studierenden Kinder auszu-
gleichen. Üblicherweise ergänzt die Studienbeihil-
fe die Unterhaltsbeiträge von Eltern und Partnern 
zuzüglich der Familienbeihilfe sowie eventuelle 
Einkünfte der Studierenden auf den zur Lebens-
haltung notwendigen Betrag. Bei der Berechnung 
der Studienbeihilfe werden die zumutbaren Un-
terhaltsleistungen von Eltern und die Eigenleis-
tung der Studierenden auf die Höhe der Studien-
beihilfe angerechnet. Der Anspruch auf Studien-
beihilfe hängt im Wesentlichen von sozialer Förde-
rungswürdigkeit (Einkommen, Familiensituation) 
und vom Studienerfolg (zügig betriebenes Studi-
um: Einhaltung der Studienzeit, nur wenige, zeit-
gerechte Studienwechsel) ab. 

Eine Sonderform ist das Selbsterhalterstipendi-
um für jene Studierenden, die sich vor dem erst-
maligen Bezug von Studienbeihilfe mindestens 
vier Jahre selbst erhalten haben.

1.1.2 Studienzuschuss

Der Studienzuschuss steht allen Studierenden, die 
eine Studienbeihilfe beziehen, in der Höhe des 
jährlichen Studienbeitrages (€ 726,72) zu. Stu-
dierende, die auf Grund des elterlichen Einkom-
mens gerade keine Studienbeihilfe mehr erhalten, 
können bei Vorliegen des entsprechenden Studi-
enfortgangs dennoch einen Studienzuschuss in 
abgestufter Höhe (€ 60 bis € 726,72) erhalten. 
Der Studienzuschuss ist gemeinsam mit der Stu-
dienbeihilfe zu beantragen. Die Auszahlung erfolgt 
zweimal jährlich, jeweils zur Hälfte im Winter- und 
im Sommersemester.

Durch eine Änderung des Universitätsgesetzes 
2002 (BGBl.I Nr. 134/2008) sind seit dem Som-
mersemester 2009 an Universitäten Studienbei-
träge nur mehr bei Studienzeitüberschreitungen zu 
entrichten. Studierende an Universitäten, die auf 
Grund ihres Studienfortganges noch Anspruch auf 
Studienbeihilfe haben, müssen keinen Studien-
beitrag entrichten und erhalten daher auch keinen 
Studienzuschuss. Für Studierende, die auch nach 
dem Sommersemester 2009 verpflichtet sind, für 
das geförderte Studium einen Studienbeitrag zu 
entrichten, gibt es wie bisher den Studienzuschuss. 
Dies betrifft Studierende an Fachhochschulen in 
den meisten Bundesländern. Ausgenommen davon 
sind die Fachhochschulen in Vorarlberg, Oberöster-
reich, Burgenland und die FH Joanneum in Graz.
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1.1.3 Fahrtkostenzuschuss

Der Fahrtkostenzuschuss ersetzt seit 1997 je-
ne Leistungen, die bis dahin im Familienlasten-
ausgleichsgesetz als Schüler/innenfreifahrt oder 
Schulfahrtbeihilfe vorgesehen waren, und ist an 
den Bezug der Studienbeihilfe gekoppelt. Der 
Fahrtkostenzuschuss wird nach Richtlinien des 
Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft im Nachhinein von der Studienbeihil-
fenbehörde ausbezahlt und richtet sich unter Be-
rücksichtigung eines Selbstbehaltes nach den tat-
sächlich notwendigen Fahrtkosten. Ein Rechtsan-
spruch besteht nicht. Nach den geltenden Richt-
linien werden sowohl die regelmäßigen Fahrten im 
innerstädtischen Verkehr als auch gelegentliche 
Fahrten zum Elternwohnsitz unterstützt.

1.1.4 Versicherungskostenbeitrag

Der Versicherungskostenbeitrag gebührt jenen Stu-
dierenden, die Studienbeihilfe beziehen und die 
begünstigt in der Krankenversicherung selbstver-
sichert sind. Eine solche Selbstversicherung er-
folgt, sobald die Angehörigeneigenschaft (kosten-
lose Mitversicherung bei den Eltern) – meist we-
gen Überschreitung der Altersgrenze (nach dem 
27. Geburtstag) – weggefallen ist.

Der Versicherungskostenbeitrag deckt für Stu-
dierende mit Studienbeihilfe einen Teil der Kos-
ten für die Krankenversicherung. Die Höhe beträgt 
€ 19 monatlich (bei zwölfmaliger Auszahlung). Der 
Versicherungskostenbeitrag wird regelmäßig nach 
Ende eines Semesters durch die Studienbeihilfen-
behörde von Amts wegen ausbezahlt. Im Studien-
jahr 2014/15 wurden für Versicherungskostenbei-
träge insgesamt  € 753.160 ausbezahlt.

1.1.5 Studienabschluss-Stipendium

Durch das 1999 geschaffene Studienabschluss-
Stipendium wird Studierenden, die sich in der Ab-
schlussphase ihres Studiums befinden und zum 
Großteil während des Studiums berufstätig waren, 
die Möglichkeit geboten, die Studienabschluss-
phase (insbesondere die Arbeit an der wissen-
schaftlichen Abschlussarbeit) ohne berufliche Be-
lastungen zu absolvieren. Es wird einmalig für ma-
ximal 18 Monate gewährt.

Voraussetzung ist Berufstätigkeit im Ausmaß von 
mindestens einer Halbbeschäftigung durch drei 
Jahre innerhalb der letzten vier Jahre, die Aufgabe 

der Berufstätigkeit und ein Alter unter 41 Jahren. 
Die Vergabe erfolgt durch die Studienbeihilfenbe-
hörde im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 
auf Basis von Richtlinien des Bundesministers für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.

Die Höhe der Studienabschluss-Stipendien ori-
entiert sich am Ausmaß der bisherigen Beschäf-
tigung und beträgt bis zu € 1.040 monatlich. Er-
gänzend ist eine Finanzierung der anfallenden Be-
treuungskosten für Kinder in der Höhe von bis zu 
€ 150 im Monat möglich. Im Kalenderjahr 2015 
sind geänderte Richtlinien in Kraft getreten, die 
eine günstigere Festlegung der Stipendienhöhe 
aufgrund des bisher bezogenen Einkommens er-
möglichen. Im Studienjahr 2014/15 wurden 245 
Studienabschluss-Stipendien bewilligt, mit einer 
durchschnittlichen Höhe von € 7.398.

1.1.6 Beihilfe für ein Auslandsstudium

Die Beihilfe für ein Auslandsstudium soll die in-
ternationale Mobilität von Studienbeihilfenbezie-
her/inne/n erleichtern und wird zusätzlich zur (In-
lands-)Studienbeihilfe ausbezahlt. Voraussetzung 
für den Anspruch ist die Zulassung für das drit-
te Semester des geförderten Studiums. Außerdem 
muss das Studium an der ausländischen Univer-
sität (Hochschule) dem österreichischen Studium 
gleichwertig sein und der Studienaufenthalt eine 
Mindestdauer von einem Monat haben. Die Förde-
rung wird für maximal 20 Monate gewährt.

Die Festlegung der Höhe orientiert sich dabei 
je Studienland an den jeweiligen Lebenshaltungs- 
und Studienkosten. Sie beträgt monatlich maximal 
€ 582. Die Beihilfen für Auslandsstudien werden 
durch Bescheid der Studienbeihilfenbehörde zuer-
kannt.

1.1.7 Reisekostenzuschuss und Sprachstipendium

Der Reisekostenzuschuss dient der Unterstüt-
zung der notwendigen Reisekosten bei geförder-
ten Auslandsstudienaufenthalten. Sprachstipendi-
en ermöglichen die Finanzierung von Sprachkur-
sen als Vorbereitung für geförderte Auslandsstudi-
enaufenthalte. Die Vergabe der Förderungen erfolgt 
durch die Studienbeihilfenbehörde im Wege der 
Privatwirtschaftsverwaltung nach Richtlinien des 
Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft.
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1.1.8 Mobilitätsstipendium

Das Mobilitätsstipendium wurde mit der Novelle 
2008 des Studienförderungsgesetzes eingeführt. 
Es berücksichtigt die Tatsache, dass Studieren-
de in zunehmendem Maße ein Studium zur Gän-
ze außerhalb Österreichs absolvieren und bisher 
meist weder von Österreich noch von Seiten des 
Gastlandes gefördert wurden. Durch diese Förde-
rungsmaßnahme können Bachelor- und Masterstu-
dien, die zur Gänze an einer staatlich anerkann-
ten Hochschuleinrichtung in Ländern des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz 
betrieben werden, in vollem Umfang staatlich un-
terstützt werden. Mobilitätsstipendien werden ana-
log den Kriterien für die Studienbeihilfe (sowohl 
hinsichtlich sozialer Förderungswürdigkeit als auch 
Studienerfolgs) nach Richtlinien des Bundesminis-
ters für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
von der Studienbeihilfenbehörde zuerkannt.

1.1.9 Leistungsstipendium

Leistungsstipendien werden Studierenden an Uni-
versitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschu-
len und Theologischen Lehranstalten zuerkannt, 
die hervorragende Studienleistungen erbracht ha-
ben. Mit der StudFG-Novelle 2014 wurde die Min-
desthöhe des Leistungsstipendiums von bisher 
€ 726,72 (Studienbeitrag für zwei Semester) auf 
€ 750 pro Studienjahr angehoben. 

Auf Leistungsstipendien besteht kein Rechtsan-
spruch. Studierende können sich auf Grund einer 
Ausschreibung im jeweiligen Bereich darum be-
werben. Die Zuerkennung erfolgt durch das für stu-
dienrechtliche Angelegenheiten zuständige Organ 
der Universität bzw. durch die Leitung des Fach-
hochschul-Studienganges.

1.1.10 Förderungsstipendium

Förderungsstipendien werden Studierenden an 
Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschu-
len und Theologischen Lehranstalten zuerkannt. 
Sie dienen zur Anfertigung finanziell aufwändiger 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten bei 
überdurchschnittlichem Studienerfolg und werden 
nach Vorlage eines Gutachtens einer Universitäts-
lehrerin oder eines Universitätslehrers über die Ar-
beit vergeben. Die Höhe des einzelnen Förderungs-
stipendiums beträgt zwischen € 750 und € 3.600 
für ein Studienjahr.

Auf Förderungsstipendien besteht kein Rechts-
anspruch. Die Studierenden können sich auf Grund 
einer Ausschreibung darum bewerben, indem sie 
eine Beschreibung und einen Finanzierungsplan 
der durchzuführenden Arbeit vorlegen.

1.1.11 Studienunterstützung

Studienunterstützungen dienen dem Ausgleich so-
zialer Härten, dem Ausgleich besonders schwieri-
ger Studienbedingungen und der Förderung beson-
derer Studienleistungen. Das Studienförderungs-
gesetz nennt darüber hinaus noch die Unterstüt-
zung von Wohnkosten und Auslandsaufenthalten 
sowie die Förderung wissenschaftlicher oder künst-
lerischer Arbeiten. 

Die Studienunterstützung ist ein unbürokratisch 
zu handhabendes Instrumentarium, mit dem u.a. 
Unbilligkeiten oder Härten korrigiert werden kön-
nen, die sich allenfalls bei der Gesetzesanwen-
dung ergeben. Die Höhe der Studienunterstützun-
gen bewegt sich zwischen € 180 und dem Betrag 
der höchstmöglichen Studienbeihilfe von € 8.148 
für zwei Semester.

Auf die Gewährung einer Studienunterstützung 
besteht kein Rechtsanspruch. Die Zuerkennung er-
folgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 
nach Richtlinien des Bundesministers für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft. Bei Studienun-
terstützungen im Bereich des Bundesministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wirken 
bei der Prüfung der Ansuchen auch Vertreter/in-
nen der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft mit.

1.1.12 �Würdigungspreis, Award of Excellence und 
Exzellenzstipendium

Aus den Mitteln für Studienunterstützung werden 
auch Auszeichnungen für herausragende Leistun-
gen finanziert.

Seit dem Jahr 1990 erhalten die 50 besten Ab-
solvent/inn/en von Diplom- und Masterstudien den 
Würdigungspreis des Wissenschaftsministers. Die 
Mittel werden aus dem Budget für Studienunter-
stützungen aufgebracht.

Seit 2008 wird zusätzlich ein Preis für herausra-
gende Dissertationen an die 40 besten Absolvent/
inn/en von Doktoratsstudien des vorangegangenen 
Studienjahres vergeben („Award of Excellence“). 
Die Höhe für beide Preise beträgt jeweils € 3.000.

Eine neue Förderungsmaßnahme ist das Ex-
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zellenzstipendium, das seit dem Studienjahr 
2012/13 alle Personen erhalten, die unter den 
Auspizien des Bundespräsidenten promoviert wer-
den. Die Höhe des Exzellenzstipendiums beträgt 
€ 9.000 und kann u.a. für Forschungsaufenthalte 
und Konferenzteilnahmen im In- und Ausland ver-
wendet werden. Damit wird auch die internationa-
le Mobilität herausragender junger Wissenschafter/
innen gefördert. 

1.2 �Sozialaufwendungen des Bundes
ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft – 
quantitative Entwicklung

1.2.1 �Aufwendungen nach dem Studienförderungs
gesetz 1992

Die Aufwendungen bewegen sich seit 2011 gerun-
det zwischen 189 und 194 Mio. Euro (siehe Ta-
belle 1).

Tabelle 1: Aufwendungen für Studienförderung1, 
2011 bis 2015, in Mio. Euro

Jahr Aufwendungen

Rechnungsabschluss 2011 189,6

Rechnungsabschluss 2012 194,2

Rechnungsabschluss 2013 190,9

Rechnungsabschluss 2014 189,9

Rechnungsabschluss 2015 188,8

1 �Budget-Ansätze 1/31107/7680 + 1/31108/7682 + 
1/31108/6210 (ohne EU-kofinanzierte Fördermaßnahmen).

Quelle: BMWFW, 2016.

1.2.2 �Entwicklung der Studienbeihilfen im 
Berichtszeitraum 

Der Zuständigkeitsbereich des Bundesministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
bezieht sich bei der Gewährung von Studienbeihil-
fen auf Studierende an österreichischen Universi-
täten (wissenschaftliche Universitäten, Universi-
täten der Künste, Privatuniversitäten), Theologi-
schen Lehranstalten und Fachhochschul-Studien-
gängen. 

Dargestellt wird die Entwicklung seit dem 2012 
erschienenen Bericht, der sich auf den Zeitraum 
von 2008/09 bis 2010/11 bezog. Soweit es für das 
bessere Verständnis hilfreich ist, greifen gelegent-
lich  Tabellen und Ausführungen zeitlich auch wei-
ter zurück.

Der Zeitraum seit 2011 ist einerseits geprägt 
von der Novelle zum Familienlastenausgleichsge-
setz 2011, andererseits von vier Novellen zum Stu-
dienförderungsgesetz (darunter das Verwaltungsge-
richtsbarkeits-Anpassungsgesetz und das Budget-
begleitgesetz 2014).

Mit der Novelle des Familienlastenausgleichsge-
setzes 2011 wurde ab Juli 2011 die Altersgrenze 
für den Bezug der Familienbeihilfe anlässlich ei-
nes Studiums von 26 auf 24 Jahre herabgesetzt. 
Ohne Änderung des Studienförderungsgesetzes 
übernahm die Studienförderung den Ausgleich für 
diese Altersgruppe durch eine entsprechend erhöh-
te Studienbeihilfe: Damit kam es im Studienjahr 
2011/12 vorübergehend zu einem leichten Anstieg 
der Zahl der Bewilligungen bei den Studierenden 
in der Altersgruppe zwischen 24 und 26 Jahren.

Die 22.  Novelle zum StudFG trat mit 1.  Sep-

Tabelle 2: Sozialaufwendungen für Studierende, 2010 bis 2015, in Mio. Euro

            Budgetierung/Budgetansatz 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Studienförderung 31.02.03.00-1/7680.015+1/7680.022 175,484 184,539 188,545 185,544 184,016 182,956

Fahrtkostenzuschüsse 31.02.03.00-1/6210.000 4,288 4,096 4,147 4,393 4,469 4,569

Studienunterstützung 31.02.03.00-1/7682.301 1,101 0,941 1,093 1,011 0,884 0,809

Studentenheime und -mensen1 31.02.03.00-1/7700.41 und 31.02.03.00-1/7470.410 11,730 11,154 7,280 1,482 2,252 1,600

Österr. Hochschülerschaft 31.02.03.00-1/7342.020 0,600 0,495 0,580 0,550 0,600 0,604

Sozialversicherung für Studierende 31.02.03.00-1/7310.000 6,974 3,600 - - - -

Stipendien für Graduierte 31.02.03.00-1/7680.016+1/7683.022 0,068 0,066 0,076 0,096 0,083 0,075

Insgesamt 200,245 204,891 201,721 193,076 192,304 190,613

1 �Dieser Förderansatz diente zur Ausfinanzierung von (alten) Investitionsförderungen. Eine mögliche Neuauflage des Förderprogrammes 
wird nach Maßgabe budgetärer Mittel geprüft.

Quelle: BMWFW, 2016. 
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Studienbeihilfen in den letzten Jahren feststel-
len: Wesentliche Indikatoren sind die Höhe (durch-
schnittliche Studienbeihilfe) und die Zahl der Be-
willigungen. Anhand dieser Faktoren ist ein diffe-
renziertes Bild der Entwicklung zu zeichnen. 

Die durchschnittliche Studienbeihilfe stieg an 
Universitäten (inklusive Privatuniversitäten) seit 
dem Studienjahr 2010/11 kontinuierlich an. Zu-
letzt wurde im Studienjahr 2014/15 eine durch-
schnittliche Studienbeihilfe von € 4.730 jährlich 
für Studierende an Universitäten ausbezahlt (ohne 
Studienzuschuss). Dieser Betrag lag um rund 12% 
über dem Durchschnittsbetrag des Studienjahres 
2010/11, im Bereich der Fachhochschulen sogar 
um rund 14%.

Insbesondere wird auf den positiven Effekt der 
Novelle 2014 durch die Anhebung des Erhöhungs-
betrages für Studierende mit Kind und der Einkom-
mensgrenze für Ehepartner seit 1. September 2014 
hingewiesen. Bei den Studierenden mit Kind(ern) 
wirkte sich die Steigerung der durchschnittlichen 
Studienbeihilfenhöhe mit rund 12% und bei den 
verheirateten Studierenden mit rund 9% bereits im 
Studienjahr 2014/15 aus.

Die Steigerung der durchschnittlichen Studien-
beihilfen ist in fast allen Kategorien zu verzeichnen 
(siehe Tabelle 3). 

Im Gegensatz zu den Steigerungen der durch-
schnittlichen Studienbeihilfenhöhe in den letzten 
Jahren ist festzustellen, dass die Gesamtzahl der 
Bewilligungen seit dem Studienjahr 2008/09 ste-
tig zurückgegangen ist (Ausnahme ist das Studi-
enjahr 2011/12, weil hier die Kompensation der 
entfallenden Familienbeihilfe für Studierende über 
24 Jahre durch die Studienbeihilfe einen gegentei-

tember 2013 in Kraft und hatte die Anhebung der 
Freibeträge für Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit zum Inhalt. Sie verbesserte also die Situa-
tion für Kinder von nichtselbstständig erwerbstäti-
gen Eltern.

Die 23.  Novelle war Bestandteil des Verwal-
tungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzes des 
damaligen Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung und trat mit 1.  Jänner 2014 in 
Kraft. Sie beinhaltete den Ersatz des Rechtsmit-
tels der Berufung an die zuständigen Bundesmi-
nisterien durch das Rechtsmittel der Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht, die Möglichkeit 
der Beschwerdevorentscheidung durch die Studi-
enbeihilfenbehörde, das Eintrittsrecht der zustän-
digen Bundesminister in das Verfahren sowie das 
Revisionsrecht gegen ein Erkenntnis des Bundes-
verwaltungsgerichtes. 

Die 24. Novelle war Bestandteil des Budgetbe-
gleitgesetzes 2014 und trat zum überwiegenden 
Teil am 1. September 2014 in Kraft (in zwei Punk-
ten mit 1. Jänner 2015) und brachte eine Reihe 
von Verbesserungen. Diese betrafen Studieren-
de aus kinderreichen Familien, verheiratete Stu-
dierende und Studierende mit Sorgepflichten für 
eigene Kinder, außerdem die Auslandsförderung 
und einige Verwaltungsvereinfachungen (siehe Ab-
schnitt 1.2.4).

Die 25. Novelle diente der Klärung der Rechts-
lage in Zusammenhang mit Studierendenmobilität 
und trat im Mai 2015 in Kraft. Sie betraf einerseits 
ausländische Studierende, andererseits Studieren-
de, die einen Teil ihres Studiums im Ausland ab-
solvieren.

Im Detail lässt sich folgende Entwicklung der 

Tabelle 3: Durchschnittliche Studienbeihilfenhöhe an Universitäten (inklusive Privatuniversitäten) und 
Fachhochschulen nach Kategorien, Studienjahre 2010/11 bis 2014/15  
(Beträge auf € 10 gerundet, ohne Studienzuschuss) 

Kategorie 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Universität FH Universität FH Universität FH Universität FH Universität FH

Nicht auswärtig 2.350 1.690 2.680 1.990 2.690 2.050 2.720 2.010 2.720 2.060

Auswärtig 3.710 3.100 4.100 3.320 4.050 3.320 4.050 3.350 4.090 3.670

Verheiratet 5.320 4.610 5.940 4.990 6.010 5.260 6.070 4.630 6.610 5.310

Selbsterhalter 7.380 6.580 7.830 7.120 7.820 7.150 7.790 7.220 7.910 7.080

Mit Kind 7.640 7.450 7.910 7.620 7.900 7.580 7.940 7.350 8.910 8.250

Behindert 4.410 3.530 4.870 3.770 4.730 3.840 4.660 4.670 4.830 3.520

Gesamt 4.230 4.180 4.630 4.630 4.660 4.710 4.680 4.710 4.730 4.780

Quelle: Studienbeihilfenbehörde, 2016.
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ligen Effekt hatte). Ein Rückgang an Anträgen und 
Bewilligungen ist nämlich nur bei Universitätsstu-
dierenden festzustellen; an Fachhochschulen ist 
dagegen eine jährliche Steigerung erkennbar (sie-
he Tabelle 4).

Um die Entwicklung der Studienbeihilfe an den 
Universitäten zu analysieren, ist auch das Verhält-
nis zwischen Anträgen und Bewilligungen über ei-
nen längeren Zeitraum zu betrachten (siehe Tabel-
le 5). Der Rückgang in der Bezieher/innenzahl ist 
nämlich nicht mit einer vermehrten Zahl von nega-
tiven Entscheidungen der Studienbeihilfenbehörde 
zu begründen, sondern mit einem Rückgang der 
Anträge seit der faktischen Abschaffung der Stu-
dienbeiträge an den Universitäten im Jahr 2009.

An den wissenschaftlichen Universitäten betrug 
die Zahl der Bewilligungen 36.840 im Studien-
jahr 2008/09 (Anträge: 51.094), danach sanken 
die Bewilligungen ständig und machten 29.910 
im Studienjahr 2014/15 (Anträge: 42.205) aus. 
Die Ursachen für diesen Rückgang der Anträge 
und demzufolge auch der Bewilligungen liegen vor-
nehmlich in der faktischen Abschaffung der Stu-
dienbeiträge an Universitäten im Jahr 2009, wel-
che in den „Materialien zur sozialen Lage der Stu-
dierenden 2012“ ausführlich dargestellt wurden. 
Diese Tendenz des Rückganges setzte sich in den 
Folgejahren fort. Auch ein Zusammenhang des An-
tragsverhaltens mit der seit 2007/08 nicht ange-
hobenen Höchststudienbeihilfe bzw. Einkommens-
grenze für den zumutbaren elterlichen Unterhalt 
liegt nahe.

An Fachhochschulen gab es hingegen einen 
kontinuierlichen Anstieg der Zahl an Bewilligun-
gen von 8.421 im Studienjahr 2008/09 (Anträge: 

11.034) bis 9.622 Bewilligungen im Studienjahr 
2014/15 (Anträge: 12.447). Diese positive Ent-
wicklung ist einerseits auf den fortlaufenden Aus-
bau der Fachhochschul-Studienplätze, anderer-
seits auf die teilweise Einhebung von Studienbei-
trägen und die damit verbundene Gewährung von 
Studienzuschüssen an Studienbeihilfenbezieher/
innen zurückzuführen.

Betrachtet man einzelne Gruppen von Studien-
beihilfenbezieher/inne/n, fällt auf, dass die Bewil-
ligungen bei Selbsterhalterstipendien, einer sehr 
erfolgreichen Förderung, insgesamt (an Universi-
täten und Fachhochschulen) gestiegen sind, und 
zwar um 10% zwischen 2010/11 und 2014/15 
(siehe Tabelle 4). Der Anteil der Selbsterhaltersti-
pendien an der Gesamtzahl der Bewilligungen ist 
von 27,5% auf 31,5% angewachsen: Fast jede/r 
dritte Beihilfenbezieher/in erhält also ein Selbst-
erhalterstipendium (das zugleich immer auch ein 
Höchststipendium ist).

Betrachtet man die Verteilung der Bewilligun-
gen an Studienbeihilfen zwischen Frauen und 
Männern, liegt der Anteil der Beihilfenbeziehe-
rinnen mit 56% bis 58% seit Jahren über jenem 
der Beihilfenbezieher. Der Anteil der Frauen unter 
den Beihilfenbeziehenden nähert sich nun der Ge-
schlechterverteilung unter der Studierendenschaft 
an (siehe Tabelle 5). Die Studienförderung bein-
haltet somit auch eine Komponente der Frauenför-
derung.

Zusammenfassend ist zur Entwicklung der Stu-
dienbeihilfen anzumerken, dass in den Berichts-
zeitraum mehrere Gesetzesnovellen – sowohl zum 
Studienförderungsgesetz als auch zum Familien-
lastenausgleichsgesetz und Universitätsgesetz –

Tabelle 4: Bewilligte Studienförderungen1 an Universitäten (inklusive Privatuniversitäten) und 
Fachhochschulen nach Kategorien, Studienjahre 2010/11 bis 2014/15 

Kategorie 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Universität FH Universität FH Universität FH Universität FH Universität FH

Nicht auswärtig 8.874 2.212 8.978 2.265  8.579 2.331 8.470 2.337 8.591 2.393

Auswärtig 15.419 2.894 15.077 2.905 14.104 2.789 13.321 2.835 13.023 2.704

Selbsterhalter 7.688 3.627 7.829 3.925 7.904 4.118 7.898 4.220 7.957 4.483

Verheiratet 415 39 391 33 352 37 325 42 339 42

Insgesamt 32.396 8.772 32.275 9.128 30.939 9.275 30.014 9.434 29.910 9.622

davon mit Kind 1.825 358 1.768 389 1.675 428 1.619 431 1.638 454

davon behindert 390 57 387 63 385 58 368 57 359 66

1 Studienbeihilfen und/oder Studienzuschuss.
Quelle: Studienbeihilfenbehörde, 2016.
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gefallen sind und somit ein enger Konnex zwischen 
legistischen Maßnahmen und der Entwicklung der 
Studienbeihilfe (z.B. bei Bezugsquote und durch-
schnittlicher Höhe der Beihilfe) festzustellen ist. 

1.2.3 �Weitere Förderungsmaßnahmen nach dem 
Studienförderungsgesetz – Entwicklung im 
Berichtszeitraum

Das Studienförderungsgesetz 1992 sieht neben 
der Studienbeihilfe als wesentlichste Form der fi-
nanziellen Unterstützung von Studierenden noch 
eine Reihe anderer Förderungsmaßnahmen für 
Studierende vor. Zu den rechtlichen Voraussetzun-
gen und Zielsetzungen ist auf Abschnitt 1.1 Recht-
liche Grundlagen zu verweisen. Im Folgenden wer-
den die Inanspruchnahme und der finanzielle Auf-
wand für die einzelnen Förderungsmaßnahmen 
dargestellt.

nn Fahrtkostenzuschuss
Der Fahrtkostenzuschuss wird an Studienbeihilfen-
bezieher/innen nach Richtlinien des Bundesminis-
ters für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
von der Studienbeihilfenbehörde ausbezahlt. Un-
ter Berücksichtigung eines Selbstbehaltes wird 
Studierenden ein Teil der Fahrtkosten, die im Zu-
sammenhang mit dem Studium entstehen, vergü-
tet. Im Studienjahr 2014/15 wurden insgesamt 
rund 6 Mio. Euro an 23.406 Personen ausbezahlt. 

nn Förderung von Auslandsstudien
–	 Beihilfen für Auslandsstudien 
Die internationale Mobilität der Studierenden wird 
durch die im Studienförderungsgesetz vorgesehe-
nen Beihilfen für Auslandsstudien unterstützt. Die 
Zahl der Bewilligungen und die hierfür aufgewen-
deten Mittel sind im Berichtszeitraum zurückge-
gangen (siehe Tabelle  6). Dieser Rückgang dürf-
te zum Teil auf die Einführung des Mobilitätssti-

Tabelle 5: Anträge und Bewilligungen von Studienbeihilfen an Universitäten  
(inklusive Privatuniversitäten), Universitäten der Künste und Fachhochschul-Studiengängen, 
Studienjahre 2008/09 bis 2014/15 

Semester/Studienjahr Universitäten Universitäten der 
Künste

Fachhochschulen Bewilligungen 
Gesamt

Frauen
(in %)

Männer
(in %)

Anträge Bewilligungen Anträge Bewilligungen Anträge Bewilligungen

WS 2008 39.766 29.212 1.366 1.067 9.717 7.572 37.851 58 42
SS 2009 11.328 7.628 307 206 1.317 849 8.683 56 44

Stj. 2008/09 insgesamt 51.094 36.840 1.673 1.273 11.034 8.421 46.534 58 42
WS 2009 37.298 25.706 1.287 964 10.102 7.765 34.435 58 42
SS 2010 11.409 7.612 291 190 1.342 839 8.641 56 44

Stj. 2009/10 insgesamt 48.707 33.318 1.578 1154 11.444 8.604 43.076 58 42
WS 2010 36.167 24.783 1.170 892 10.304 7.958 33.633 58 42
SS 2011 11.541 7.613 271 187 1.357 814 8.614 56 44

Stj. 2010/11 insgesamt 47.708 32.396 1.441 1079 11.661 8.772 42.247 57 43
WS 2011 34.906 24.576 1.108 857 10.365 8.256 33.689 56 44
SS 2012 11.105 7.699 266 175 1.311 872 8.746 55 45

Stj. 2011/12 insgesamt 46.011 32.275 1.374 1.032 11.676 9.128 42.435 56 44
WS 2012 32.961 23.434 995 768 10.508 8.382 32.584 56 44
SS 2013 10.989 7.505 249 171 1.357 893 8.569 54 46

Stj. 2012/13 insgesamt 43.950 30.939 1.244 939 11.865 9.275 41.153 56 44
WS 2013 31.775 22.591 937 707 10.541 8.412 31.710 56 44
SS 2014 10.632 7.423 219 163 1.495 1.022 8.608 54 46

Stj. 2013/14 insgesamt 42.407 30.014 1.156 870 12.036 9.434 40.318 56 44
WS 2014 31.593 22.595 908 678 10.770 8.574 31.847 56 44
SS 2015 10.612 7.315 232 158 1.677 1.048 8.521 54 46

Stj. 2014/15 insgesamt 42.205 29.910 1.140 836 12.447 9.622 40.368 56 44

Quelle: Studienbeihilfenbehörde, 2016.
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pendiums ab dem Studienjahr 2008/09 zurückzu-
führen sein.

An Reisekostenzuschüssen wurden im Studien-
jahr 2014/15 € 438.355 und an Sprachstipendien 
€ 15.692 ausbezahlt.

Tabelle 6: Aufwendungen für Beihilfen für 
Auslandsstudien und Anzahl der Bewilligungen, 
Studienjahre 2010/11 bis 2014/15 

Studienjahr Beihilfen für Auslandsstudien

Gesamtbetrag in €  Bewilligungen
2010/11 1.702.041 2.455

2011/12 1.765.242 2.506

2012/13 1.696.089 2.294

2013/14 1.569.247 2.152

2014/15 1.564.694 2.301

Quelle: Studienbeihilfenbehörde, 2016.

–	 Mobilitätsstipendien
Im Studienjahr 2014/15 erhielten 1.048 Studie-
rende ein Mobilitätsstipendium. Dies entspricht ei-
ner Steigerung von rund 67% gegenüber der Zuer-
kennung der Mobilitätsstipendien im Studienjahr 
2010/11 (siehe Tabelle 7). Spitzenreiter der Ziel-
länder ist Deutschland, gefolgt von Großbritannien, 
Schweiz und Liechtenstein.

Im Studienjahr 2014/15 wurden für die Aus-
landsförderung insgesamt Mittel in der Höhe von 
€ 5.939.064 aufgewendet. Die Zahl der Bewilli-
gungen betrug 3.349 (Beihilfen für Auslandsstudi-
en und Mobilitätsstipendien). Diese Betrachtungs-
weise führt zu einer Steigerung der Auslandsförde-
rungen im Berichtszeitraum, sowohl nach Anzahl 
der Bewilligungen als auch nach dem aufgewen-
deten Budget.

Tabelle 7: Aufwendungen für Mobilitätsstipendien 
und Zahl der Bewilligungen, Studienjahre 2010/11 
bis 2014/15 

Studienjahr Mobilitätsstipendium

Gesamtbetrag in € Bewilligungen
2010/11 2.528.691 629

2011/12 3.719.152 776

2012/13 3.790.212 847

2013/14 3.827.895 875

2014/15 4.374.370 1.048

Quelle: Studienbeihilfenbehörde, 2016.

nn Leistungs- und Förderungsstipendien
Die budgetären Aufwendungen für Leistungs- und 
Förderungsstipendien orientieren sich am Umfang 
der im vorangegangenen Kalenderjahr insgesamt 
aufgewendeten Mittel für Studienförderung. Seit 
dem Studienjahr 2008/09 werden die Mittel für 
Leistungs- und Förderungsstipendien zusammen-
gefasst und betragen nunmehr 5% der Gesamtauf-
wendungen des Vorjahres. 

Im Zeitraum von 2011 bis 2013 (Tabelle 8) 
zeigt sich auf Grund der Zunahme der Gesamtauf-
wendungen eine Steigerung bei den Budgetmit-
teln für Leistungs- und Förderungsstipendien im 
Bereich der Universitäten, Privatuniversitäten und 
Fachhochschulen. In den Jahren 2014 und 2015 
gab es eine leichte Abflachung der Budgetmittel 
für Leistungs- und Förderungsstipendien.

Die Zahl der Studierenden an Universitäten, die 
Leistungsstipendien erhalten haben, hat sich von 
2009/10 bis 2013/14 um rund 14% erhöht (siehe 
Tabelle 9). 

Im Vergleich zwischen Frauen und Männern 
zeigt sich, dass – wie bei der Studienbeihilfe –
beim Erhalt von Leistungsstipendien Frauen über-
proportional zu ihrem Anteil an den Studierenden 
vertreten sind (zuletzt 2013/14: 57,4% zu 42,6%, 
Tabelle 9).

Im Unterschied zu Leistungsstipendien wurden 
die Förderungsstipendien erfahrungsgemäß von 
den Universitäten nicht im vollen Ausmaß ausge-
schöpft. Durch die Novelle 2008 kann seit dem 
Studienjahr 2008/09 das nicht ausgeschöpfte 
Budget für die Zuerkennung von Leistungsstipen-
dien verwendet und der Gesamtbetrag damit bes-
ser ausgenutzt werden. Die Geldmittel sind daher 
seit dem Studienjahr 2009/10 bei der Vergabe ver-
mehrt in Leistungsstipendien geflossen. 

Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen 
den Universitäten und dem Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über die 
Mittelzuweisung, Ausschreibung und Zuerkennung 
bis zum abschließenden Bericht trägt wesentlich 
zur Verbesserung des Ausschreibungs- und Zuer-
kennungsprozesses und damit der Zufriedenheit 
der Studierenden bei.

nn Studienunterstützungen
Zum Ausgleich sozialer Härten kann der jeweils zu-
ständige Bundesminister im Rahmen der Privat-
wirtschaftsverwaltung Studienunterstützungen ver-
geben.

Sieht man vom Jahr 2012 als „statistischem 
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Ausreißer“ ab, zeigt sich seit 2011/12, dass die 
Zahl der Zuerkennungen um knapp 28% gestie-
gen ist. Hingegen sind die Ausgaben für Studien-
unterstützungen in etwa gleich geblieben (in der 
Höhe von rund 0,9 und 1,1 Mio. Euro, siehe Ta-
belle 10).

Im Jahr 2014 wurden von den insgesamt 432 
Ansuchen 310 Fälle positiv entschieden. Das ent-
spricht etwa 72% der Ansuchen. Die meisten Fälle 
bezogen sich auf Auslandsaufenthalte, Zuschüsse 
für Fahrtkosten und den Ersatz von Studien- und 
Familienbeihilfe.

Die Grundsätze für die Zuerkennung von Studi-
enunterstützungen wurden hinsichtlich der Fahrt-
kosten im Inland geändert. Durch diese Neurege-
lung ab dem Studienjahr 2014/15 können künftig 
mehr Bezieher/innen einer Studienbeihilfe einen 
Ersatz der Fahrtkosten durch die Gewährung einer 
Studienunterstützung erhalten.

Tabelle 10: Studienunterstützungen in sozialen 
Härtefällen, 2010 bis 2014, in Mio. Euro 

Jahr Ansuchen Zuerkennungen Ausgaben in Mio. €
2010 363 243 1,101
2011 366 284 0,941
2012 565 449 1,093
2013 468 358 1,011
2014 432 310 0,884

Quelle: BMWFW, 2016.

1.2.4 �Evaluierung der Studienförderung und 
Novellierung des Studienförderungsgesetzes 

Das Institut für Höhere Studien (IHS) untersuch-
te im Auftrag des damaligen Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung 2012 erstmals 
die Wirkungen der Studienförderung und evaluierte 

Tabelle 8: Mittel für Leistungs- und Förderungsstipendien im Bereich der Universitäten, Fachhochschulen 
und Privatuniversitäten, 2010 bis 2015, in Mio. Euro 

Jahr Leistungs- und Förderungs
stipendien insgesamt

Universitäten Fachhochschulen Privatuniversitäten

2010 9,5 6,387 2,948 0,171

2011 9,2 5,938 3,050 0,166

2012 9,6 6,493 2,919 0,182

2013 9,8 6,786 2,831 0,187

2014 9,6 6,793 2,643 0,211

2015 9,6 6,581 2,757 0,242

Quelle: BMWFW, 2016.

Tabelle 9: Zuerkennung von Leistungsstipendien und Förderungsstipendien an Universitäten nach 
Geschlecht, Studienjahre 2009/10 bis 2013/14 

Studienjahr
Leistungsstipendien Förderungsstipendien

Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen

2009/10 6.467 2.797 3.670 682 319 363

2010/11 6.595 2.826 3.769 599 290 309

2011/12 6.653 2.945 3.708 578 264 314

2012/13 7.462 3.238 4.224 463 235 228

2013/14 7.346 3.127 4.219 481 232 249

Quelle: BMWFW, 2016.
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Kernelemente des Studienförderungsgesetzes. Ba-
sis waren die amtlichen Daten des Bundesminis-
teriums und der Studienbeihilfenbehörde, ergänzt 
durch Sonderauswertungen aus der Studierenden-
Sozialerhebung 2011.

Die Evaluierung ergab, dass die Studienförde-
rung – und zwar sowohl die Studienbeihilfe als 
auch das Selbsterhalterstipendium – eine sehr 
große Wirkung aufweist, die sich gegenüber einer 
Vergleichsgruppe in bis zu doppelt so hohen Ab-
schluss- und deutlich geringeren Abbruchsquo-
ten der Geförderten zeigt. Daraus lässt sich ab-
schätzen, dass in den letzten Jahren jährlich rund 
1.500 Personen ihr Studium abgeschlossen ha-
ben, die ohne Studienförderung wahrscheinlich 
abgebrochen hätten. Diese jährlich 1.500 „zusätz-
lichen“ Absolvent/inn/en führen langfristig zu einer 
Erhöhung des BIP um rund 1,5% und zu höheren 
Staatseinnahmen von knapp 1 Mrd. Euro jährlich. 
Nach rund 40 Jahren amortisieren sich dadurch 
die Kosten der Studienförderung.

Auch die soziale Treffsicherheit der Studienför-
derung ist im Sinne des StudFG als sehr hoch zu 
bewerten. Ebenso stellte sich die Höhe der Stu-
dienförderung für jüngere Studierende (die große 
Mehrheit der Geförderten) als weitgehend ange-
messen dar, für ältere und auswärtig Studierende 
wird jedoch eine höhere Studienbeihilfe als ange-
messener erachtet. 

Das Selbsterhalterstipendium kann als Best-
Practice-Modell für andere europäische Staaten 
dienen. Ebenfalls besonders positiv wird das Stu-
dienabschluss-Stipendium bewertet. In den De-
tails des Studienförderungsgesetzes zeigt sich al-
lerdings, dass auch eine erfolgreiche Studienförde-
rung noch Optimierungspotenzial aufweist.

Arbeitsgruppe „Soziale Absicherung Studierender“ 
Im Herbst 2012 wurde in der Hochschulkonferenz 
des BMWFW eine Arbeitsgruppe „Soziale Absiche-
rung Studierender“ mit dem Ziel eingerichtet, um-
setzungsorientierte Vorschläge zur besseren sozia-
len Absicherung von Studierenden zu erarbeiten. 
Der Arbeitsgruppe gehörten neben dem damali-
gen Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung Vertreter/innen der Bundesministerien für 
Finanzen, für Justiz sowie für Wirtschaft, Familie 
und Jugend, der Studienbeihilfenbehörde und der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft an. In die Arbeit flossen die Ergeb-
nisse der oben skizzierten Evaluierung des Studi-
enförderungsgesetzes ein. Da das System der ös-

terreichischen Studienförderung als treffsicher 
evaluiert wurde, lag es nahe, den Schwerpunkt 
auf eine intrasystematische Weiterentwicklung zu 
legen. Daneben wurden auch mögliche neue Ele-
mente der Studienförderung diskutiert. Die Ar-
beitsgruppe beschäftigte sich mit den Themenbe-
reichen Verwaltungsvereinfachung, Studienerfolg, 
soziale Ausgewogenheit des bestehenden Systems, 
Valorisierung der Studienförderung und System-
ausweitung.

Der von der Arbeitsgruppe im Herbst 2013 vor-
gelegte Endbericht enthält eine Vielzahl von Emp-
fehlungen. Gestaltet wurde er als Optionenbericht 
mit Vorschlägen, die in der Arbeitsgruppe als sinn-
voll und wünschenswert angesehen wurden und 
zur Gänze oder zum Teil umsetzbar sind. Häufig 
wurden auch Varianten dargestellt.

Zusammengefasst enthält der Bericht unter den 
Empfehlungen neben Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Administration auch zielgruppenorientier-
te Verbesserungsvorschläge, die sich auf die Fa-
miliensituation, die Altersgruppen, die Berufstätig-
keit und die Studien- und Wohnsituation beziehen. 

Die Arbeitsgruppe befasste sich weiters aus-
führlich mit der Frage einer angemessenen Höhe 
der Studienförderung. Ein Referenzpunkt dazu ist 
die Inflation seit der letzten Valorisierung der För-
derungen 2007/08. Diese betrug rund 12%, was 
gemessen am aktuellen Gesamtfördervolumen von 
etwas über 200 Mio. Euro einem Betrag von rund 
25 Mio. Euro entsprechen würde. Um einen Aus-
gleich für den inflationsbedingten Wertverlust zu 
schaffen, ist eine Reihe von Maßnahmen denkbar, 
die jeweils unterschiedliche Auswirkungen haben 
(Wirkung eher auf die durchschnittlichen Beihil-
fensätze, Begünstigung sozial besonders Bedürf-
tiger, Ausweitung des Kreises der Bezieher/innen 
usw.).

In Betracht kommen eine Anhebung der Einkom-
mensgrenzen, der Freibeträge sowie der Höchst-
beihilfen. Die Arbeitsgruppe berechnete eine Rei-
he von diesbezüglichen Szenarien und stellte sie in 
ihren Auswirkungen modellhaft dar. Sie plädierte 
tendenziell für eine gezielte Förderung sozial be-
sonders bedürftiger Studierender und für die Be-
rücksichtigung einer Alterskomponente, da sich 
in der Evaluierung der Studienförderung gezeigt 
hatte, dass gerade ältere Studierende zunehmend 
Schwierigkeiten haben, ihre Lebenshaltungskosten 
zu decken.
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Novelle 2014 des Studienförderungsgesetzes 
Bereits zu Beginn der neuen Gesetzgebungsperio-
de ergab sich die Gelegenheit, Teile der Empfeh-
lungen legistisch umzusetzen. Die Anhebung der 
Familienbeihilfe in drei Schritten jeweils in den 
Jahren 2014, 2016 und 2018 hätte auf Grund 
der spezifischen Berechnungsmodalitäten (An-
rechnung der Familienbeihilfe für Studierende bis 
24  Jahre) zu Kürzungen der Studienbeihilfe für 
jüngere Studierende geführt. Die rasche politische 
Entscheidung, durch eine Novelle des Studienför-
derungsgesetzes diesen möglichen negativen Ef-
fekt auszuschließen, konnte in einem Synergieef-
fekt genutzt werden, einzelne Schwerpunkte aus 
dem Bericht der Arbeitsgruppe „Soziale Absiche-
rung Studierender“ in diese Novelle aufzunehmen. 
Auf Grund der umfangreichen und detaillierten 
Vorbereitungsmaßnahmen war es kurzfristig mög-
lich, bereits im Rahmen des Budgetbegleitgeset-
zes im Frühjahr 2014 Verbesserungen der Studi-
enförderung zu beschließen. Diese betrafen Stu-
dierende aus kinderreichen Familien, verheiratete 
Studierende sowie Studierende mit Sorgepflichten 
für eigene Kinder, die Auslandsförderung und Ver-
waltungsvereinfachungen.

Novelle 2015 des Studienförderungsgesetzes
Die Novelle 2015 diente der Klärung der Rechts-
lage in Zusammenhang mit der Studierendenmo-
bilität. Sie betrifft einerseits ausländische Studie-
rende, andererseits Studierende, die einen Teil ih-
res Studiums im Ausland absolvieren. Die im Früh-
jahr 2015 in Kraft getretenen Änderungen gehören 
nicht zu den Schwerpunkten der Empfehlungen 
der Arbeitsgruppe „Soziale Absicherung Studie-
render“.

Novelle 2016 des Studienförderungsgesetzes
Auch die in Vorbereitung befindliche Novelle 2016 
orientiert sich in den Schwerpunkten an der Eva-
luierung und dem Optionenbericht. Auf Basis des 
Berichtes der Arbeitsgruppe „Soziale Absiche-
rung Studierender“ sollen die Förderungsbedin-
gungen für ältere Studienbeihilfenbezieher/innen 
verbessert werden. Studierende verlieren mit dem 
27. Geburtstag sämtliche soziale Begünstigungen 
(Mitversicherung mit den Eltern in der Krankenver-
sicherung, Waisenpension, sonstige freiwillige So-
zialleistungen). Sie sind damit stärker von finan-
ziellen Problemen betroffen als jüngere Studie-
rende. Künftig sollen sie daher einen monatlichen 
Zuschlag zur Studienbeihilfe erhalten. Zusätzlich 

sollen sie unabhängig von ihrem Wohnsitz in den 
Genuss der erhöhten Studienbeihilfe (wie „auswär-
tige Studierende“) kommen.

Weitere Schwerpunkte der geplanten Novelle 
2016 sind die Neuregelung der Voraussetzungen 
für die höhere Studienbeihilfe aufgrund der Ent-
fernung zum Studienort (auswärtige Studierende), 
die Verbesserung der Förderungsbedingungen für 
Studierende in der Studienabschlussphase, die 
Gleichstellung der Freiwilligendienste nach Frei-
willigengesetz mit Präsenz-, Ausbildungs- und Zi-
vildienst und diverse Verfahrensverbesserungen.

1.3 �Kundenorientierung und 
Öffentlichkeitsarbeit der Studien
beihilfenbehörde 

Eine wesentliche Voraussetzung für die effiziente 
Umsetzung der Studienförderung ist der enge Kon-
takt zwischen Studienbeihilfenadministration und 
Kundenkreis. Neben persönlichen Beratungsge-
sprächen gewinnt auch das Internet als Informa-
tionsträger der Studienbeihilfenbehörde weiter an 
Bedeutung. Allein im September 2015 wurden auf 
der Homepage www.stipendium.at 72.309 unter-
schiedliche Besucher/innen bzw. 123.082 Zugrif-
fe registriert. Pro Zugriff wurden durchschnittlich 
rund sechs Seiten geöffnet, was eine sehr hohe 
Verweildauer signalisiert. Die Möglichkeit, die An-
tragsformulare online auszufüllen und herunter zu 
laden, wird intensiv in Anspruch genommen.

Die Homepage wurde 2015 einer vollständigen 
inhaltlichen Überarbeitung unterzogen, wobei alle 
Texte zur Studienförderung an die veränderten Be-
dürfnisse nach Information angepasst wurden.

Die Startseite wurde erweitert und bietet nun 
auf einen Blick Informationen und Links zu den 
am häufigsten besuchten Themen auf www.stipen-
dium.at. Die Ergebnisse einer Kundenbefragung 
hatten dabei maßgeblichen Einfluss auf die Neuer
ungen. 

Die gelungene Kooperation der Studienbeihil-
fenbehörde mit der sachlich betroffenen Öffent-
lichkeit dokumentiert sich auch in der Einrichtung 
einer Formular-Arbeitsgruppe, in der die Öster-
reichische Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft vertreten ist. Die Arbeitsgruppe verfolgt das 
Ziel, die Antragsformulare und Informationsblät-
ter immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. In 
diesem Rahmen werden auch die Kund/inn/enwün-
sche zur besseren Handhabung und Verständlich-
keit der Formulare bei den Revisionen berücksich-
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tigt. Außerdem nehmen Mitarbeiter/innen der Stu-
dienbeihilfenbehörde an den ÖH-Seminaren der 
Sozialreferent/inn/en teil, um diese für ihre Bera-
tungstätigkeit in Angelegenheiten der Studienför-
derung einzuschulen und ihre Kenntnisse zu ver-
tiefen.

Der Erfolg der nachhaltigen Maßnahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit zeigt sich im hohen Bekannt-
heitsgrad der Homepage der Studienbeihilfenbe-
hörde. Laut Studierenden-Sozialerhebung 2015 
kennen 77% aller Studierenden die staatliche Stu-
dienbeihilfe, 66% haben die Homepage der Studi-
enbeihilfenbehörde bereits besucht.

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit der Studienbeihil-
fenbehörde ist es, das Potenzial der Studierenden 
auszuschöpfen, die für eine Studienförderung in 
Frage kommen. Neben der Homepage, die die Stu-
dierenden mit den notwendigen Informationen ver-
sorgen will, stellt die Studienbeihilfenbehörde den 
Kontakt zu den Studierenden über regelmäßige 
Kundenbefragungen her. Wichtige Informationen 
werden daraus gewonnen, die gemeinsam mit dem 
internen Vorschlagswesen als Grundlagen für Ver-
besserungen der Dienstleistung dienen. Viele Inno-
vationen im Bereich der Studienförderung gehen 
auf Anregungen aus Kundenbefragungen zurück 
(z.B. der Systemantrag, Ausbau der Datenabfragen 
und Spezialberatung).

1.4 �Studienfinanzierungsberatung und 
Zielerreichung 

Studienfinanzierungsberatung durch die Studien
beihilfenbehörde 
Die Studienbeihilfenbehörde versteht sich als öf-
fentliche Dienstleistungseinrichtung, die auf 
höchstem Niveau Informations-, Beratungs- und 
Finanzierungstätigkeiten für Studierende im Hoch-
schulbereich zur Verfügung stellt. Seit 2000 be-
steht der gesetzliche Auftrag zur Beratung in Stu-
dienfinanzierungsfragen. Aufgrund der zunehmen-
den Mobilität und Internationalisierung, der Ver-
änderungen in der Bildungslandschaft sowie im 
Einkommens- und Sozialrecht ist auch im Bereich 
der Studienförderung eine Zunahme von komple-
xeren Sachverhalten zu beobachten und somit ei-
ne steigende Nachfrage für Informationen und Be-
ratung festzustellen. 

Informationsveranstaltungen, individuelle Ter-
mine und eine hohe Anzahl an Anfragen per E-Mail 
spiegeln die Vielfalt der Beratungstätigkeiten wi-

der. Das Projekt „Spezialberatung“ wurde von der 
Studienbeihilfenbehörde ins Leben gerufen, um 
den gestiegenen Beratungsbedarf bestmöglich zu 
administrieren. Die Weiterentwicklung des Infor-
mations- und Beratungsangebots, die Definition 
von Zielen und Qualitätskriterien waren und sind 
zentrale Aspekte. In weiterer Folge wurden daher 
Strukturierung und Dokumentation, Qualitätskri-
terien sowie die Vernetzung der Berater/innen als 
Ziele der Beratung festgelegt. Ein konkretes Ergeb-
nis des Projektes war eine Vertiefung der Beratung 
auf höchstem Niveau und eine qualitative Weiter-
entwicklung der Beratungsleistung durch gut aus-
gebildete Beratungspersonen.

Ergänzend zu den Beratungen in den Stipendien-
stellen finden jährlich rund 90 bis 100 Informati-
onsveranstaltungen in den einzelnen Bildungsein-
richtungen statt. Dadurch erreicht man einen noch 
größeren Anteil an Studierenden. Diese Informatio-
nen werden im Rahmen von Einführungsveranstal-
tungen für Erstsemestrige, aber auch bei Abend-
veranstaltungen für berufstätige Studierende oder 
Tagen der offenen Tür angeboten. Eine Möglich-
keit zur Information für Schüler/innen, Studieren-
de und deren Eltern sind die Bildungsmessen. Der 
Studienbeihilfenbehörde ist es ein wichtiges Anlie-
gen, bei diesen Messen präsent zu sein, um so den 
Informationsauftrag bestmöglich zu erfüllen. 

Die Studienbeihilfenbehörde besucht in Koope-
ration mit der Österreichischen Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft Schulklassen und infor-
miert über die unterschiedlichen Förderungsmög-
lichkeiten. Jährlich fanden in den letzten Jahren 
mehr als 100 Schulbesuche statt.

Zielerreichung 
Ausgehend von den Qualitätszielen der Kundeno-
rientierung, der Mitarbeiter/innenorientierung und 
dem gesetzlichen Förderauftrag wird die Studien-
beihilfenbehörde seit Jahren über definierte Ziele 
gesteuert, deren Erreichung anhand von Kennzah-
len gemessen wird. Abschließend werden Maßnah-
men festgelegt. Im Rahmen des Qualitätsmanage-
mentsystems wurden die Prozesse der Leistungser-
bringung analysiert, dokumentiert, mit Kennzahlen 
hinterlegt und Prozessverantwortliche festgelegt. 
Die Abwicklung von Anträgen und Beratung sind 
die Kernprozesse der Studienbeihilfenbehörde, die 
daher im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen. 
Die Studienbeihilfenbehörde verfolgt die Strategie, 
die Erledigung von Studienbeihilfenanträgen im-
mer stärker zu automatisieren und die so gewon-
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nenen Ressourcen einzusetzen, um das Beratungs-
angebot annähernd halten zu können und die not-
wendigen Kapazitäten für komplexe Verfahren frei 
zu bekommen. Im Ressourcen-, Ziel- und Leis-
tungsplan wurden die Erhaltung des hohen Gra-
des an Kundenzufriedenheit sowie der höhere Au-
tomatisierungsgrad der Antragsverfahren auf Stu-
dienbeihilfe als Ziele der Studienbeihilfenbehör-
de festgelegt. Maßnahmen zur Vereinfachung und 
Beschleunigung des Verfahrens sollen die positive 
Weiterentwicklung vorantreiben.

Der Datenaustausch mit anderen Institutionen 
wird systematisch vorangetrieben. Die für einen 
Antrag erforderlichen Belege (Einkommen, Sozial-
versicherung, Studiendaten, Meldedaten) müssen 
in den meisten Fällen nicht mehr von den Studie-
renden vorgelegt werden, sondern werden von den 
zuständigen Institutionen elektronisch an die Stu-
dienbeihilfenbehörde übermittelt und dort weiter 
verarbeitet. Damit konnte auch die Anzahl der au-
tomatisch erstellten Folgeanträge deutlich gestei-
gert werden.

Tabelle 11: Anteil der automatisch erledigten 
Folgeanträge an allen Anträgen, 2010/11, 
2012/13 und 2014/15 

2010/11 2012/13 2014/15
Anteil der automatisch erledigten 
Folgeanträge

47% 59% 67%

Quelle: Studienbeihilfenbehörde, 2016.

2. �Beihilfen nach dem Familien-
lastenausgleichsgesetz 1967 
und Kinderbetreuungsgeld

Die nach den Bestimmungen des Familienlasten-
ausgleichsgesetzes 1967 vorgesehenen Leistun-
gen werden zum Lastenausgleich im Interesse der 
Familie gewährt. Nach den Intentionen des Gesetz-
gebers sollen diese Leistungen des Bundes den Fa-
milien zufließen, um sie bei den Kosten, die mit 
der Versorgung, Erhaltung und Ausbildung der Kin-
der verbunden sind, zu entlasten. Für die Studie-
renden im Hochschulbereich kommt von den Leis-
tungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 der Familienbeihilfe die größte Bedeutung 
zu. Zudem wird auch aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen ein jährlicher Beitrag 
von 4,36 Mio. Euro für die gesetzliche Unfallver-

sicherung der Schüler/innen und Studierenden ge-
leistet.

2.1 Familienlastenausgleichsgesetz 1967

Die rechtliche Grundlage für die Gewährung von 
Familienleistungen ist das Familienlastenaus-
gleichsgesetz 1967 (FLAG 1967). Für Angehörige 
des Europäischen Wirtschaftsraumes/der Europäi-
schen Union/der Schweiz werden die Bestimmun-
gen des FLAG 1967 durch die Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 und die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 
erweitert.

2.1.1 Familienbeihilfe

Die Familienbeihilfe ist die wesentlichste Fami-
lienleistung und wird derzeit 1,07 Millionen An-
spruchsberechtigten gewährt. Die Familienbeihilfe 
steht monatlich zu, wobei der Grundbetrag für je-
des Kind monatlich € 111,80 beträgt. Sie erhöht 
sich für jedes Kind ab Beginn des Kalendermo-
nats, in dem dieses das dritte Lebensjahr vollen-
det, um € 7,80. Weitere Steigerungen erfolgen ab 
Beginn des Kalendermonats, in dem das Kind das 
10. Lebensjahr vollendet (€ 19,20) und ab Beginn 
des Kalendermonats, in dem dieses das 19. Le-
bensjahr vollendet, um monatlich weitere € 23,20. 
Der Erhöhungsbetrag wegen erheblicher Behinde-
rung des Kindes beträgt monatlich € 152,90 (sie-
he Tabelle 12).

Tabelle 12: Monatliche Familienbeihilfenbeträge 
pro Kind nach Alter, ab Jänner 2016, in Euro

Kind nach Alter Betrag

ab Geburt 111,80 

ab 3 Jahren 119,60 

ab 10 Jahren 138,80 

ab 19 Jahren 162,00 

Erhöhungsbetrag wegen erheblicher Behinderung 152,90 

Quelle: Bundesministerium für Familien und Jugend (BMFJ), 
2016.

Der monatliche Gesamtbetrag an Familienbeihilfe 
erhöht sich für zwei Kinder um € 13,80, für drei 
Kinder um € 51 und für vier Kinder um € 104. 

Ab 1. Jänner 2018 wird sich die Familienbeihil-
fe um weitere 1,9% erhöhen.
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Anspruchsberechtigte Person
Nach den Vorgaben des Gesetzgebers wird die Fa-
milienbeihilfe dem Haushalt zugeleitet, in dem das 
Kind versorgt und betreut wird. Gehört ein Kind 
zum gemeinsamen Haushalt der Eltern, so geht der 
Anspruch des Elternteiles, der den Haushalt über-
wiegend führt, dem Anspruch des anderen Eltern-
teiles vor. 

Nach den Bestimmungen des FLAG 1967 ha-
ben Personen, die im Bundesgebiet einen Wohn-
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben 
und deren Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen im 
Bundesgebiet gegeben ist, Anspruch auf die Fa-
milienbeihilfe. Für Drittstaatsangehörige ist außer-
dem der rechtmäßige Aufenthalt im Bundesgebiet 
erforderlich.

Familienbeihilfe für studierende Kinder
Der Anspruch auf die Familienbeihilfe besteht für 
minderjährige Kinder und für volljährige Kinder, 
die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und die sich in Berufsausbildung befinden. 
Bei volljährigen Kindern, die eine in § 3 des Studi-
enförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung 
besuchen, wird eine Berufsausbildung nur dann 
angenommen, wenn sie die vorgesehene Studien-
zeit pro Studienabschnitt um nicht mehr als ein 
Semester oder die vorgesehene Ausbildungszeit 
um nicht mehr als ein Ausbildungsjahr überschrei-
ten. Die Studienzeit verlängert sich aber durch ein 
unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis 
(z.B. Krankheit) oder Auslandsstudium, wobei eine 
Studienbehinderung von jeweils drei Monaten eine 
Studienzeitverlängerung um ein Semester bewirkt. 

Die Aufnahme als ordentliche/r Studierende/r 
gilt als Anspruchsvoraussetzung für das erste Stu-
dienjahr. Nach Ablauf des ersten Studienjahres ist 
der Studienerfolgsnachweis in Form der Ablegung 
einer Teilprüfung der ersten Diplomprüfung oder 
von Prüfungen aus Pflicht- oder Wahlfächern des 
betriebenen Studiums im Gesamtumfang von acht 
Semesterstunden oder im Ausmaß von 16 ECTS-
Punkten zu erbringen. Gleiches gilt, wenn alle 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen der Studien
eingangs- und Orientierungsphase nach § 66 des 
Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, 
erfolgreich absolviert wurden, sofern diese mit 
mindestens 14 ECTS-Punkten bewertet werden. 

Die Familienbeihilfe wird allgemein bis zum voll-
endeten 24. Lebensjahr gewährt. Für Studierende, 
die den Präsenz- oder Zivil- oder Ausbildungsdienst 
abgeleistet haben, und für studierende Mütter oder 

Schwangere kann die Familienbeihilfe bis zum 25. 
Lebensjahr gewährt werden, wenn die vorgesehe-
ne Studienzeit noch nicht überschritten ist (siehe 
Tabelle 13). Für erheblich behinderte Studierende 
kann die Familienbeihilfe ebenfalls bis zum vollen-
deten 25. Lebensjahr gewährt werden.

Ein studierendes Kind, für das Anspruch auf die 
Familienbeihilfe besteht, kann mit Zustimmung 
der Person, die Anspruch auf die Familienbeihilfe 
hat, beim zuständigen Finanzamt beantragen, dass 
die Überweisung der Familienbeihilfe auf sein Gi-
rokonto erfolgt. 

2.1.2 Mehrkindzuschlag

Um der Armutsgefährdung von Mehrkindfamilien 
entgegen zu wirken, wird ein Mehrkindzuschlag für 
Familien mit drei oder mehr Kindern gewährt. Der 
Mehrkindzuschlag in der Höhe von € 20 steht für 
jedes, ständig im Bundesgebiet (oder EU-Raum/in 
der Schweiz) lebende dritte und weitere Kind, für 
das die Familienbeihilfe bezogen wird, zu, wenn 
das zu versteuernde, jährliche Familieneinkommen 
€ 55.000 nicht übersteigt. Der Mehrkindzuschlag 
wird im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung bean-
tragt.

2.1.3 Quantitative Entwicklung

Tabelle 13: Studierende mit Familienbeihilfen
anspruch, Wintersemester 2011 bis Sommer
semester 2015

Semester
Studierende mit  

Familienbeihilfenanspruch
WS 2011 105.456
SS 2012 103.790
WS 2012 106.587
SS 2013 105.361
WS 2013 106.447
SS 2014 104.688
WS 2014 107.839
SS 2015 105.021

Quelle: BMFJ, 2016.

2.2 Kinderbetreuungsgeld (KBG) 

Das Kinderbetreuungsgeld steht als Pauschal-
leistung in vier Bezugsvarianten oder als einkom-
mensabhängiges Modell zur Verfügung. Durch das 
Kinderbetreuungsgeld als Pauschalleistung wird 
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die Betreuungsleistung der Eltern anerkannt und 
teilweise abgegolten, weshalb es Eltern unabhän-
gig von einer vor der Geburt des Kindes ausge-
übten Erwerbstätigkeit oder bestehenden Pflicht-
versicherung beziehen können. Damit besteht 
der Anspruch grundsätzlich auch für Studieren-
de. Das einkommensabhängige KBG-Modell hat 
hingegen Einkommensersatzfunktion, setzt eine 
sechsmonatige in Österreich sozialversicherungs-
pflichtige Erwerbstätigkeit vor Geburt des Kindes 
voraus und ist somit auf berufstätige Eltern zuge-
schnitten.

Höhe und Bezugslänge des Kinderbetreuungsgeldes
Das pauschale KBG steht in vier Varianten mit un-
terschiedlicher Dauer und Höhe der Leistung zur 
Auswahl. Ein Elternteil allein hat längstens An-
spruch auf pauschales KBG bis zum 30. Lebens-
monat des Kindes (€ 14,53/Tag), 20. Lebensmo-
nat (€ 20,80/Tag), 15. Lebensmonat (€ 26,60/
Tag) oder 12. Lebensmonat (€ 33/Tag) des Kindes. 
Bei Aufteilung der Kinderbetreuungszeit zwischen 
den Eltern verlängert sich die Bezugsdauer maxi-
mal bis zum 36., 24., 18. bzw. 14. Lebensmonat 
des Kindes. Das einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld gebührt für einen Elternteil alleine 
bis zum 12. Lebensmonat des Kindes, verlängert 
sich bei Aufteilung der Kinderbetreuungszeit zwi-
schen den Eltern maximal bis zum 14. Lebensmo-
nat des Kindes und beträgt jeweils 80% der Letzt
einkünfte des beziehenden Elternteils.

Alleinerziehende und Eltern, die in einer akut 
schwierigen Situation sind, erhalten in allen Be-
zugsvarianten zusätzlich zwei Monate länger Kin-
derbetreuungsgeld. 

Für alle Kinderbetreuungsgeld-Varianten gilt: 
Das KBG gebührt immer für das jüngste Kind. Die 
Eltern dürfen sich beim Bezug des KBG höchstens 
zweimal abwechseln, d.h. es können sich maximal 
drei Teile ergeben, wobei ein Teil mindestens zwei 
Monate betragen muss. 

Anspruchsvoraussetzungen
Voraussetzung für den Bezug des Kinderbetreu-
ungsgeldes ist grundsätzlich der Bezug von Fami-
lienbeihilfe für das Kind, der gemeinsame Haus-
halt samt identer Hauptwohnsitzmeldung mit dem 
Kind, der Lebensmittelpunkt sowie ein rechtmä-
ßiger Aufenthalt nach den §§ 8 und 9 Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) vom antrag-
stellenden Elternteil und Kind in Österreich bzw. 
die Erfüllung bestimmter asylrechtlicher Voraus-

setzungen sowie die Einhaltung der Zuverdienst-
grenzen. 

Sozialrechtliche Rahmenbedingungen
Bezieher/innen von Kinderbetreuungsgeld sind 
krankenversichert. Für Zeiträume der Kindererzie-
hung besteht für die ersten vier Jahre ab der Ge-
burt des Kindes eine Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung. Dadurch werden Beitrags-
zeiten erworben. 

3. �Kranken- und Unfallversicherung 
für Studierende

3.1 Krankenversicherung für Studierende

Grundsätzlich kommen für Studierende entweder 
eine so genannte „Mitversicherung“ als anspruchs-
berechtigte Angehörige (§ 123 ASVG) oder aber 
der Abschluss einer Selbstversicherung in Frage, 
wobei insbesondere auf die (finanziell günstige) 
Möglichkeit der sogenannten Selbstversicherung 
für Studierende hinzuweisen ist.

3.1.1 �Anspruchsberechtigung für Angehörige 
(„Mitversicherung“)

Ein Anspruch auf Leistungen aus der Krankenversi-
cherung besteht für Angehörige, wenn sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und weder 
nach einem Bundesgesetz krankenversichert sind 
noch Krankenfürsorge bei einer Krankenfürsorge-
einrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstge-
bers beanspruchen können. Kinder gelten grund-
sätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
als Angehörige.

Für Studierende gilt: Über den 18. Geburtstag 
hinaus gelten sie als Angehörige, wenn und solan-
ge sie sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend bean-
sprucht. Dies gilt längstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres. Die Angehörigeneigenschaft von 
Studierenden ist im Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung an den Bezug von Familienbeihil-
fe gekoppelt. Wird keine Familienbeihilfe mehr be-
zogen, können Studierende durch den Nachweis 
der Zielstrebigkeit und Ernsthaftigkeit ihres Stu-
diums die Angehörigeneigenschaft bis zur Vollen-
dung des 27.  Lebensjahres in der Krankenversi-
cherung sichern.
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3.1.2 Selbstversicherung für Studierende

Grundsätzlich können sich Personen, die nicht in 
einer gesetzlichen Krankenversicherung pflicht-
versichert sind, in der Krankenversicherung selbst 
versichern, solange ihr Wohnsitz (bei Studieren-
den der gewöhnliche Aufenthalt) im Inland liegt. 
Für Studierende gilt ein Beitragssatz von € 55,40 
(Wert für 2016).

Von dieser begünstigten Selbstversicherung für 
Studierende in der Krankenversicherung ist ausge-
schlossen, wer
1.	ein Einkommen bezieht, das das im § 49 Abs. 3 

StudFG 1992 bezeichnete Höchstausmaß jähr-
lich (d.s. € 10.000) überschreitet oder

2.	vor dem gegenwärtigen Studium das Studium im 
Sinne des §  17 StudFG 1992 gewechselt hat 
oder die gesamte Anspruchsdauer auf Studien-
beihilfe für die Studienrichtung im Sinne des 
§ 18 Abs. 1 und 5 StudFG 1992 ohne wichtige 
Gründe (§ 19 StudFG 1992) um mehr als vier 
Semester überschritten hat oder

3.	vor dem gegenwärtigen Studium schon ein Hoch-
schulstudium im Sinne der §§ 13 bis 15 Stud-
FG 1992 absolviert hat. Dieser Ausschlussgrund 
gilt nicht für Hörer und Hörerinnen der Diploma-
tischen Akademie sowie für Selbstversicherte, 
die während des Studiums keine selbständige 
oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben, 
aus der sie ein die Geringfügigkeitsgrenze über-
steigendes Einkommen beziehen.

Wer von der begünstigten Selbstversicherung für 
Studierende ausgeschlossen ist, kann unter den 
allgemeinen Voraussetzungen eine „normale“ 
Selbstversicherung abschließen. Der entsprechen-
de Beitragssatz beläuft sich für 2016 auf monat-
lich € 397,35. Über Antrag der selbstversicherten 
Person kann dieser Beitrag durch den Krankenver-
sicherungsträger herabgesetzt werden, sofern dies 
nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Ver-
sicherten gerechtfertigt erscheint (Richtlinien des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger über die Beurteilung der Vorausset-
zungen für eine Herabsetzung der Beitragsgrund-
lage für Selbstversicherte in der Krankenversiche-
rung und über Form und Inhalt diesbezüglicher An-
träge vom 7. Mai 2010, avsv Nr. 55/2010).

3.2 Unfallversicherung

Gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. i ASVG sind in der Un-
fallversicherung teilversichert: ordentliche Studie-

rende an Universitäten, Universitäten der Küns-
te, Privatuniversitäten, Fachhochschulen und an-
dere Studierende an Einrichtungen im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Z 1 bis 7 und des § 4 des Studienför-
derungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, außerdem 
auch Lehrgangsteilnehmer/innen der Diplomati-
schen Akademie sowie Personen, die zur Studien-
berechtigungsprüfung zugelassen sind, und Perso-
nen, die sich auf Prüfungen zwecks Zulassung zu 
einem Fachhochschul-Studiengang vorbereiten.

3.3 Quantitative Entwicklung

3.3.1 Krankenversicherung

Daten über die Zahl der Studierenden, die entwe-
der als Angehörige (bei den Eltern, bei einem/ei-
ner versicherten Ehepartner/in) beitragsfrei mit-
versichert sind oder als Erwerbstätige in der Kran-
kenversicherung direkt versichert sind, liegen bei 
den einzelnen Krankenversicherungsträgern nur in 
nicht repräsentativen Einzelfällen vor. Daher kann 
über diesen Bereich keine gesicherte Aussage ge-
tätigt werden. Zur Anzahl jener Studierenden, die 
eine begünstigte Selbstversicherung in der Kran-
kenversicherung in Anspruch genommen haben, 
liegen dagegen Statistiken vor (siehe Tabelle 14). 

Tabelle 14: Anzahl der begünstigt selbstver
sicherten Studierenden, 2012 bis 2014

Kalenderjahr Anzahl der begünstigt selbstversicherten 
Studierenden

2012 24.993

2013 24.948

2014 25.250

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 2016.

3.3.2 Unfallversicherung

Im Kalenderjahr 2014 waren 316.873 Studieren-
de unfallversichert und die Zahl der Studierenden-
unfälle betrug 467. In diesem Jahr gab es keine 
Rentenneuzugänge von Studierenden. Mit 31. De-
zember 2014 bezogen 21 Studierende eine Ver-
sehrtenrente in der Summe von € 16.516,04 mo-
natlich und sieben Studierende eine Hinterbliebe-
nenrente in der Summe von € 1.952,27.

4/SN-329/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 29 von 103

www.parlament.gv.at



Kapitel I   Soziale Förderung von Studierenden

Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 	 27

4. Pensionsversicherung

Für Studierende in der Pensionsversicherung ist 
einerseits die Berücksichtigung von Studienzeiten 
für die Pension wirksam, andererseits der durch 
das Studium verlängerte Zeitraum der Auszahlung 
von Waisenpensionen.

4.1 �Versicherungszeiten in der Pensions-
versicherung

Als Versicherungszeiten werden alle Zeiten be-
zeichnet, die sich auf die Feststellung eines Pen-
sionsanspruches auswirken. Nach dem Zustande-
kommen unterscheidet man Versicherungszeiten 
in Beitragszeiten und Ersatzzeiten. Ersatzzeiten 
sind Versicherungszeiten, für die eine Beitragsent
richtung in der Regel nicht vorgesehen ist. Es han-
delt sich dabei um Zeiten, in denen der Versicher-
te nicht in der Lage oder verhindert war, Beitrags-
zeiten zu erwerben.

Nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) 
gelten für nach dem 31. Dezember 1954 geborene 
Personen ab 1. Jänner 2005 alle in der Pensions-
versicherung erworbenen Versicherungszeiten als 
Beitragszeiten und zwar als

nn Zeiten der Pflichtversicherung nach dem ASVG, 
GSVG, FSVG und BSVG auf Grund einer Er-
werbstätigkeit, oder

nn Zeiten der Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung, für die der Bund, das Bundesmi-
nisterium für Landesverteidigung und Sport, das 
Arbeitsmarktservice oder ein öffentlicher Fonds 
Beiträge zu zahlen hat (das sind jene Zeiten, die 
bis 31. Dezember 2004 als Ersatzzeiten erwor-
ben wurden), oder

nn Zeiten einer freiwilligen Versicherung in der Pen-
sionsversicherung nach dem ASVG, GSVG, FSVG 
und BSVG.

4.1.1 Geltende Rechtslage

Vor dem 1. Jänner 2005 liegende Zeiten, in denen 
eine inländische (= EWR)

nn öffentliche mittlere Schule oder mittlere Schule 
mit vergleichbarem Bildungsangebot oder höhe-
re Schule,

nn Akademie oder verwandte Lehranstalt,
nn Hochschule oder Kunstakademie

nach Vollendung des 15.  Lebensjahres besucht 
wurde, werden in der gesetzlichen Pensionsversi-
cherung als Ersatzzeiten anerkannt. Damit diese 

Zeiten auch bei Prüfung der Anspruchsvorausset-
zungen und der Pensionsberechnung Berücksich-
tigung finden, müssen Beiträge dafür gezahlt wer-
den. Nachgekaufte Schul-/Studienzeiten gelten 
dann als Beitragszeiten der freiwilligen Versiche-
rung. Bei Witwen-/Witwer- und Waisenpensionen 
zählen Schul-/Studienzeiten auch ohne Beitrags-
leistung für die Erfüllung der Wartezeit (als Ersatz-
zeiten).

Nachträgliche Selbstversicherung in der Pensionsver-
sicherung für Zeiten des Besuches einer Bildungsein-
richtung ab 1. Jänner 2005
Personen, die eine unter 4.1.1 genannte Bildungs-
einrichtung besucht haben, können sich nachträg-
lich bei einem Versicherungsträger, bei welchem 
sie mindestens einen Versicherungsmonat erwor-
ben haben, auf Antrag selbst versichern. Dies gilt 
entweder für alle oder einzelne Monate des Besu-
ches dieser Bildungseinrichtung. Dabei gelten die-
selben Regeln wie für die bisherigen Ersatzzeiten. 
Der Antrag kann bis zum Stichtag bei dem Pen-
sionsversicherungsträger eingebracht werden, bei 
dem mindestens ein Versicherungsmonat erwor-
ben wurde. Wurde noch kein Versicherungsmo-
nat erworben, ist der Antrag bei der Pensionsversi-
cherungsanstalt zu stellen. Diese Neuregelung ist 
nur auf Schul-/Studien- und Ausbildungszeiten ab 
1. Jänner 2005 anzuwenden. Für Schul-/Studien- 
und Ausbildungszeiten vor dem 1. Jänner 2005 
gilt die bis zum 31. Dezember 2004 geltende 
Rechtslage des Einkaufs weiterhin, auch für Perso-
nen, die ab dem 1. Jänner 1955 geboren wurden.

4.1.2 Sonderaspekte

Studierende mit Kind
Die ersten 48 Kalendermonate nach der Geburt ei-
nes Kindes (bei Mehrlingen die ersten 60 Kalen-
dermonate) werden als Versicherungsmonate an-
gerechnet. Die Berücksichtigung von Kindererzie-
hungsmonaten für das ältere Kind endet mit dem 
Ende des Kalendermonates, in welchem das fol-
gende Kind geboren wurde, spätestens aber mit 
Ende des Kalendermonates, in welchem das Kind 
sein 4. Lebensjahr vollendet bzw. die Mehrlinge ihr 
5. Lebensjahr vollenden.

Bei Geburten ab 1. Jänner 2002 gelten die ers-
ten 24 Kalendermonate nach der Entbindung als 
Beitragsmonate. Voraussetzung hierfür ist der Be-
zug von Kinderbetreuungsgeld. Kindererziehungs-
monate, die ab 1. Jänner 2005 gelagert sind, wer-
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den als Pflichtversicherungsmonate auf Grund ei-
ner Teilversicherung in der Pensionsversicherung 
qualifiziert. Dies gilt jedoch nur für Personen, die 
ab 1. Jänner 1955 geboren wurden.

Berufstätige Studierende
Zeiten einer versicherungspflichtigen Erwerbstätig-
keit gelten als Beitragszeiten, sofern die Gering-
fügigkeitsgrenze von monatlich € 415,72 (Stand 
2016) überschritten wird. Bei geringerem Erwerbs-
einkommen besteht die Möglichkeit der freiwilli-
gen Selbstversicherung in der Kranken- und Pen-
sionsversicherung. Der Wohnsitz muss im Inland 
sein. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem auf 
die Antragstellung folgenden Tag. Die Selbstversi-
cherung kostet monatlich € 58,68 (Wert 2016). 
Dieser Betrag muss von den Beschäftigten selbst 
eingezahlt werden. Die Selbstversicherung bei ge-
ringfügiger Beschäftigung stellt eine günstige Al-
ternative zur Selbstversicherung in der Kranken- 
und Pensionsversicherung dar.

4.2 Waisenpension

Anspruch auf Waisenpension hat das Kind nach 
dem Tod des versicherten Elternteils. 

Die Kindeseigenschaft besteht auch nach Voll-
endung des 18. Lebensjahres, wenn und solange 
das Kind sich in einer Schul- oder Berufsausbil-
dung befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend 
beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres. Die Kindeseigenschaft von Kindern, 
die eine im §  3 des Studienförderungsgesetzes 
1992 genannte Einrichtung besuchen, verlängert 
sich nur dann, wenn

nn für sie entweder Familienbeihilfe nach dem Fa-
milienlastenausgleichsgesetz 1967 bezogen 
wird oder

nn zwar keine Familienbeihilfe bezogen wird, sie 
jedoch ein ordentliches Studium ernsthaft und 
zielstrebig im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b des Fa-
milienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992 
betreiben oder

nn das Kind seit der Vollendung des 18. Lebensjah-
res oder seit Beendigung der Schul- oder Berufs-
ausbildung infolge einer Krankheit oder eines 
Gebrechens erwerbsunfähig ist; das Kind muss 
so krank oder behindert sein, dass es zu keiner 
Arbeit fähig ist, die es auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt gibt.

4.3 Kinderzuschuss

Zu allen Pensionen aus den Versicherungsfällen 
des Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit 
gebührt für jedes Kind ein Kinderzuschuss. Auch 
für Enkelkinder besteht bei Erfüllung der sonstigen 
Voraussetzungen Anspruch auf Kinderzuschuss. 
Der Kinderzuschuss beträgt monatlich € 29,07. 
Für ein und dasselbe Kind gebührt der Kinderzu-
schuss nur einem Elternteil.

5. �Förderungen nach dem 
Einkommensteuergesetz 1988

5.1 �Kinderabsetzbetrag und Unterhalts
absetzbetrag

Steuerpflichtigen, denen eine Familienbeihilfe ge-
währt wird, steht ein Kinderabsetzbetrag zu, der 
gemeinsam mit der Familienbeihilfe – grundsätz-
lich an die Mutter – ausbezahlt wird. Er beträgt 
€ 58,40 pro Kind und Monat.

Der Unterhaltsabsetzbetrag für Steuerpflichtige, 
die mit Kindern, für die sie Unterhalt leisten, nicht 
im gemeinsamen Haushalt leben, beträgt für das 
erste Kind € 29,20, für das zweite Kind € 43,80 
und für jedes weitere Kind € 58,40. 

5.2 �Steuer- und Sozialversicherungs
erstattung

Bei Studierenden mit Kindern, die keine oder sehr 
geringe Einkünfte beziehen, kann es zu einer Steu-
er- bzw. Sozialversicherungserstattung kommen. 
Der Alleinerzieher- oder Alleinverdienerabsetzbe-
trag (letzterer aber nur bei mindestens einem Kind, 
also wenn Anspruch auf einen Kinderzuschlag be-
steht) wird in jenen Fällen, in denen sich der Ab-
setzbetrag auf Grund eines geringen Einkommens 
nicht oder nicht voll auswirken konnte, vom Fi-
nanzamt im Zuge der Veranlagung ausbezahlt (bei 
einem Kind daher beispielsweise in der Höhe von 
bis zu € 494 pro Jahr).

Bei berufstätigen Studierenden, die nichtselbst-
ständig tätig und auf Grund der Höhe des Lohnes 
zwar sozialversicherungspflichtig, aber nicht lohn-
steuerpflichtig sind, kann es zu einer Erstattung 
von Sozialversicherungsbeiträgen kommen: 10% 
der Sozialversicherungsbeiträge, maximal aber 
€ 400 pro Jahr werden vom Finanzamt ausbezahlt, 
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wenn die Summe der Einkünfte auf Grund der Ab-
setzbeträge zu einem negativen Einkommen führt. 
Steht ein Pendlerpauschale zu, erhöht sich der er-
stattungsfähige Betrag auf € 500.

5.3 Außergewöhnliche Belastungen

Für Studierende, die im Einzugsbereich des Wohn-
ortes keine Möglichkeit haben, ein angestrebtes 
Studium zu absolvieren, ist ein Pauschalbetrag von 
€ 110 pro Monat der Ausbildung als außergewöhn-
liche Belastung für die Eltern vorgesehen. Die Ab-
zugsfähigkeit dieses Betrages ist nicht an den Be-
zug der Familienbeihilfe geknüpft. Voraussetzung 
ist jedoch, dass das Studium ernsthaft und ziel-
strebig vorangetrieben wird, um das Ausbildungs-
ziel zu erreichen und die vorgeschriebenen Prüfun-
gen abzulegen. Höhere tatsächliche Kosten, z.B. 
Fahrtkosten oder Schulgeld, können nicht geltend 
gemacht werden. 

Studierende mit Kinderbetreuungspflichten und 
steuerpflichtigen Einkünften können die Kosten 
für die Kinderbetreuung absetzen. Die absetzba-
ren Kosten sind pro Jahr und Kind mit € 2.300 
begrenzt. Das Kind darf das 10. Lebensjahr zu Be-
ginn des Kalenderjahres noch nicht vollendet ha-
ben, und es muss für dieses Kind länger als sechs 
Monate im Kalenderjahr der Kinderabsetzbetrag 
zustehen. Die Kinderbetreuung muss in einer insti-
tutionellen Kinderbetreuungseinrichtung (z.B. Kin-
dergarten) oder durch eine pädagogisch qualifizier-
te Person erfolgen.

5.4 Kinderfreibetrag

Für ein Kind steht zusätzlich ein Kinderfreibetrag 
zu, der im Zuge der Veranlagung zu beantragen ist. 
Der jährliche Kinderfreibetrag (€ 440) kann von je-
ner Person bzw. deren (Ehe)Partner/in beantragt 
werden, dem/der die Familienbeihilfe für dieses 
Kind für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr 
zusteht. Wird der Kinderfreibetrag von beiden El-
ternteilen geltend gemacht, beträgt er je Antrag-
steller € 300. Auch ein nicht haushaltszugehöri-
ger Elternteil, dem der Unterhaltsabsetzbetrag im 
Kalenderjahr für mehr als sechs Monate zusteht, 
kann den Kinderfreibetrag geltend machen. In die-
sem Fall steht der Kinderfreibetrag in Höhe von je 
€ 300 nur diesem Elternteil und der Person zu, die 
für dieses Kind mehr als sechs Monate im Kalen-
derjahr die Familienbeihilfe bezogen hat und nicht 
auch deren (Ehe)Partner/in.

6. Arbeitslosenversicherung

Die Leistungen nach dem Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz sind grundsätzlich keine Förderung 
für Studierende, da sich der Bezug einer derar-
tigen Leistung und die Durchführung eines Stu-
diums grundsätzlich ausschließen. Da unter be-
stimmten Voraussetzungen Studierende aber den-
noch Arbeitslosengeld beziehen können, werden 
im Folgenden die Voraussetzungen für diesen An-
spruch von Studierenden kurz dargestellt. Grund-
sätzlich ist neben dem Nachweis der erforderli-
chen Zeiten arbeitslosenversicherungspflichtiger 
Beschäftigung Voraussetzung, dass Arbeitsfähig-
keit, Arbeitswilligkeit und – trotz Durchführung ei-
nes Studiums – Arbeitslosigkeit im Sinne des Ar-
beitslosenversicherungsgesetzes vorliegt und der/
die Leistungsbezieher/in der Arbeitsvermittlung für 
die Annahme einer angebotenen zumutbaren Be-
schäftigung bzw. einer angebotenen Kursmaßnah-
me zur Verfügung steht.

6.1 Geltende Rechtslage

Das Arbeitslosengeld dient zur finanziellen Absi-
cherung für die Zeit der Arbeitssuche. Ordentli-
che Studierende einer Universität gelten nicht als 
arbeitslos, weil ihr Hauptaugenmerk nicht auf die 
Aufnahme einer neuen Beschäftigung, sondern auf 
den Abschluss des Studiums gerichtet ist. Der Be-
zug des Arbeitslosengeldes ist Studierenden den-
noch möglich, wenn sie innerhalb der letzten 24 
Monate vor der Geltendmachung des Anspruches 
(„Rahmenfrist“) insgesamt 52 Wochen im Inland 
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt wa-
ren. Die angeführte Rahmenfrist kann um die im 
Arbeitslosenversicherungsgesetz abschließend auf-
gezählten Gründe (§ 15 AlVG), allerdings ohne Be-
rücksichtigung von Ausbildungszeiten, erstreckt 
werden. Diese Regelung stellt – gemeinsam mit 
der eingangs erwähnten erforderlichen Verfügbar-
keit für die Arbeitsvermittlung – sicher, dass ein 
Anspruch auf Arbeitslosengeld während einer län-
ger dauernden Ausbildung (Studium) nur im Fal-
le längerer arbeitslosenversicherungspflichtiger 
Beschäftigung und nicht bereits durch die Anein-
anderreihung von Ferialbeschäftigungen erworben 
werden kann und Leistungsbezieher/innen durch 
das Studium nicht an einer neuerlichen Beschäfti-
gungsaufnahme gehindert sind.
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7. Mensen und Studierendenheime 

Die überwiegende Anzahl der Mensen, Buffets und 
Cafeterien an den österreichischen Universitäten 
wird von einer Betreibergesellschaft, der Öster-
reichischen Mensenbetriebsges.m.b.H., geführt. 
Die Gesellschaft steht seit 1997 zu 100% im Ei-
gentum des Bundes. Nach dem Gesellschaftsver-
trag hat die Gesellschaft den Auftrag, unter dem 
Grundsatz der Kostendeckung für die Universitäts-
angehörigen kostengünstiges Essen zur Verfügung 
zu stellen.

Auf Grund von Marktforschungs- und Trendana-
lysen reagieren die etwa 50 Mensenbetriebe im 
Universitätsbereich systematisch auf die aktuelle 
Nachfrageentwicklung, wodurch man die Zufrie-
denheit der großteils studentischen Kundschaft 
unter anderem durch neue Angebotslinien wie bei-

spielsweise „Brainfood“ erheblich steigern konnte. 
Für den laufenden Betrieb der Mensen, Buffets 

und Cafeterien werden keine Zuschüsse gewährt. 
Das Bundesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft hat der Österreichischen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft zu-
letzt eine Subvention für Zuschüsse zu den Kos-
ten der Studierendenverpflegung von höchstens 
€  500.000 für das Wirtschaftsjahr 2015/16 zur 
Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Studierendenheime sind 
rückläufig, weil seit 2011 nur mehr alte Förderfäl-
le abgewickelt und derzeit keine neuen Förderun-
gen vergeben werden. Dieser Förderansatz diente 
zur Ausfinanzierung von (alten) Investitionsförde-
rungen. Eine mögliche Neuauflage des Förderpro-
grammes wird nach Maßgabe budgetärer Mittel ge-
prüft.
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Glossar

Anfänger/innen

	 … an Universitäten Auswertungen der Hochschulstatistik: Erstzugelassene ordentliche Studierende in Bachelor-und Diplomstu-

dien ohne Studierende, die im Rahmen eines Austauschprogramms in Österreich studieren. 

Auswertungen der Umfragedaten (Sozialerhebung): Erstmalig im STJ 2014/15 zum Studium zugelassene 

Studierende, exklusive Master- und Doktoratsstudierende.

	 … �in FH-Studiengängen, Pädagogischen Hoch-

schulen und Privatuniversitäten 

Auswertungen der Hochschulstatistik: Studierende in Bachelor- und Diplomstudien im ersten Studienseme-

ster ohne Studierende, die im Rahmen eines Austauschprogramms in Österreich studieren. 

Auswertungen der Umfragedaten (Sozialerhebung): Erstmalig im STJ 2014/15 zum Studium zugelassene 

Studierende, exklusive Master- und Doktoratsstudierende.

Ausgaben Zahlungen, die die Studierenden monatlich selbst übernehmen.

Ausländische Studierende Studierende mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft.

Außerordentliche Studierende Studierende, die außerordentliche Studien, Lehrgänge oder Erweiterungsstudien belegen.

Berufsbegleitende FH-Studiengänge Fachhochschulstudiengänge, die organisatorisch ein berufsbegleitendes Studieren ermöglichen.

Bildungsausländer/innen Studierende mit ausländischem Schulabschluss oder einer ausländischen Studienberechtigung.

Bildungsinländer/innen Studierende, die ihre vorangegangene Bildungskarriere (v.a. Matura) in Österreich abgeschlossen haben.

Bildungsfern Studierende mit Eltern mit einem Bildungsabschluss unter Maturaniveau (bei &Rekrutierungsquoten der 

betreffende Elternteil).

Bildungsnah Studierende mit zumindest einem Elternteil mit Bildungabschluss auf Maturaniveau oder höher (bei &Rekru-

tierungsquoten der betreffende Elternteil).

BRP/SBP etc. Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung, Externistenmatura und keine Reifeprüfung.

Einnahmen Regelmäßige und unregelmäßige, finanzielle und Naturalleistungen, die die Studierenden monatlich erhalten.

Erwerbsausmaß Für Erwerbstätigkeit aufgewendete Zeit in Stunden pro Woche.

Erwerbsquote Anteil der erwerbstätigen Studierenden.

Familie (Geld) Geldeinnahmen von Eltern(teilen), Verwandten, Partner/inn/en, inkl. Familienbeihilfe.

Fächergruppen Studienrichtungsgruppen an öffentlichen und privaten Universitäten, Ausbildungsbereiche an Fachhochschu-

len, Lehrämter an Pädagogischen Hochschulen (siehe auch &Studiengruppen).

Finanzielle Deprivation Wird auf Basis der Leistbarkeit von sieben Grundbedürfnissen (Kleidung, Nahrung, Arztbesuche, Wohnung 

warmhalten, Freunde/Verwandte einmal pro Monat einladen, unerwartete Ausgaben >€ 450 tätigen können, 

keine Rückstande bei regelmäßigen Zahlungen) berechnet, analog zu der Definition in EU-SILC.

Geldeinnahmen Alle direkt an Studierende ausbezahlten Beträge 

(unregelmäßige Zahlungen wurden in monatliche Beträge umgerechnet).

Gesamtbudget Alle für den Lebensunterhalt zur Verfügung stehenden Mittel (&Geldeinnahmen plus &Naturalleistungen).

Gesamtkosten &Lebenshaltungskosten plus &Studienkosten.

Hochschulstatistik Administrativdaten der öffentlichen Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen 

Hochschulen.

Hochschulzugangsquote Die Hochschulzugangsquote ist eine Schätzung, wie viele Personen „im Laufe ihres Lebens“ ein Hochschul-

studium aufnehmen. Zur Berechnung werden die Studienanfänger/innen eines Altersjahrganges der österrei-

chischen Wohnbevölkerung im selben Alter gegenübergestellt und diese Anteile aufsummiert.

Incoming-Mobilitätsstudierende Studierende, die nur zeitweise in Österreich studieren, ihren Abschluss aber im Ausland anstreben. Diese 

werden in der Hochschulstatistik meist nicht berücksichtigt.

Inländische Studierende Studierende mit österreichischer Staatsbürgerschaft.

Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf Unter 7-jährige Kinder, die nicht in der Schule sind, während der studierende Elternteil an der Hochschule ist.

Kosten Alle für die jeweilige Ausgabenposition anfallenden Beträge, die von den Studierenden selbst (&Ausgaben) 

oder von Dritten (&Naturalleistungen) getragen werden. Es kann sich dabei sowohl um &Lebenshaltungs- als 

auch &Studienkosten handeln.

Lebenshaltungskosten Alle für den Lebensunterhalt von Studierenden anfallenden Kosten (&Ausgaben plus &Naturalleistungen).

Migrationshintergrund

	 Ohne Mindestens ein Elternteil in Österreich geboren.

	 Zweite Generation Studierende/r in Österreich und beide Eltern im Ausland geboren.

	 Erste Generation Studierende/r selbst und beide Eltern im Ausland geboren.
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Naturalleistungen Laufend anfallende &Lebenshaltungskosten und &Studienkosten, die direkt von Eltern, Partner/in oder 

anderen übernommen werden.

Nettostudiendauer Bisherige Dauer des Studiums abzüglich Unterbrechungen.

Ordentliche Studierende Studierende, welche ein Bachelor-, Diplom-, Master- oder Doktoratsstudium studieren.

Regelstudiendauer Vom Studienplan vorgegebene Dauer des Studiums exkl. Toleranzsemester.

	 über Regelstudiendauer (Bisherige) &Nettostudiendauer plus geschätzte Reststudiendauer ist um mehr als das 1,25-Fache größer als 

die Regelstudiendauer.

Rekrutierungsquote Die Rekrutierungsquote gibt an, wie viele Personen pro 1.000 Väter bzw. Mütter eines Bildungsniveaus bzw. 

einer Berufsgruppe ein Studium an einer Universität oder einer Fachhochschule beginnen.

Schichtindex Setzt sich aus Bildungsstand und beruflicher Position der Eltern (jeweils der höherwertige Wert von Vater oder 

Mutter) zusammen (siehe auch Methodischer Anhang).

Selbsterhalter/innen-Stipendium (SES) Sonderform der Studienbeihilfe. Bezugsberechtigt sind österreichische und gleichgestellte ausländische 

Studierende, die sich vor dem erstmaligen Bezug einer Studienbeihilfe durch wenigstens vier Jahre mit einem 

Einkommen von mind. € 7.272 jährlich „selbst erhalten“ haben (www.stipendium.at).

Sockeleinkommen Bezeichnet die Summe aus finanzieller Unterstützung der Eltern/ Partner/in (&Geldeinnahmen plus &Natural-

leistungen aus diesen Quellen) und Geldeinnahmen aus &konventioneller Studienbeihilfe.

Sonstige österreichische BHS-Matura Alle berufsbildenden höheren Schulen außer HAK und HTL, z.B. HLW, BAKIP.

Sonstige österr. Studienberechtigung Abgeschlossenes Studium, künstlerische Zulassungsprüfung, Schulform unbekannt.

Sonstiger studienbezogener Arbeitsaufwand Umfasst jenen Arbeitsaufwand, der abseits von der Anwesenheit an Lehrveranstaltungen für das Studium 

aufgewendet wird (z.B. Lernen, Üben, Fachlektüre, Bibliothek, Referate, Seminar- oder Abschlussarbeiten, 

Hausübungen).

Soziale Schicht Klassifizierung der sozialen Herkunft der Studierenden nach dem Konzept des &Schichtindex.

Sozialtransfers Geldeinnahmen von Staat und Gemeinden, z.B. Arbeitslosengeld, Waisenpension, Wohnbeihilfe, Kinderbe-

treuungsgeld, Familienbeihilfe für eigene Kinder, Bildungskarenz-/-teilzeitgeld (exkl. Studienbeihilfe und 

Familienbeihilfe für sich selbst).

Studienabschluss-Stipendium (SAS) Bezugsberechtigt sind österreichische und gleichgestellte ausländische Studierende, die ihr Studium voraus-

sichtlich innerhalb von achtzehn Monaten ab Zuerkennung des Studienabschluss-Stipendiums abschließen 

werden und nicht erwerbstätig sind (www.stipendium.at).

Studienanfänger/innen &Anfänger/innen.

Studienbeihilfenquote Anteil derer, welche &konventionelle Studienbeihilfe,  

&Selbsterhalter/innen-Stipendium oder &Studienabschluss-Stipendium beziehen.

Studienbeihilfe, konventionelle (KSB) Bezugsberechtigt sind österreichische und gleichgestellte ausländische Studierende mit Studienbeginn vor 

Vollendung des 30. Lebensjahres bei „sozialer Bedürftigkeit“ und weiteren Voraussetzungen  

(www.stipendium.at).

Studienförderung Konventionelle Studienbeihilfe, Selbsterhalter/innen-Stipendium, Studienabschluss-Stipendium, Studienzu-

schuss, Kinderbetreuungskostenzuschuss, andere Zuschüsse zur Studienbeihilfe.

Studienberechtigung Abschluss, der zur Aufnahme ordentlicher Studien berechtigt (z.B. Matura, Berufsreifeprüfung etc.).

Studiengruppen Studienrichtungsgruppen an öffentlichen und privaten Universitäten, Ausbildungsbereiche an Fachhochschu-

len, Lehrämter an Pädagogischen Hochschulen (siehe auch &Fächergruppen).

Studienintensität Durchschnittlicher wöchentlicher Studienaufwand (Anwesenheitszeiten + Selbststudium) im SS 2015, unter-

schieden nach geringer (0–10h), mittlerer (11–30h) und hoher (über 30h) Intensität.

Studienkosten Alle für das Studium anfallenden Kosten (&Ausgaben plus &Naturalleistungen).

Studiergeschwindigkeit &(Nettostudiendauer + von den Studierenden geschätzte Reststudiendauer)/Regelstudiendauer des aktuellen 

Hauptstudiums (z.B. Masterstudium ohne vorangegangenem Bachelorstudium).

Unmittelbarer Studienbeginn Aufnahme eines Studiums höchstens 2 Jahre nach Abschluss des regulären Schulsystems außer mit &nicht-

traditionellem Hochschulzugang.

Verzögerter Studienbeginn Aufnahme eines Studiums mehr als 2 Jahre nach Abschluss des regulären Schulsystems bzw. mit &nicht-

traditionellem Hochschulzugang.

Wahrscheinlichkeitsfaktor Der Wahrscheinlichkeitsfaktor gibt an, um welchen Faktor die Wahrscheinlichkeit einer Studienaufnahme 

einer bestimmten Gruppe im Vergleich zur Referenzgruppe höher ist. &Rekrutierungsquoten.
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1.  Einleitung

Für diese Studierenden-Sozialerhebung wurden im 
Sommersemester 2015 Studierende an allen öf-
fentlichen und (erstmals auch) privaten Univer-
sitäten, Fachhochschulen sowie Pädagogischen 
Hochschulen mittels eines Online-Fragebogens be-
fragt. Vor dem Hintergrund zunehmender Internati-
onalisierung und um dem Angebot an Studiengän-
gen mit Englisch als Unterrichtssprache gerecht 
zu werden, wurde der Fragebogen zum ersten Mal 
auch in englischer Sprache zur Verfügung gestellt. 
Zudem wurde eine eigene Umfrage-Software ent-
wickelt, um einen barrierefreien Zugang zu ermög-
lichen. Mehr als 47.000 Studierende haben sich 
an der Befragung beteiligt. Die Ergebnisse aus der 
Umfrage werden durch Auswertungen der Hoch-
schulstatistik sowie durch Vergleiche mit der Ge-
samtbevölkerung ergänzt. 

Aus diesem Datenpool entsteht zunächst der 
sogenannte „Kernbericht zur sozialen Lage der 
Studierenden“, der in drei Bänden (Hochschulzu-
gang und Anfänger/innen, Studierende, Tabellen-
band) veröffentlicht wird und dessen zentrale Er-
gebnisse in dieser Zusammenfassung dargestellt 
werden. Da das Themenspektrum der Studieren-
den-Sozialerhebung sehr breit und vielfältig ist, fo-
kussiert der Kernbericht auf jene Themen, die zur 
Beschreibung der sozialen Lage der Studierenden 
von Bedeutung sind. Andere Themen bzw. speziel-
le Gruppen werden im Rahmen von Zusatzberich-
ten behandelt (für eine Übersicht siehe Seite 97). 
Alle Ergebnisse werden unter www.sozialerhebung.
at online verfügbar sein. Darüber hinaus fließen 
die Daten der Studierenden-Sozialerhebung in die 
europaweit vergleichende Studie EUROSTUDENT 
ein.

Der Kernbericht umfasst alle (ordentlichen) Stu-
dierenden in Österreich, exklusive Doktorand/inn/
en, denen aufgrund ihrer speziellen Situation ein 
eigener Zusatzbericht gewidmet ist. 

2. � Population der Studienanfänger/
innen

2.1 � Entwicklung der Studienanfänger/
innenzahlen

Seit 2009/10 beginnen pro Studienjahr etwas 
über 50.000 Personen ein Bachelor- oder Diplom-
studium in Österreich, im Studienjahr 2014/15 
waren es rund 53.000. Davon inskribierten etwa 
65% an öffentlichen Universitäten, 24% an Fach-
hochschulen, 8% an Pädagogischen Hochschulen 
und 4% an Privatuniversitäten. Während die An-
fänger/innenzahlen an öffentlichen Universitäten 
seit 2009/10 von etwa 37.000 auf 34.000 und 
an Pädagogischen Hochschulen seit 2011/12 von 
ca. 5.200 auf 4.500 gesunken sind, stiegen sie an 
Fachhochschulen (von 10.500 auf 12.000) und 
Privatuniversitäten (von 1.200 auf 1.800) weiter 
an (siehe Grafik 1).

Die am häufigsten begonnenen Studiengruppen 
sind Geistes- und Kulturwissenschaften, Ingeni-
eurwissenschaften, Naturwissenschaften, Rechts-
wissenschaften und Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften an öffentlichen Universitäten sowie 
Technik und Wirtschaftswissenschaften an Fach-
hochschulen. Während die Inskriptionszahlen im 
letzten Jahrzehnt in Lehramts-, ingenieurwissen-
schaftlichen und rechtswissenschaftlichen Studi-
en an öffentlichen Universitäten stark gestiegen 
sind, sind sie in sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Studien unter anderem aufgrund seit 
2013/14 geltender Zugangsregelungen gesunken. 

2.2 � Hochschulzugangsquote

Die Hochschulzugangsquote ist eine Schätzung, 
wie viele Personen „im Laufe ihres Lebens“ ein 
Hochschulstudium aufnehmen. Dazu werden die 
(inländischen) Studienanfänger/innen der öster-
reichischen Wohnbevölkerung gegenübergestellt. 
Seit den 1970er-Jahren ist sie von 9% auf über 
40% in den letzten Jahren gestiegen. Im Studien-
jahr 2014/15 beträgt die Hochschulzugangsquo-
te 47%, d.h. knapp die Hälfte der inländischen 
Wohnbevölkerung beginnt irgendwann „im Laufe 
des Lebens“ ein Hochschulstudium in Österreich 
(siehe Grafik 2). In den Hochschulzugangsquoten 
nach Sektoren spiegelt sich die absolute Größe der 
Sektoren wider: An öffentlich wissenschaftlichen 
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Grafik 1:  Studienanfänger/innen nach Hochschulsektoren
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Studienanfänger/innen in Bachelor- und Diplomstudien (exklusive Incoming-Mobilitätsstudierende) in Studienjahren. Pädagogische Hochschulen 
exklusive Sommersemester 2015.
Quelle: Hochschulstatistik (BMWFW, Statistik Austria). Berechnungen des IHS, 2016.
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Universitäten beginnen rund 30% „im Laufe ihres 
Lebens“ ein Studium, an öffentlichen Kunstuni-
versitäten ca. 0,3%, an Privatuniversitäten 1,3%, 
an Fachhochschulen insgesamt 12% und an Päda-
gogischen Hochschulen 4,7%.

2.3 � Geschlecht und Alter der Studien
anfänger/innen

Aufgrund der etwas geringeren Verweildauer von 
Frauen im Hochschulsystem ist der Frauenanteil 
unter den Studienanfänger/inne/n mit (in den letz-
ten Jahren konstant) 56% etwas höher als unter 
den Studierenden. Er beträgt an Pädagogischen 
Hochschulen 77%, an Privatuniversitäten 62% 
und an öffentlichen Universitäten 56%. Aufgrund 
einer Ausweitung des Fächerspektrums (Gesund-
heit, Soziale Arbeit) inskribieren inzwischen auch 
in Vollzeitstudiengängen an Fachhochschulen 
mehr Frauen als Männer (Frauenanteil: 53%). An-
ders ist dies in berufsbegleitenden Studiengängen, 
die weiterhin mehrheitlich von Männern begonnen 
werden (Frauenanteil: 41%).

Im Studienjahr 2014/15 sind die Studienan-
fänger/innen in Bachelor- und Diplomstudien an 
österreichischen Hochschulen bei Studienbeginn 
durchschnittlich knapp 22 Jahre alt. Mehr als die 
Hälfte beginnt ein Studium vor dem 21. Geburts-
tag. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch „Spät-
berufene“: 13% sind bei Studienbeginn 26 Jahre 
oder älter, 6% sogar über 30 Jahre alt. 

In beinahe allen Studienrichtungen an öffentli-
chen Universitäten sind die Studienanfänger/innen 
im Durchschnitt zwischen 20 und 21 Jahre alt. 
An Privatuniversitäten und in Vollzeitstudiengän-
gen an Fachhochschulen sind Studienanfänger/
innen geringfügig älter als an öffentlichen Univer-
sitäten. Berufsbegleitende Studiengänge an Fach-
hochschulen haben mit durchschnittlich 28  Jah-
ren die ältesten Studienanfänger/innen. An Päd-
agogischen Hochschulen gibt es einerseits beson-
ders viele sehr junge und gleichzeitig auch sehr 
viele ältere Studienanfänger/innen.

Studienanfänger sind durchschnittlich um etwa 
0,8 Jahre älter als Studienanfängerinnen. Dies 
steht unter anderem mit der allgemeinen Wehr- 
bzw. Zivildienstpflicht in Zusammenhang. Aller-

Grafik 2:  Entwicklung der Hochschulzugangsquote nach Sektoren
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Inländische Studienanfänger/innen in Bachelor- und Diplomstudien (exklusive Incoming-Mobilitätsstudierende) in Studienjahren. Pädagogische 
Hochschulen exklusive Sommersemester 2015.
Quelle: Hochschulstatistik (BMWFW, Statistik Austria). Bevölkerungsstatistik (Statistik Austria 2016). Berechnungen des IHS, 2016.
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dings beginnen Männer nicht nur einfach um ein 
Jahr nach hinten zeitversetzt, sondern entscheiden 
sich generell häufiger für eine späte Studienauf-
nahme.

Hochschulzugangsquote nach Geschlecht

Bis zu den 1980ern haben mehr Männer als Frau-
en ein Studium aufgenommen, ab ca. 1990 hat 
sich dies jedoch umgekehrt – seither lag die Hoch-
schulzugangsquote der Frauen immer höher als je-
ne der Männer. Im Studienjahr 2014/15 liegt die 
Hochschulzugangsquote von Frauen (55%) um 
15%-Punkte über der von Männern (40%). Frau-
en weisen dabei in allen vier Hochschulsektoren 
eine höhere Quote auf. Unterschieden nach Voll-
zeit und berufsbegleitenden FH-Studiengängen 
zeigt sich allerdings, dass Männer in berufsbeglei-
tenden Studiengängen eine höhere Hochschul-

zugangsquote haben als Frauen (Männer: 4,5%, 
Frauen: 3,2%). 

Geschätzte Hochschulzugangsquoten von Bildungs
inländer/inne/n nach Migrationshintergrund

Bei den Hochschulzugangsquoten nach Migrati-
onshintergrund handelt es sich um eine erweiter-
te Schätzung. Dazu wurde der Migrationshinter-
grund auf Basis der Daten der Studierenden-Sozi-
alerhebung auf alle Studienanfänger/innen hoch-
gerechnet. Im Studienjahr 2014/15 beträgt die 
geschätzte Hochschulzugangsquote für Bildungs-
inländer/innen insgesamt 45%. Bildungsinländer/
innen ohne Migrationshintergrund haben mit 49% 
eine deutlich höhere Hochschulzugangsquote als 
jene mit Migrationshintergrund (Bildungsinländer/
innen aus zweiter Generation 22%, aus erster Ge-
neration 29%).

Grafik 3:  Eltern von inländischen Anfänger/inne/n an öffentlichen Universitäten und Fachhochschulen 
und „Elterngeneration“ nach Bildungsabschluss (WS 2014/15)
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Inländische Studienanfänger/innen im Wintersemester. An öffentlichen Universitäten inklusive Erstzugelassene in Master- und Doktoratsstudien. 
Elterngeneration: 40- bis 65-jährige, inländische Wohnbevölkerung.
Quelle: Mikrozensus, UStat1-Sonderauswertung (Statistik Austria). Berechnungen IHS, 2016.

4/SN-329/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)40 von 103

www.parlament.gv.at



Kapitel II   Studierenden-Sozialerhebung 2015

38	 Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016

2.4 � Soziale Herkunft inländischer 
Studienanfänger/innen 

Von den Studienanfänger/inne/n an öffentlichen 
Universitäten und Fachhochschulen im Winterse-
mester 2014/15 haben 28% zumindest einen El-
ternteil, der eine Hochschule abgeschlossen hat 
(siehe Grafik 3). Bei weiteren 33% haben die El-
tern als höchste Schulbildung eine Matura (inkl. 
Akademien) und bei 39% liegt die höchste Schul-
bildung der Eltern unter Maturaniveau. Kinder von 
Akademiker/inne/n sind also die kleinste Gruppe 
unter den Studienanfänger/inne/n. Im Vergleich 
zur Bevölkerung sind sie allerdings (vor allem an 
Universitäten) überrepräsentiert: So sind von Uni-
versitäts-Anfänger/inne/n 25% und von Fachhoch-
schul-Anfänger/inne/n 16% der Väter Akademiker, 
in der Elterngeneration (40- bis 65-jährige inländi-
sche Wohnbevölkerung) jedoch nur 12%. Das glei-
che Muster zeigt sich auch für Mütter.
Das Verhältnis der sozialen Herkunft von Studien-
anfänger/inne/n zur Wohnbevölkerung wird durch 
die Rekrutierungsquoten abgebildet. Die Rekrutie-
rungsquote gibt an, wie viele Personen pro 1.000 
Väter bzw. Mütter eines Bildungsniveaus bzw. ei-
ner Berufsgruppe ein Studium an einer Universi-
tät oder einer Fachhochschule beginnen. Im Allge-
meinen gilt hinsichtlich der Bildung beider Eltern-
teile: je höher das Bildungsniveau, desto höher ist 
die Rekrutierungsquote und damit die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Studium aufgenommen wird und 
dass dieses Studium an einer Universität und nicht 
an einer Fachhochschule aufgenommen wird. Auf 
1.000 Männer in der Bevölkerung mit Pflichtschul-
abschluss kommen im Wintersemester 2014/15 
insgesamt 18 Studienanfänger/innen mit Vätern, 
die einen Pflichtschulabschluss haben (ca. zwei 
Drittel davon beginnen an einer Universität und ca. 
ein Drittel an einer Fachhochschule). Die Rekrutie-
rungsquote bei Akademiker-Vätern liegt hingegen 
bei 48 (77% der Studienanfänger/innen beginnen 
an Universitäten und 23% an Fachhochschulen), 
also etwa 2,7-mal höher.

Hinsichtlich der beruflichen Stellung der Eltern 
zeigen sich bei Selbstständigen, Angestellten und 
im öffentlichen Dienst Tätigen die höchsten Rek-
rutierungsquoten (jeweils rund 40 bei Vätern und 
Müttern). Kinder von nicht Erwerbstätigen bzw. im 
Haushalt Tätigen, Arbeiter/inne/n und Landwirt/
inn/en haben deutlich geringere Rekrutierungsquo-
ten (unter 20 bzw. knapp darüber).

Der sogenannte Wahrscheinlichkeitsfaktor be-

zeichnet die relative Wahrscheinlichkeit von Kin-
dern aus bildungsnaher Schicht (mindestens ein 
Elternteil hat eine Matura) ein Studium aufzuneh-
men im Vergleich zu Kindern aus bildungsferner 
Schicht (höchste Bildung der Eltern unter Matu-
raniveau). Dieser liegt im Durchschnitt der letzten 
11 Jahre für Väter bei 2,6. Die Wahrscheinlichkeit, 
ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium auf-
zunehmen, ist für Personen aus bildungsnahen 
Schichten also etwa 2,6-mal so hoch wie für Bil-
dungsferne. Im Wintersemester 2014/15 ist der 
Wahrscheinlichkeitsfaktor mit 2,4 niedriger als in 
den vorangegangenen zehn Jahren – der Rückgang 
sollte jedoch nicht überbewertet werden, da dies 
großteils auf sprunghafte Anstiege der bildungs-
nahen Schicht in der Elterngeneration im Mikro-
zensus zurückzuführen ist. Diese sprunghaften An-
stiege resultieren aus der relativ geringen Stich-
probe im Mikrozensus. Der Unterschied zwischen 
den Rekrutierungsquoten von bildungsfernen und 
bildungsnahen Schichten ist an Fachhochschulen 
deutlich geringer als an Universitäten (Wahrschein-
lichkeitsfaktor im WS 2014/15: 1,8 an Fachhoch-
schulen vs. 2,7 an Universitäten). Hinsichtlich der 
Bildung der Mutter zeigt sich grundsätzlich ein 
ähnliches Bild (siehe Grafik 4).

2.5 � Regionale Herkunft

Das regionale Studienangebot hat für Bildungsin-
länder/innen Einfluss auf die Studienwahl und da-
mit die Hochschulstandortwahl. Folglich sind Stu-
dienanfänger/innen nicht besonders mobil und 
studieren entweder im Heimatbundesland oder im 
zum Heimatbundesland nächstgelegenen Hoch-
schulstandort. 59% beginnen ein Studium in ih-
rem Heimatbundesland. Vor allem Bundesländer 
mit umfassendem Studienangebot werden selten 
für die Aufnahme eines Studiums verlassen. Studi-
enanfänger/innen aus Bundesländern ohne größere 
öffentliche Universität weichen häufig zum nächst-
gelegenen großen Hochschulstandort aus. Eine 
Ausnahme sind Vorarlberger/innen, die zu mehr 
als einem Viertel ein Studium in Wien aufnehmen. 
Insgesamt beginnt fast die Hälfte aller Bildungsin-
länder/innen ihr Studium in Wien (siehe Tabelle 1).

Wie groß der Einfluss des regionalen Studienan-
gebots auf die Studienwahl ist, wird beispielswei-
se daran ersichtlich, dass Niederösterreicher/innen 
und Burgenländer/innen, in deren Heimatbundes-
land es keine öffentlichen Universitäten gibt, häu-
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Graf﻿﻿ik 4:  Zeitliche Entwicklung der Rekrutierungsquoten an öffentlichen Universitäten und 
Fachhochschulen nach Bildung des Vaters und der Mutter
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Inländische Studienanfänger/innen in Wintersemestern. An öffentlichen Universitäten inklusive Erstzugelassene in Master- und Doktoratsstudien. 
Wahrscheinlichkeitsfaktor: „bildungsnah“ zu „bildungsfern“.
Quelle: Mikrozensus, UStat1-Sonderauswertung (Statistik Austria). Berechnungen IHS, 2016.
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figer Vollzeit-Studiengänge an Fachhochschulen 
belegen. Außerdem werden Studiengruppen, die in 
bestimmten Bundesländern nicht oder nur in sehr 
geringem Ausmaß angeboten werden, von den Be-
wohner/inne/n dieser Bundesländer seltener inskri-
biert. So beginnen Oberösterreicher/innen selten 
geistes- und kulturwissenschaftliche und Tiroler/
innen sowie Salzburger/innen selten ingenieurwis-
senschaftliche Studien. Nicht durch das regionale 
Angebot erklärbar sind jedoch die hohen Anteile an 
Oberösterreicher/inne/n und Vorarlberger/inne/n an 
Kunstuniversitäten und die schwache Präsenz von 
Wiener/inne/n an Pädagogischen Hochschulen.

Hochschulzugangsquoten nach Herkunftsregion

Grundsätzlich gilt für die Hochschulzugangsquo-
ten in Österreich: Am höchsten sind sie in Ost

österreich (55%) und am niedrigsten in Westöster-
reich (41%). Die geringste Hochschulzugangsquo-
te gibt es mit 36% in Vorarlberg und die höchste 
mit 63% in Wien. Frauen haben in allen Bundes-
ländern höhere Zugangsquoten als Männer, beson-
ders groß ist die Differenz in Kärnten.

Auf Ebene der 35 österreichischen NUTS3-Re-
gionen ist für die einzelnen Bundesländer erkenn-
bar, was für Wien als Hauptstadt von Österreich 
gilt: die Regionen in denen die jeweiligen Lan-
deshauptstädte liegen – und damit die größten 
Hochschulinstitutionen – haben meist eine höhere 
Hochschulzugangsquote als die umliegenden Regi-
onen (siehe Grafik 5). Die niedrigste Hochschulzu-
gangsquote weist die Oststeiermark mit 28% auf.

Tabelle 1:  Nur Bildungsinländer/innen: Bundesland des Hochschulstandorts nach Herkunftsbundesland
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Burgenland 19% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% - 1%

Niederösterreich 8% 16% 5% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 5%

Wien 61% 72% 92% 15% 8% 22% 13% 6% 26% 46%

Kärnten - 0% 0% 48% 2% 0% 1% 1% 0% 4%

Steiermark 10% 3% 1% 30% 85% 9% 10% 4% 4% 17%

Oberösterreich 2% 6% 1% 2% 2% 52% 5% 2% 3% 10%

Salzburg 0% 1% 0% 2% 1% 12% 57% 2% 2% 6%

Tirol 0% 1% 0% 2% 0% 3% 12% 85% 37% 10%

Vorarlberg - - - 0% - 0% - 0% 27% 1%

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Studienanfänger/innen in Bachelor- und Diplomstudien (exklusive Incoming-Mobilitätsstudierende und Bildungsausländer/innen) im Studienjahr 
2014/15. Pädagogische Hochschulen exklusive Sommersemester 2015. 
Quelle: Hochschulstatistik (BMWFW, Statistik Austria). Berechnungen des IHS, 2016.
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2.6 � Schulische Vorbildung der Studien
anfänger/innen1

Der „typische“ Weg zum Studium in Österreich 
führt nach wie vor über die Matura an einer höhe-
ren Schule: Knapp 90% der Bildungsinländer/in-
nen haben ihr Studium im Studienjahr 2014/15 
mit einer Matura begonnen (siehe Grafik 6). Davon 
haben 47% eine AHS (Allgemeinbildende Höhere 
Schule) und 42% eine BHS (Berufsbildende Hö-
here Schule) besucht. Studienanfänger/innen mit 
BHS-Matura setzen sich zusammen aus HAK-Matu-
ra (Handelsakademie, 12%), HTL-Matura (Höhere 
Technische Lehranstalt, 14%) und sonstiger BHS-
Matura (z.B. Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe oder Bildungsanstalt für Kindergartenpäd-
agogik, 15%). Weitere 9% kamen über den zwei-
ten Bildungsweg an die Hochschule, haben also 
beispielsweise eine Berufsreifeprüfung absolviert. 
Einen sonstigen Universitätszugang haben knapp 
zwei Prozent der Studienanfänger/innen.

AHS-Maturant/inn/en wählen überproportional 
häufig öffentliche wissenschaftliche Universitä-
ten, insbesondere Medizin (85%) und Veterinär-
medizin (76%). An Fachhochschulen gibt es über-

1	 Alle Angaben in diesem Kapitel beziehen sich auf Bildunginländer/
innen und sind mangels vergleichbarer Daten exklusive Privatuniversi-
täten.

Grafik 5:  Hochschulzugangsquoten nach NUTS3-Herkunftsregion (Stj. 2014/15)

Inländische Studienanfänger/innen in Bachelor- und Diplomstudien (exklusive Incoming-Mobilitätsstudierende) im Studienjahr 2014/15. 
Pädagogische Hochschulen exklusive Sommersemester 2015.
Quelle: Hochschulstatistik (BMWFW, Statistik Austria). Bevölkerungsstatistik (Statistik Austria 2016). Berechnungen des IHS, 2016.

durchschnittlich viele Studienanfänger/innen mit 
BHS-Matura, insbesondere in berufsbegleitenden 
Studiengängen. Speziell HTL-Maturant/inn/en be-
ginnen auffällig häufig ein berufsbegleitendes FH-
Studium. Dies liegt vor allem an den Ingenieur-
wissenschaften, welche von HTL-Maturant/inn/en 
generell häufiger begonnen werden (also auch an 
wissenschaftlichen Universitäten und in Vollzeit-
FH-Studiengängen). In berufsbegleitenden FH-Stu-
diengängen gibt es außerdem den höchsten Anteil 
an Studienanfänger/inne/n ohne Matura (21%). An 
Pädagogischen Hochschulen gibt es besonders vie-
le mit sonstiger BHS-Matura (26% vs. Ø 15%).

Studienanfängerinnen haben öfter eine AHS-
Matura als Studienanfänger (w 50% vs. m 44%), 
während Männer das Studium häufiger ohne Ma-
tura beginnen (w 7% vs. m 12%). Der Anteil mit 
BHS-Matura ist unter Studienanfängerinnen und 
Studienanfängern etwa gleich hoch, Männer waren 
jedoch öfter in einer HTL, während Frauen öfter 
eine sonstige BHS absolviert haben. Hinsichtlich 
des Alters gilt tendenziell: Je höher das Alter bei 
Studienbeginn desto niedriger ist der Anteil mit 
AHS-Matura und desto höher der Anteil ohne Ma-
tura. Von Studienanfänger/inne/n ab 26 Jahren ha-
ben 30% keine Matura. 

Die Reifeprüfungsquote gibt an, wie viele Perso-
nen eines Jahrganges eine Diplom- und Reifeprü-
fung absolvieren – im Schuljahr 2013/14 beträgt 
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sie für ganz Österreich 44%, schwankt in den Bun-
desländern jedoch zwischen 38% (Wien) und 52% 
(Burgenland). Mit Ausnahme von Wien gilt für alle 
anderen Bundesländer grundsätzlich: je höher die 
Reifeprüfungsquote, desto höher die Hochschul-
zugangsquote. In Vorarlberg ist bei bereits nied-
riger Reifeprüfungsquote die Hochschulzugangs-
quote noch einmal auffällig niedriger. Dies ist auf 
die Frauen zurückzuführen: In Vorarlberg machen 
zwar insgesamt relativ wenige Männer eine Reife- 
und Diplomprüfung, diese beginnen aber mit ver-
gleichsweise hoher Wahrscheinlichkeit ein Studi-
um. Frauen in Vorarlberg machen die Matura zwar 
häufiger als Männer (wie in allen Bundesländern), 
aber sie nehmen vergleichsweise selten ein Hoch-
schulstudium auf. 

2.7 � Unmittelbarer und verzögerter 
Studienbeginn

Insgesamt haben 26% der Bildungsinländer/innen 
im ersten Studienjahr ihr Studium mehr als 2 Jah-
re nach dem höchsten Schulabschluss des regulä-

ren Schulsystems aufgenommen oder keine Studi-
enberechtigung im regulären Schulsystem erwor-
ben und diese demnach über den 2. Bildungsweg 
nachgeholt (oder mussten, wie z.B. an Kunstuni-
versitäten keine Reifeprüfung vorweisen). Von al-
len Studierenden ab dem zweiten Studienjahr ha-
ben 21% ihr Studium verzögert aufgenommen. Ein 
solcher „Rückgang“ zwischen Studienanfänger/
inne/n und fortgeschrittenen Studierenden war be-
reits bei der letzten Erhebung 2011 zu beobachten 
und lässt daher auf vermehrte Studienabbrüche in 
dieser Gruppe schließen.

Eine solche Verzögerung zwischen Schulab-
schluss und Studienaufnahme ist großteils auf 
eine berufliche Tätigkeit zurückzuführen. Da Stu-
dierende, die vor Studienaufnahme bereits regulär 
erwerbstätig waren, auch in ihrem Studium häufi-
ger erwerbstätig sind als jene, die direkt nach der 
Schule zu studieren begonnen haben, weisen Stu-
dienanfänger/innen mit einem verzögerten Übertritt 
ins Hochschulsystem erwartungsgemäß eine deut-
lich höhere Erwerbsquote auf (57% vs. 46%) und 
sind auch in höherem Umfang erwerbstätig (Ø 25h 

Grafik 6:  Nur Bildungsinländer/innen: Studienberechtigung von Studienanfänger/inne/n  
nach Sektor (Stj. 2014/15)
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Studienanfänger/innen in Bachelor- und Diplomstudien (exklusive Incoming-Mobilitätsstudierende) im Studienjahr 2014/15. Pädagogische 
Hochschulen exklusive Sommersemester 2015.  
Exklusive Privatuniversitäten.
Quelle: Hochschulstatistik (BMWFW, Statistik Austria). Berechnungen des IHS, 2016.
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vs. Ø 11h). Knapp ein Fünftel von ihnen ist Voll-
zeit beschäftigt, während „direkte“ Studienanfän-
ger/innen kaum in einem Ausmaß von über 35 Wo-
chenstunden erwerbstätig sind (1%). Trotzdem in-
vestieren sie im Schnitt annähernd gleich viel Zeit 
ins Studium, was einen höheren Gesamtaufwand 
von Studium und Erwerbstätigkeit zur Folge hat 
(verzögerter Studienbeginn: Ø 46h vs. unmittelba-
rer Studienbeginn: Ø 41h).

Studienanfänger/innen mit verzögertem Über-
tritt unterscheiden sich außerdem stark hinsicht-
lich soziodemografischer Merkmale von jenen mit 
unmittelbarem Studienbeginn: sie weisen einen 
niedrigeren Frauenanteil auf (47% vs. 61%), sind 
deutlich älter (27,6J. vs. 19,7J.) und stammen 
mehr als doppelt so häufig aus niedriger Schicht 
(29% vs. 12%) als Anfänger/innen, die direkt ins 
Hochschulsystem übergetreten sind.

Verzögert an die Hochschule übergetretene Stu-
dienanfänger/innen wählen vergleichsweise sel-
ten (öffentliche) wissenschaftliche Universitäten 
(48% vs. 78%), jedoch markant häufiger Fach-
hochschulen, insbesondere berufsbegleitende FH-
Studiengänge (20% vs. 1,5%). Auch Lehramts-
studien an Pädagogischen Hochschulen (13% vs. 
6%) und Studien an Privatuniversitäten (3,1% 
vs. 1,8%) werden von Studienanfänger/inne/n mit 
verzögertem Übertritt häufiger gewählt als von di-
rekt übergetretenen Studienanfänger/inne/n (siehe 
Tabelle 2).

Tabelle 2:  Nur Bildungsinländer/innen: Hoch-
schulsektoren nach unmittelbarem bzw. verzöger-
tem Studienbeginn von Studienanfänger/inne/n

Unmittelbarer 
Studienbeginn

Verzögerter 
Studienbeginn

Wissenschaftliche Universitäten 78% 48%

Kunstuniversitäten 0,6% 0,7%

Privatuniversitäten 1,8% 3,1%

Fachhochschulen Vollzeit (FH-VZ) 13% 16%

Fachhochschulen berufsbegleitend (FH-BB) 1,5% 20%

Pädagogische Hochschulen (PH) 6% 13%

Summe 100% 100%

Verzögerter Studienbeginn: Erstmalige Studienaufnahme mehr als 
2 Jahre nach Abschluss des regulären Schulsystems bzw. keine 
Studienberechtigung im regulären Schulsystem erworben. 
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

3. � Beschreibung der Studierenden-
population

3.1 � Zahl der Studierenden

Im Sommersemester 2015 studierten etwas mehr 
als 300.000 ordentliche Studierende (ohne Dok-
torats- und Incoming-Mobilitätsstudierende) an 
österreichischen Hochschulen, davon 236.000 
an öffentlichen Universitäten (78%), 42.300 an 
Fachhochschulen (14%), 15.200 an Pädagogi-
schen Hochschulen (5%) und 7.200 an Privatuni-
versitäten (2%). In den letzten zehn Jahren erhöh-
te sich diese Zahl um mehr als 100.000 Studie-
rende. Während die Studierendenzahlen an Fach-
hochschulen (2014/15 4.300 Studierende mehr 
als 2012/13) und Privatuniversitäten (1.000 Stu-
dierende mehr) auch in den letzten Jahren schnell 
wuchsen, stiegen sie an öffentlichen Universitäten 
und Pädagogischen Hochschulen im selben Zeit-
raum jeweils nur um wenige hundert Studierende 
und damit deutlich langsamer als in den Jahren 
zuvor (siehe Grafik 7).

Die Umstellung auf die dreigliedrige Bologna-
Struktur ist größtenteils abgeschlossen: 60% der 
Studierenden sind 2014/15 in einem Bachelorstu-
dium, jeweils ca. ein Fünftel studiert ein Master- 
oder ein Diplomstudium.

3.2 � Geschlecht und Alter der 
Studierenden 

Etwa 54% aller Studierenden sind Frauen. Dieser 
seit beinahe zehn Jahren konstante Anteil ist et-
was niedriger als im europäischen Durchschnitt.2 
Frauen sind nur in berufsbegleitenden Studiengän-
gen an Fachhochschulen weniger stark vertreten 
als Männer. Allerdings ist eine Geschlechtersegre-
gation nach Studiengruppen über alle Hochschul-
sektoren hinweg zu beobachten: Besonders viele 
Frauen studieren veterinärmedizinische, gesund-
heitswissenschaftliche, geistes- und kulturwissen-
schaftliche sowie Lehramtsstudien. Insbesondere 
fällt das Ungleichgewicht an Pädagogischen Hoch-
schulen auf, an denen beinahe vier von fünf Stu-
dierenden weiblich sind. Umgekehrt finden sich in 
den meisten technischen Studienrichtungen viel 

2	 Abfrage EUROSTUDENT V Database; Erhebungsphase je nach Land 
zw. 2013 und 2014.
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Grafik 7:  Entwicklung der Studierendenzahlen nach Hochschulsektor
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mehr Männer als Frauen, in einigen, wie beispiels-
weise in Telematik, Mechatronik, Maschinenbau 
und Elektrotechnik, sind mehr als 90% der Stu-
dierenden männlich. 

Die Studierenden waren im Sommersemester 
2015 durchschnittlich etwas über 26 Jahre alt. 
Dieser Wert hat sich in den letzten zehn Jahren um 
etwa ein halbes Jahr erhöht und ist höher als der 
Durchschnitt in den meisten anderen europäischen 
Ländern. Fachhochschulen bieten mit berufsbe-
gleitenden Studiengängen Angebote, die sich vor-
rangig an Berufstätige, und damit im Durchschnitt 
ältere Studierende, richten. Im Gegensatz dazu 
sind Studierende in Vollzeit-Studiengängen an 
Fachhochschulen besonders jung. Studenten sind 
im Durchschnitt um etwa ein Jahr älter als Studen-
tinnen, an Pädagogischen Hochschulen sind sie 
um mehr als vier Jahre älter.

3.3 � Bildungsinländer/innen und Bildungs-
ausländer/innen

Etwa 21% der Studierenden haben das reguläre 
Schulsystem außerhalb von Österreich abgeschlos-
sen und sind damit Bildungsausländer/innen. Der 
Anteil an Bildungsausländer/inne/n ist von 13% 
im Studienjahr 2004/05 auf 20% im Studienjahr 
2012/13 schneller, und seitdem langsamer ange-
stiegen. Bildungsausländer/innen sind an Kunst
universitäten und an Privatuniversitäten besonders 
häufig und an Pädagogischen Hochschulen kaum 
vertreten. Auch Fachhochschulen haben an Attrak-
tivität für Bildungsausländer/innen zugelegt: In-
zwischen haben mehr als 10% der an einer Fach-
hochschule Studierenden das reguläre Schulsys-
tem nicht in Österreich abgeschlossen. In Bezug 
auf die Geschlechterzusammensetzung und das 
Alter unterscheiden sich Bildungsausländer/innen 
kaum von Bildungsinländer/inne/n. 

Die größte Gruppe unter den Bildungsausländer/
inne/n kommt aus Deutschland (8% aller Studie-
renden). Besonders hoch ist der Anteil an, insbe-
sondere deutschen, Bildungsausländer/inne/n an 
Hochschulen in Tirol und Salzburg. 

3.3.1 � Bildungsinländer/innen nach Migrations
hintergrund

Von allen Studierenden sind 3,0% (bzw. auf al-
le Studierenden in Österreich hochgerechnet 
ca. 8.700) Bildungsinländer/innen mit Migrations-

hintergrund der ersten Generation, sind also selbst 
im Ausland geboren, haben ihren Schulabschluss 
allerdings in Österreich absolviert. 2,5% (bzw. 
hochgerechnet ca. 7.500 Studierende) sind Mig-
rant/inn/en aus der zweiten Zuwanderungsgenera-
tion, d.h. sie selbst sind in Österreich geboren, ih-
re Eltern im Ausland. Die erste Generation weist 
zu 55% eine nicht-deutsche Erstsprache auf, die 
zweite Generation zu 9%. 

Im Vergleich zur letzten Erhebung 2011 ist der 
Anteil Studierender mit Migrationshintergrund 
der zweiten Generation an allen Bildungsinländer/
inne/n um etwa ein Drittel gestiegen, während der 
Anteil Studierender der ersten Generation annä-
hernd konstant geblieben ist.

Am häufigsten haben Bildungsinländer/innen der 
zweiten Generation bosnischen (knapp ein Fünftel) 
oder türkischen Migrationshintergrund (knapp ein 
Sechstel). Außerdem sind ihre Eltern häufig in Po-
len, Serbien oder Deutschland geboren. Rund ein 
Sechstel der Studierenden der zweiten Generation 
weist einen außereuropäischen Migrationshinter-
grund auf. Von Bildungsinländer/inne/n, die nicht 
in Österreich geboren wurden (1. Gen.), sind 23% 
in Deutschland geboren, 14% in Bosnien und Her-
zegowina, 13% kommen aus Ländern außerhalb 
Europas. 

Bildungsinländer/innen mit Migrationshinter-
grund kommen häufiger aus bildungsnahem Eltern-
haus, d.h. ihre Eltern verfügen häufiger über eine 
Hochschulzugangsberechtigung als Eltern von Bil-
dungsinländer/inne/n ohne Migrationshintergrund 
(siehe Tabelle 3). Studierende der zweiten Zuwan-
derungsgeneration haben zwar häufiger Eltern mit 
mindestens Matura (63% vs. 58% ohne Migrati-
onshintergrund), jedoch finden sich in dieser Grup-
pe auch vergleichsweise viele Studierende mit El-
tern mit höchstens einem Pflichtschulabschluss 
(16% vs. 4%). Studierende der ersten Zuwande-
rungsgeneration kommen, ähnlich wie Bildungs-
ausländer/innen, sehr häufig aus bildungsnahem 
Elternhaus (74%), etwa die Hälfte von ihnen – und 
damit besonders viele – sind „Akademiker/innen-
Kinder“ (49%). D.h. dass zwar unter Studierenden 
mit Migrationshintergrund insgesamt weniger den 
„first generation students“, also Studierenden, aus 
deren Familie zuvor noch niemand studiert hat, 
zugeordnet werden können, überdurchschnittlich 
viele von ihnen, v.a. aus der zweiten Generation, 
kommen aber aus „Arbeiter/innen-Familien“.
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Tabelle 3:  Bildungsinländer/innen nach 
Migrationshintergrund nach Bildung der Eltern
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Pflichtschule 
(mit/ohne Abschluss) 4% 16% 10% 5%

Ausbildung ohne  
Hochschulzugangsberechtigung 38% 21% 16% 36%

Hochschulzugangsberechtigung 29% 31% 24% 29%

Universität, Hochschule 29% 32% 49% 30%

Gesamt 100% 100% 100% 100%

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

Nach Hochschulsektoren zeigt sich, dass Bil-
dungsinländer/innen der zweiten Zuwanderungs-
generation seltener an öffentlichen Kunstuniversi-
täten (0,7%) und Privatuniversitäten (1,4%) ein-
geschrieben sind, während sie an öffentlichen 
wissenschaftlichen Universitäten (2,7%) und be-
rufsbegleitenden FH-Studiengängen (2,8%) über-
durchschnittlich häufig vertreten sind als im 
Schnitt über alle Studierenden. Ähnliches gilt für 
die erste Zuwanderungsgeneration, mit Ausnahme 
der Privat- (5,6%) und öffentlichen Kunstuniversi-
täten (3,8%), an denen ihr Anteil zum Teil deutlich 
über dem Durchschnitt liegt (Ø 3,0%). Anders an 
Pädagogischen Hochschulen (1,9%) – hier studie-
ren Bildungsinländer/innen, die im Ausland gebo-
ren wurden, deutlich seltener als im Schnitt über 
alle Hochschulen. An öffentlichen Universitäten 
betreiben Studierende mit Migrationshintergrund 
der zweiten Generation vermehrt Rechtswissen-
schaften, auch in Naturwissenschaften und Medi-
zin sind sie überdurchschnittlich stark vertreten. 
Künstlerische Fächer und Veterinärmedizin werden 
seltener gewählt. 

3.4 � Soziale Herkunft der Studierenden

Die Verteilung des Schichtindex, der auf Basis von 
Bildungsstand und Berufsstatus der Eltern (und 
daher nur für Studierende, deren Eltern in Öster-
reich geboren wurden) gebildet wird, zeigt, dass et-
wa gleich viele Studierende aus der niedrigen wie 
aus der hohen Schicht (17% bzw. 18%), 30% aus 
der mittleren Schicht und 34% aus der gehobenen 
Schicht kommen (siehe Tabelle 4). Dabei gab es 

lediglich geringfügige Verschiebungen zur letzten 
Studierenden-Sozialerhebung 2011.

Die verschiedenen Schichtgruppen unterschei-
den sich neben der Bildung und der beruflichen 
Situation der Eltern zudem sehr stark nach ihrem 
Alter: Im Schnitt sind Studierende aus der nied-
rigen Schicht um fast 4  Jahre älter als jene aus 
der hohen Schicht (29,3J. vs. 25,5J.). Dies liegt 
vor allem daran, dass Studierende aus niedrige-
ren Schichten ihr Studium deutlich später aufneh-
men (Alter bei Erstzulassung: 23,4J. vs. 20,0J.). 
36% der Studierenden aus niedriger Schicht ha-
ben ihr Studium verzögert, d.h. mehr als 2  Jah-
re nach Schulabschluss aufgenommen, aber nur 
10% derjenigen aus hoher Schicht. Studierende 
mit einer AHS-Matura kommen am häufigsten aus 
hoher Schicht, während jene mit einer Studienbe-
rechtigung oder Berufsreifeprüfung am häufigsten 
aus der niedrigen Schicht stammen.

Grundsätzlich kommen Studentinnen etwas 
häufiger als ihre männlichen Studienkollegen aus 
niedriger (18% vs. 17%) und mittlerer Schicht 
(31% vs. 29%), entsprechend etwas seltener sind 
sie aus hoher Schicht (17% vs. 19%) – diese Ge-
schlechterunterschiede bleiben auch bestehen, 
wenn man nur gleichaltrige Studierende mitein-
ander vergleicht. Dies hängt mitunter mit der re-
gionalen Herkunft der Studierenden zusammen: 
denn Studierende aus der niedrigen Schicht sind 
tendenziell häufiger in ländlichen Gebieten auf-
gewachsen, wo die Hochschulzugangsquote von 
Frauen deutlich höher ist als jene von Männern.

An Pädagogischen Hochschulen (23%) und 
Fachhochschulen (21%), insbesondere in berufs-
begleitenden Studien (25%), studieren vergleichs-
weise viele Studierende aus niedriger Schicht (sie-
he Tabelle 4), während sie deutlich seltener an öf-
fentlichen Kunst- (12%) und Privatuniversitäten 
(14%) studieren, wobei im privaten Sektor vor al-
lem der Anteil der Studierenden aus hoher Schicht 
höher ist (24% vs. insgesamt 18%). Aufgrund der 
allgemeinen Höherqualifizierung der Bevölkerung 
ist der Anteil Studierender aus niedriger Schicht 
in allen Sektoren in den letzten 10 Jahren zurück-
gegangen. Von 2011 auf 2015 fällt der Rückgang 
des Anteils Studierender aus niedrigen Schichten 
verglichen mit den Jahren zuvor vergleichsweise 
gering aus: an wissenschaftlichen Universitäten ist 
dieser Anteil in diesem Zeitraum jährlich nur noch 
um 0,8%-Punkte gesunken, was mitunter daran 
liegt, dass sich der Expansionsschub der Bildung 
in der Elterngeneration abgeschwächt hat. Ledig-

4/SN-329/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 49 von 103

www.parlament.gv.at



Kapitel II   Studierenden-Sozialerhebung 2015

Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 	 47

Tabelle 4:  Nur Studierende mit in Österreich geborenen Eltern: Soziale Herkunft nach Hochschulsektor

Wiss. Univ. Kunstuniv. Privatuniv. FH-VZ FH-BB PH Gesamt

Niedrige Schicht 16% 12% 14% 18% 25% 23% 17%

Mittlere Schicht 29% 25% 28% 34% 35% 34% 30%

Gehobene Schicht 35% 43% 33% 35% 30% 33% 34%

Hohe Schicht 20% 20% 24% 13% 10% 10% 18%

Summe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

Tabelle 5:  Nur Studierende mit in Österreich geborenen Eltern: Zusammensetzung der Studierenden 
nach sozialer Herkunft und Studiengruppen (Zeilenprozent)

Niedrige Schicht Mittlere Schicht Gehobene Schicht Hohe Schicht Summe Ø Alter

Öf
fe

nt
lic

he
 U

ni
ve

rs
iä

te
n

Geistes- und kulturwiss. Studien 18% 31% 34% 17% 100% 28,2J.
Ingenieurwiss. Studien 15% 29% 36% 20% 100% 26,1J.
Künstlerische Studien 9% 26% 42% 22% 100% 26,6J.
Lehramtsstudien 16% 28% 41% 15% 100% 25,6J.
Medizin/Gesundheitswiss. 9% 21% 35% 35% 100% 25,3J.
Naturwiss. Studien 17% 30% 35% 19% 100% 25,7J.
Rechtswiss. Studien 18% 28% 31% 23% 100% 27,1J.
Sozial. u. wirtschaftswiss. Studien 17% 31% 34% 19% 100% 26,4J.
Veterinärmed. Studien 14% 25% 41% 20% 100% 25,2J.
Theologische Studien 25% 31% 24% 19% 100% 35,1J.
Individuelle Studien 21% 30% 29% 20% 100% 30,7J.
Gesamt 16% 29% 35% 20% 100% 26,7J.

FH
-B

B

Gestaltung, Kunst n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Technik 27% 31% 32% 9% 100% 30,0J.
Sozialwissenschaften 25% 33% 32% 10% 100% 31,4J.
Wirtschaftswissenschaften 23% 39% 28% 10% 100% 29,6J.
Naturwissenschaften n.a. n.a. n.a. n.a. 100% 30,8J.
Gesundheitswissenschaften 35% 33% 27% 5% 100% 34,4J.
Gesamt 25% 35% 30% 10% 100% 29,9J.

FH
-V

Z

Gestaltung, Kunst 17% 35% 30% 18% 100% 25,2J.
Technik 18% 33% 35% 14% 100% 24,8J.
Sozialwissenschaften 20% 32% 36% 11% 100% 24,4J.
Wirtschaftswissenschaften 17% 34% 37% 12% 100% 23,2J.
Naturwissenschaften 13% 30% 35% 23% 100% 23,6J.
Gesundheitswissenschaften 18% 36% 33% 13% 100% 24,1J.
Gesamt 18% 34% 35% 13% 100% 24,2J.

PH

LA Volksschulen 18% 34% 36% 11% 100% 25,6J.
LA NMS 26% 34% 31% 9% 100% 27,3J.
LA Sonderschulen 22% 32% 35% 11% 100% 28,8J.
LA Berufsschulen 31% 36% 26% 8% 100% 34,5J.
LA Religion 29% 33% 33% 5% 100% 36,1J.
Gesamt 23% 34% 33% 10% 100% 27,9J.

Pr
iv

at
un

iv
.

Geistes- und kulturwiss. Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ingenieurwiss. Studien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Künstlerische Studien 9% 29% 41% 21% 100% 25,0J.
Gesundheitswiss. 18% 26% 32% 24% 100% 30,6J.
Lehramtsstudien n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Medizin 4% 17% 33% 45% 100% 24,5J.
Naturwiss. Studien 18% 27% 34% 21% 100% 26,5J.
Sozial. u. wirtschaftswiss. Studien 6% 33% 33% 27% 100% 24,1J.
Theologie n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Gesamt 14% 28% 33% 24% 100% 27,3J.

Gesamt 17% 30% 34% 18% 100% 26,7J.

n.a.: Für Fallzahlen <30 sind keine Werte ausgewiesen.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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lich an Kunstuniversitäten sank der Anteil aus 
niedriger Schicht zwischen 2011 und 2015 recht 
deutlich von 16% auf 12%.

Insgesamt unterscheidet sich die soziale Zu-
sammensetzung von Studierenden kaum zwi-
schen Bachelor- und Masterstudien – allerdings 
ist an Fachhochschulen und insbesondere an Pri-
vatuniversitäten der Anteil Studierender aus nied-
riger Schicht in Masterstudien geringer als in Ba-
chelorstudien.

An wissenschaftlichen Universitäten lassen 
sich künstlerische Studien, aber vor allem Me-
dizin, zu den Studien mit einem geringen Anteil 
Studierender aus niedriger Schicht zählen (sie-
he Tabelle 5). In rechtswissenschaftlichen Studi-
en sind sowohl jene aus hoher Schicht als auch 
jene aus niedriger Schicht überrepräsentiert. Im 
Vergleich zur Studierenden-Sozialerhebung 2011 
hat sich damit vor allem die soziale Zusammen-
setzung in universitären Kunststudien verändert 
– hier ist der Anteil Studierender aus niedriger 
Schicht bis 2015 markant gesunken (2015: 9%; 
2011: 15%). Die starke Überrepräsentanz höhe-
rer Schichten in Medizin ist bereits seit mehreren 
Jahren relativ konstant.

3.4.1 � Elternbildung

Von allen Bildungsinländer/inne/n sind 30% „Aka-
demiker/innen-Kinder“, d.h. dass 70% so genann-
te „first generation students“ sind, also Studieren-
de aus deren Familie zuvor noch niemand studiert 
hat (siehe Tabelle 6). 41% der Bildungsinländer/
innen haben Eltern ohne Hochschulzugangsbe-
rechtigung – bei erfolgreichem Abschluss über-
springen sie demnach zwei Bildungsstufen gegen-
über ihren Eltern. Gleichzeitig ist aber zu beobach-
ten, dass Personen aus bildungsnahen Schichten 
eine deutlich höhere Chance haben, ein Studium 
aufzunehmen als jene aus bildungsfernen Famili-
en: Die Wahrscheinlichkeit, ein Universitäts- oder 
Fachhochschulstudium aufzunehmen, ist für Per-
sonen aus bildungsnahen Schichten 2,4-mal so 
hoch wie für Bildungsferne (siehe Rekrutierungs-
quoten in Kapitel 2.4). Im Vergleich zu Bildungs-
inländer/inne/n sind Bildungsausländer/innen da-
gegen mit knapp 60% deutlich häufiger aus Aka-
demiker/innen-Haushalten – insbesondere jene mit 
nicht-deutscher Erstsprache (68%). 

Auch im europäischen Vergleich zeigt sich, dass 
der Anteil Studierender, deren Eltern nicht Aka-
demiker/innen sind, in Österreich mit 64% ver-

gleichsweise sehr hoch ist.3 Das ist zum einen auf 
die niedrige Akademiker/innen-Quote in der Eltern-
generation in Österreich rückführbar, 67% der El-
tern haben u.a. als Folge des stark ausgebauten 
Berufsbildungssystems keinen Tertiärabschluss. 
Zum anderen ist dies ein Indiz für Unterschiede 
in der Durchlässigkeit der verschiedenen Bildungs-
systeme. Im Vergleich zu anderen Ländern ist in 
Österreich, Norwegen, der Schweiz und den Nie-
derlanden die Bevölkerung in der Studierenden-
schaft relativ gut repräsentiert, obwohl auch hier 
Kinder von Akademiker/inne/n größere Chancen 
auf Aufnahme eines Studiums haben.4 

Tabelle 6:  Bildung der Eltern nach  
Bildungsin-/ausländer/inne/n

Bildungs- 
inländer/innen

Bildungs- 
ausländer/innen

Gesamt

Pflichtschule  
(mit/ohne Abschluss)

5% 5% 5%

Ausbildung ohne  
Hochschulzugangsberechtigung

37% 17% 33%

Hochschulzugangsberechtigung 29% 18% 27%

Universität, Hochschule 30% 59% 36%

Gesamt 100% 100% 100%

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

4. � Studienwahl

4.1 � Allgemeine Studienentscheidung

87% der Studienanfänger/innen geben an, sie sei-
en sich von Anfang an sicher gewesen, dass sie 
einmal studieren werden. Dagegen waren sich 
11% unsicher, ob sie studieren sollen und 2,3% 
wollten eigentlich überhaupt nicht studieren. Zö-
gern und Unsicherheit in der Entscheidung über-
haupt zu studieren nehmen mit dem Alter etwas 
zu, ebenso aber auch die Sicherheit über die kon-
krete Studienwahl. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
auch in Zusammenhang mit dem Geschlecht der 
Studienanfänger/innen: Männer geben zwar häufi-
ger als Frauen an, sie seien sich unsicher gewesen, 
ob sie studieren werden oder wollten eigentlich 
überhaupt nicht studieren, weisen zugleich aber 

3	 In Norwegen beträgt der Anteil Studierender, deren Eltern nicht Aka-
demiker/innen sind, 63%, in Italien 72%. Abfrage EUROSTUDENT V 
Database; Erhebungsphase je nach Land zw. 2013 und 2014.

4	 Vergleiche ebenda.
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einen höheren Anteil unter jenen auf, die genau 
wussten, welches Studium sie aufnehmen werden.

4.2 � Sicherheit bei der Studienwahl

69% der Studienanfänger/innen waren sich vor 
Studienbeginn sicher, das richtige Studium ge-
wählt zu haben (siehe Grafik 8). 13% der Anfän-
ger/innen zweifelten dagegen an ihrer Studien-
wahl. Überdurchschnittlich häufig unsicher sind 
sich jüngere Studienanfänger/innen, Anfänger/in-
nen mit unmittelbarem Übertritt, Anfänger/innen 
an wissenschaftlichen Universitäten und jene mit 
AHS-Matura (16-17%).

Nach universitären Studiengruppen bestehen 
die größten Unsicherheiten unter Studierenden 
in geistes- und kulturwissenschaftlichen, sozial- 
und wirtschaftswissenschaftlichen, rechtswissen-
schaftlichen Studien (je 19%) sowie Lehramtsstu-
dien (18%). Am wenigsten unsicher waren dage-
gen Studierende in künstlerischen, veterinärmedi-
zinischen und medizinischen Studien (<=5%).

4.3 � Übereinstimmung zwischen 
präferierter und realisierter 
Studienwahl

Über drei Viertel der Studienanfänger/innen stu-
dieren das von ihnen zum Zeitpunkt des Studien-
beginns präferierte Studium an der präferierten 
Hochschule (78%). Dagegen wollten 5% das glei-
che Studium an einer anderen Hochschule in Ös-
terreich aufnehmen. Weitere 13% wollten ein an-
deres Studium an einer inländischen Hochschule 
studieren und 4% geben an, dass sie ursprünglich 
nicht in Österreich sondern im Ausland studieren 
wollten.

Studienanfänger geben häufiger als Studienan-
fängerinnen an, dass das aktuelle Studium an der 
derzeit besuchten Hochschule ihrer ersten Wahl 
entspricht (83% vs. 75%). Dies trifft auch auf äl-
tere Studierende zu, die ihr Studium meist ver-
zögert begonnen haben. Am seltensten studieren 
Studienanfänger/innen der ersten Zuwanderungs-
generation das Studium ihrer ersten Wahl (66%). 

Grafik 8:  Sicherheit bei der Studienwahl nach Geschlecht und Studienbeginn
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Verzögerter Studienbeginn: Erstmalige Studienaufnahme mehr als 2 Jahre nach Abschluss des regulären Schulsystems bzw. keine Studienberech-
tigung im regulären Schulsystem erworben. Nur Bildungsinländer/innen.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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Sie geben im Vergleich zu Bildungsinländer/inne/n 
ohne Migrationshintergrund mehr als doppelt so 
häufig an, dass sie ursprünglich ein anderes Studi-
um an der derzeit besuchten Hochschule aufneh-
men wollten (13% vs. 6%).

Die Ursachen, weshalb Studierende ihr ursprüng-
lich präferiertes Studium nicht studieren, reichen 
von „Aufnahmeverfahren nicht bestanden/keinen 
Platz bekommen“ über „Aufnahmeverfahren nicht 
versucht bzw. nicht beendet“ bis hin zu finanziellen 
Gründen, anderen Vorstellungen des persönlichen 
Umfelds oder Vereinbarkeitsschwierigkeiten mit ei-
ner Erwerbstätigkeit (siehe Grafik 9).

5. � Studienmotive
Das wichtigste Motiv bei der Entscheidung für das 
derzeitige Studium (siehe Grafik 10) ist das Inter
esse am Fach (95%). Für die meisten Studienan-
fänger/innen relevante Motive sind ebenfalls die 
eigene(n) Begabung(en) und Fähigkeiten  (81%) 
sowie die persönliche Weiterentwicklung (80%). 
Zwei Drittel nennen die Vielfalt der beruflichen 

Möglichkeiten (67%). Darüber hinaus gibt fast die 
Hälfte der Studienanfänger/innen einen festen Be-
rufswunsch, die guten Einkommensmöglichkeiten 
nach Abschluss und/oder die Nachfrage am Ar-
beitsmarkt als wichtige Gründe für die Aufnahme 
ihres derzeitigen Hauptstudiums an. 

Im Geschlechtervergleich zeigt sich, dass ar-
beitsmarkt- und einkommensorientierte Motive, 
z.B. gute Einkommensmöglichkeiten, Nachfrage/
Bedarf am Arbeitsmarkt, höheres Ansehen und 
bessere Möglichkeiten im ausgeübten/erlernten 
Beruf von Männern höher bewertet werden, wäh-
rend für Frauen der feste Berufswunsch, die beruf-
liche/fachliche Umorientierung sowie die Studien-
beratung bzw. Interessens-/Eignungstests bei der 
Studienentscheidung ausschlaggebender sind.

Betrachtet nach sozialer Herkunft zeigt sich, 
dass die besseren Möglichkeiten im erlernten Beruf 
sowie die berufliche bzw. fachliche Umorientierung 
in erster Linie für Studienanfänger/innen aus nied-
rigeren Schichten wichtige Motive für das derzeiti-
ge Studium sind. Je niedriger die soziale Schicht, 
umso häufiger werden Studienmotive wie fester 

Grafik 9:  Gründe, weshalb Studierende nicht ihr präferiertes Studium studieren, nach Geschlecht
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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Berufswunsch und persönliche Weiterentwicklung 
genannt. Im Unterschied dazu geben Studierende 
aus höherer Schicht deutlich häufiger an, es sei-
en Aspekte wie das soziale Umfeld, das erwartete 
hohe Ansehen und die Vielfalt an Berufsmöglich-
keiten bei der Studienaufnahme ausschlaggebend 
gewesen. Diese Unterschiede sind vor allem darauf 
zurückzuführen, dass Studienanfänger/innen aus 
niedriger sozialer Schicht im Schnitt deutlich älter 
sind und über wesentlich mehr berufliche Vorerfah-
rungen verfügen.

Für ältere Studienanfänger/innen sind die beruf-
liche bzw. fachliche Umorientierung, bessere Mög-
lichkeiten im ausgeübten/erlernten Beruf und die 
persönliche Weiterentwicklung ausschlaggebende 
Motive für die Studienaufnahme, während jüngere 
Studienanfänger/innen auf das hohe Ansehen, den 
Bedarf am Arbeitsmarkt, die Einkommens- und Be-
rufsmöglichkeiten Wert legen. Dieser Alterseffekt 
stellt sich umso deutlicher heraus, betrachtet man 
die Studienmotive danach, ob die Studierenden ihr 
Studium unmittelbar oder verzögert begonnen ha-

ben (Studienanfänger/innen mit verzögertem Stu-
dienbeginn sind im Schnitt 8 Jahre älter als jene 
mit unmittelbarem).

Die erhobenen Motive wurden zu vier Motivin-
dizes zusammengefasst: „Intrinsische Motivation“ 
(88%), „Arbeitsmarktorientierung“ (34%), „Fach-
liche/berufliche Umorientierung und Weiterbil-
dung“ (21%) und „Extrinsische Faktoren“ (13%). 
Während die intrinsischen und extrinsischen Fak-
toren für die meisten Studienanfänger/innen gleich 
stark von Bedeutung sind, stehen die Arbeitsmarkt-
orientierung und die fachliche/berufliche Umorien-
tierung und Weiterbildung stärker in Zusammen-
hang mit diversen personen- und studienbezoge-
nen Merkmalen, z.B. soziale Herkunft, Alter, Hoch-
schulsektor und Studiengruppen.

Die Motivdimensionen „Arbeitsmarktorientie-
rung“ und „fachliche/berufliche Umorientierung 
und Weiterbildung“ werden häufiger von Studien-
anfänger/inne/n genannt, die vor ihrer erstmaligen 
Studienzulassung regulär oder im Rahmen einer 
beruflichen Ausbildung erwerbstätig waren. An-

Grafik 10:  Studienmotive der Studienanfänger/innen
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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fänger/innen, die vor Studienbeginn eine berufli-
che Ausbildung verfolgten, beginnen ihr Studium 
am häufigsten mit einem festen Berufswunsch und 
streben damit bessere Möglichkeiten im ausgeüb-
ten/erlernten Beruf, aber auch berufliche Vielfalt 
an. Im Unterschied dazu messen vor Studienbe-
ginn regulär Erwerbstätige der beruflichen bzw. 
fachlichen Umorientierung eine deutlich größere 
Bedeutung bei. Auch bei ihrer Studienentschei-
dung spielte der Wunsch nach besseren Möglich-
keiten im ausgeübten/erlernten Beruf eine wichtige 
Rolle.

Bei einer Betrachtung nach Hochschulsektor 
(siehe Grafik 11) zeichnen sich folgende Muster 
ab: Studienanfänger/innen in Vollzeit-FH-Studien-
gängen nennen am häufigsten arbeitsmarkt- und 
einkommensorientierte Motive, während ihre Kol-
leg/inn/en in berufsbegleitenden FH-Studiengän-
gen auch auf fachliche bzw. berufliche Umorien-
tierung und Weiterentwicklung viel Wert legen. Die 
fachliche bzw. berufliche Umorientierung steht 
vergleichsweise häufig im Vordergrund für Studi-

enanfänger/innen an Privatuniversitäten und Pä-
dagogischen Hochschulen. Erstere möchten sich 
eher weiterbilden, um bessere Möglichkeiten im 
ausgeübten/erlernten Beruf zu haben, während 
sich PH-Studienanfänger/innen mit der Studien-
aufnahme beruflich bzw. fachlich umorientieren. 
Die Motivstruktur von Studienanfänger/inne/n an 
öffentlichen Universitäten (63% aller Anfänger/in-
nen) weist auf den ersten Blick keine starken Un-
terschiede gegenüber der Gesamtverteilung auf.

Eine differenzierte Betrachtung der Universi-
tätsstudierenden nach Studiengruppen zeigt, dass 
die Motivlage „Arbeitsmarktorientierung“ sich für 
Studienanfänger/innen der Medizin/Gesundheits-
wissenschaften und Rechtswissenschaften als be-
deutungsvoller darstellt als für ihre Kolleg/inn/en 
anderer Studiengruppen. Dabei haben Studienan-
fänger/innen der Medizin deutlich häufiger einen 
festen Berufswunsch und betonen die berufliche 
Vielfalt und die Nachfrage am Arbeitsmarkt, wäh-
rend angehende Rechtswissenschafter/innen ver-
gleichsweise häufiger die guten Einkommensmög-

Grafik 11:  Studienmotive der Studienanfänger/innen nach Hochschulsektor
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lichkeiten und das hohe Ansehen nach Abschluss 
nennen. Das hohe Ansehen wird ebenso von Anfän-
ger/inne/n der sozial- und wirtschaftswissenschaft-
lichen sowie ingenieurwissenschaftlichen Studien 
(sowohl an Universitäten als auch an Fachhoch-
schulen) als ausschlaggebend bewertet. Dieses 
Studienmotiv wird am seltensten von Lehramtsstu-
dierenden (an Universitäten, aber auch an Pädago-
gischen Hochschulen) angeführt. In dieser Studie-
rendengruppe wird das soziale Umfeld überdurch-
schnittlich häufig genannt. Schließlich messen 
Studienanfänger/innen der Geistes- und Kulturwis-
senschaften bei ihrer Studienentscheidung am sel-
tensten arbeitsmarkt- und einkommensorientierten 
Motiven Bedeutung bei (6%), bewerten aber auch 
beinahe alle andere Motive unterdurchschnittlich 
häufig als ausschlaggebend. Die persönliche Wei-
terentwicklung, fachliche/berufliche Umorientie-
rung, sowie auch die berufliche Vielfalt werden in 
dieser Gruppe mit dem Alter bedeutungsvoller. Da 
diese Studiengruppe eine Vielzahl an unterschied-
lichst ausgerichteten Fächern umfasst, kann ange-
nommen werden, dass sich diese hinsichtlich ihrer 
Motivationsstruktur voneinander unterscheiden. 

6. � Informationen zum Studium

6.1 � Beratungsangebote vor Studienbeginn

Insgesamt haben 82% der Studienanfänger/innen 
im Zuge ihrer Studienentscheidung zumindest ein 
Beratungsangebot in Anspruch genommen. Rund 
63% nutzten dabei vor Studienbeginn mehr als ein 
Angebot. Durchschnittlich nahm jede/r Studienan-
fänger/in 2,4 Beratungsangebote in Anspruch, um 
sich über das Studium im Vorfeld zu informieren. 
Dabei nutzten rund 88% der Studienanfängerin-
nen ein solches Angebot, aber nur 75% der An-
fänger.

Laut eigenen Angaben der Studienanfänger/in-
nen besuchten fast zwei Drittel die Berufs- und 
Studieninformationsmesse (BeSt) bzw. regionale 
Bildungs- und Schulmessen (siehe Grafik 12). Na-
hezu die Hälfte aller Studienanfänger/innen nahm 
diverse Beratungsangebote an den Hochschulen 
wahr. 4% der Studienanfänger/innen nahmen die 
Psychologische Studierendenberatung im Vorfeld 
ihres Studiums an den Hochschulen in Anspruch.

Graf﻿ik 12:  Nur Bildungsinländer/innen: Nutzung und Bewertung von Beratungsangeboten  
für Studienanfänger/innen
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

4/SN-329/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)56 von 103

www.parlament.gv.at



Kapitel II   Studierenden-Sozialerhebung 2015

54	 Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016

Die hilfreichsten Beratungsangebote waren laut 
Studienanfänger/inne/n jene von den Hochschulen 
selbst (74%), das Projekt „Studieren probieren“ 
(73%) bzw. diverse Beratungsangebote durch die 
Österreichische HochschülerInnenschaft (63%). 
Für  42% der Nutzer/innen der Bildungs-/Schüler/
innenberatung (z.B. Studienchecker, 18plus),  war 
dieses Angebot  (sehr) hilfreich (bei einer Nutzung 
von 30%). Allgemeine Eignungstests für die Be-
rufs- und Studienwahl (38%) bzw. regionale Bil-
dungs- und Schulmessen (39%), werden als ähn-
lich hilfreich beurteilt.

Der größte Unterschied zwischen Frauen und 
Männern zeigt sich beim Besuch der Studien- und 
Berufsinformationsmesse (BeSt): Während 58% 
der Studienanfängerinnen nach eigenen Angaben 
die BeSt nutzten, liegt dieser Anteil unter den Stu-
dienanfängern bei 38%.

6.2 � Informiertheit über das Studium vor 
Studienbeginn

Insgesamt schätzt sich rund die Hälfte aller Studi-
enanfänger/innen bezüglich studien- und arbeits-
marktbezogenen Merkmalen vor Studienbeginn 
als (sehr) gut informiert ein. 64% der Anfänger/
innen waren laut eigenen Angaben sehr gut über 
die fachlichen Voraussetzungen für das gewähl-
te Studium informiert, 62% über die beruflichen 
Möglichkeiten nach Abschluss sowie 58% über die 
Studieninhalte im Wunschstudium. Abgesehen von 
den fachlichen Voraussetzungen für das Studium, 
fühlten sich Frauen im Durchschnitt seltener gut 
informiert als Männer.

Von allen Anfänger/inne/n aus niedriger Schicht 
fühlten sich 40% nach eigenen Angaben vor Stu-
dienbeginn im Bereich Studienförderungen und 
Stipendien informiert. Studienanfänger/innen, die 
bereits konventionelle Studienbeihilfe bzw. ein 
Selbsterhalter/innenstipendium beziehen, weisen 
einen höheren Informiertheitsgrad auf (42% bzw. 
78%), als Studienanfänger/innen ohne Förderun-
gen (14%).

7. � Familiäre Situation und 
Studierende mit Kindern

60% der Studierenden leben in einer Partner-
schaft, davon etwas mehr in einem gemeinsamen 
Haushalt mit ihrem/ihrer Partner/in als in getrenn-
ten Haushalten. Studentinnen, insbesondere in 
jüngeren Jahren, leben häufiger in einer Partner-
schaft als Studenten. Je älter die Studierenden 
sind, desto mehr leben in einer Beziehung sowie in 
einem gemeinsamen Haushalt mit dem/der Part-
ner/in. Das Geschlechterverhältnis gleicht sich mit 
zunehmendem Alter der Studierenden an.

9% der Studierenden haben ein oder mehrere 
Kinder unter 25 Jahren – das sind geringfügig we-
niger als 2011 (-0,4%-Punkte). Hochgerechnet 
sind das rund 25.000 Studierende in Österreich 
(exkl. Doktoratsstudierende). Studierende mit Kin-
dern sind durchschnittlich um 12 Jahre älter als 
Studierende ohne Kinder (Ø  37,8J. vs. 25,5J.), 
wobei Mütter im Schnitt um rund 2 Jahre jünger 
sind als Väter. Über die Hälfte der studierenden 
Eltern haben Kinder, die noch nicht zur Schule 
gehen (58%). Je weitere 21% haben Kinder im 
schulpflichtigen Alter (7 bis 14J.) oder Kinder zwi-
schen 15 und 24 Jahren (bzw. Kinder, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben). Studierende Väter 
haben etwas häufiger Kleinkinder (unter 3J.) als 
Mütter. Das Geschlechterverhältnis dreht sich je-
doch mit steigendem Alter der Kinder bzw. gleicht 
sich in der obersten Altersgruppe der Kinder (15 
bis 24J. bzw. nicht im gemeinsamen Haushalt) an.

Rund 1% aller Studierenden sind alleinerzie-
hend (siehe Tabelle 7). Das sind 14% der stu-
dierenden Eltern bzw. rund 3.200 Studierende in 
Österreich (exkl. Doktoratsstudierende). Frauen 
sind deutlich häufiger alleinerziehend als Männer 
(1,8% vs. 0,3%). Sie sind besonders häufig mit je-
nen Schwierigkeiten (u.a. finanziellen Problemen) 
konfrontiert, die in der Studierenden-Sozialerhe-
bung untersucht werden.

5% aller Studierenden bzw. 55% der studie-
renden Eltern haben Kinder mit erhöhtem Betreu-
ungsbedarf, worunter im Wesentlichen Kinder un-
ter 7 Jahren zu verstehen sind. Unter alleinerzie-
henden Studierenden haben 35% Kinder mit er-
höhtem Betreuungsbedarf. Studierende, die sich 
um Kinder im betreuungsintensiven Alter küm-
mern, betreiben ihr Studium nicht mit der gleichen 
Intensität, wie dies Studierende ohne Kinder tun. 
Während 9% der Studierenden ohne Kinder mit 
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geringer Studienintensität (bis 10  Wochenstun-
den) studieren, trifft dies auf 29% der Studieren-
den mit Kindern im betreuungsintensiven Alter zu. 
Die Studienintensität von Eltern mit Kindern zeigt 
sich relativ geschlechterunabhängig, mit der Aus-
nahme, dass bei Kleinkindern (unter 3J.) Mütter 
häufiger eine geringe Studienintensität aufweisen 
als Väter (38% vs. 32%). Auch geben studieren-
de Mütter nahezu dreimal häufiger als studieren-
de Väter an, dass sie ihr Studium aufgrund einer 
Schwangerschaft/Kinderbetreuungspflichten un-
terbrechen mussten (17% vs. 6%).

Insgesamt gehen Studierende mit Kindern, 
auch aufgrund des im Schnitt höheren Alters, häu-
figer während des Semesters einer Erwerbstätig-
keit nach als Studierende ohne Kinder (62% zu 
46%). Während bei Studierenden ohne Kinder 
der geschlechtsspezifische Unterschied in der Er-
werbsquote relativ gering ist, beträgt dieser bei 
Studierenden mit Kindern mit erhöhtem Betreu-
ungsbedarf 39%-Punkte: Rund 78% der Väter von 
Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf gehen 
während des ganzen Semesters einer Erwerbstätig-
keit nach, aber lediglich 38% der Mütter. Neben 
dem Anteil der erwerbstätigen Studierenden mit 
Kindern unterscheidet sich auch das Erwerbsaus-
maß nach Geschlecht. Dagegen wenden studie-
rende Mütter mehr Zeit für die Kinderbetreuung 
auf als studierende Väter: Mütter mit Kindern mit 
erhöhtem Betreuungsbedarf investieren durch-
schnittlich 58 Stunden pro Woche in die Kinderbe-
treuung, während dies bei Vätern nahezu nur halb 
so lange ist (Ø  31h/Woche). Noch größer ist die 
Differenz bei Kindern unter 3 Jahren. Studierende 
Mütter widmen sich daher stärker der Kinderbe-
treuung, während studierende Väter häufiger einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Beides bedingt aber 
mitunter, dass dafür weniger Zeit für das Studium 
aufgewendet werden kann.

Der Situation von Studierenden mit Kind ist ein 
eigener Zusatzbericht gewidmet, in dem die Be-

treuungssituation der Kinder und die Schwierigkei-
ten Studium, Kind und ggf. auch Erwerbstätigkeit 
zu vereinbaren, analysiert werden.

8. � Wohnsituation

Nahezu die Hälfte der Studierenden wohnt in ei-
nem eigenständigen Haushalt (47%, 29% davon 
mit Partner/in), rund ein Viertel in einer Wohnge-
meinschaft (24%), 20% bei den Eltern oder ande-
ren Verwandten und 9% in einem Studierenden-
wohnheim (siehe Tabelle 8). Von 2006 bis 2015 
ist der Anteil der Elternwohner/innen sowie der 
Wohnheimbewohner/innen gesunken (-3%- bzw. 
-2%-Punkte), während Studierende häufiger in 
Wohngemeinschaften und im Haushalt mit Part-
ner/in leben (+3%- bzw. +4%-Punkte). Dies hängt 
wesentlich mit strukturellen Veränderungen in der 
Studierendenpopulation zusammen, etwa dem Zu-
wachs an älteren Studierenden.

Tabelle 8:  Vergleich der Wohnform 2006, 2009, 
2011 und 2015

20065 2009 2011 20156

Elternhaushalt1 23% 20% 18% 20%

Wohnheim2 11% 10% 9% 9%

Wohngemeinschaft3 22% 22% 24% 25%

Einzelhaushalt4 19% 21% 21% 18%

Haushalt mit Partner/in 25% 27% 28% 29%

Summe 100% 100% 100% 100%

1 Inkl. Haushalt anderer Verwandter.
2 Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in im Wohnheim leben.
3 �Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in in einer Wohngemein-

schaft leben.
4 Inkl. Untermiete.
5 �Angaben von 2006 ohne Studierende an Pädagogischen Hochschu-

len und Studienanfänger/innen des jeweiligen Sommersemesters.
6 �Angaben von 2015 ohne Studierende an Privatuniversitäten und 

Hochschulen, die an der Studierenden-Sozialerhebung 2011 nicht 
teilgenommen haben.

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2006, 2009, 2011, 2015.

Tabelle 7:  Alter des jüngsten Kindes nach Geschlecht

Studierende mit Kindern Alleinerziehende Studierende

Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt

Kleinkind: <3J. im gem. Haushalt 2,7% 3,2% 2,9% 0,2% 0,1% 0,2%
Vorschulkind: 3-6J. im gem. Haushalt 2,2% 1,6% 2,0% 0,4% 0,0% 0,3%
Schulkind: 7-14J. im gem. Haushalt 2,0% 1,7% 1,9% 0,7% 0,1% 0,4%
Kind: 15-24J. bzw. nicht im gem. Haushalt 1,7% 1,9% 1,8% 0,4% 0,1% 0,3%
Summe (Kinder <25J.) 8,6% 8,4% 8,5% 1,8% 0,3% 1,1%

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

4/SN-329/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)58 von 103

www.parlament.gv.at



Kapitel II   Studierenden-Sozialerhebung 2015

56	 Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016

Jüngere Studierende leben häufiger in Elternhaus-
halten und Wohnheimen, während ältere Studieren-
de häufiger in eigenständigen Haushalten (alleine 
oder mit Partner/in) leben. Bis zum Alter von 21 
Jahren stellt der Elternhaushalt die häufigste Wohn-
form von Studierenden dar. Studierende zwischen 
21 und 25 Jahren leben am häufigsten in Wohnge-
meinschaften. Ab einem Alter von 26 Jahren leben 
Studierende am häufigsten in einem gemeinsamen 
Haushalt mit Partner/in. Nach Geschlecht zeigen 
sich dabei kaum Differenzen, allerdings leben Frau-
en etwas häufiger mit ihrem/ihrer Partner/in zusam-
men als Männer, diese dafür etwas häufiger alleine. 
Studierende aus niedriger Schicht wohnen über al-
le Altersgruppen hinweg häufiger in kostengünstige-
ren Wohnformen (Eltern, Wohnheim), während Stu-
dierende aus hoher Schicht häufiger in Einzelhaus-
halten und Wohngemeinschaften leben.

Ein Viertel der Bildungsausländer/innen mit 
nicht-deutscher Erstsprache lebt in Wohnheimen 
(24%), das sind etwa dreimal so viele wie unter al-
len Studierenden. Rund jede/r zweite Studierende 
mit Migrationshintergrund der zweiten Generation 
wohnt im Elternhaushalt, das sind mehr als dop-
pelt so viele wie unter allen Studierenden. Letzte-
res lässt sich zum einen auf das durchschnittlich 
niedrigere Alter von Studierenden der zweiten Zu-
wanderungsgeneration zurückführen, zum anderen 
weisen sie ein vergleichsweise geringes monatli-
ches Budget auf, weshalb teurere Wohnformen wie 
Einzelhaushalte schwieriger leistbar sind.

Während Studierende in kleineren Hochschul
standorten (30%), Linz (24%), Salzburg und Kla-
genfurt (je 23%) relativ häufig bei ihren Eltern woh-
nen, wird diese Wohnform von Studierenden in Le-
oben (10%), Graz und Innsbruck (16% bzw. 18%) 
seltener genannt (siehe Tabelle 9). Studierende in 
Leoben und Salzburg leben überdurchschnittlich 
häufig in Wohnheimen (18% bzw. 17%), während 
in Wien und Klagenfurt besonders wenige Studie-
rende in solchen leben (je 8%). Studierende in 
Klagenfurt und Linz wohnen zudem überdurch-
schnittlich häufig in Einzelhaushalten, dafür sel-
ten in Wohngemeinschaften (12% bzw. 9%). Im 
Vergleich dazu hat Innsbruck einen hohen Anteil 
an Studierenden in Wohngemeinschaften, aber ein 
vergleichsweise geringer Teil der Studierenden lebt 
in Einzelhaushalten. Im europäischen Vergleich ist 
der Anteil der Wohnheimbewohner/innen in Öster-
reich relativ niedrig.5

5	 Abfrage EUROSTUDENT V Database; Erhebungsphase je nach Land 
zw. 2013 und 2014.

Im Durchschnitt brauchen die Studierenden 
eine halbe Stunde von ihrem Wohnort zur Hoch-
schule. Studierende im elterlichen Haushalt haben 
die längste (Ø 50 Minuten), Studierende in Wohn-
heimen oder Wohngemeinschaften die kürzeste 
Wegzeit (Ø 20 bzw. 22 Minuten). Studierende in 
kleineren Hochschulstandorten und Linz, die über-
durchschnittlich häufig bei ihren Eltern wohnen, 
haben den längsten Weg zur Hochschule zurückzu-
legen. Studierende in Leoben (viele Wohnheimbe-
wohner/innen), Innsbruck und Graz (viele Studie-
rende in Wohngemeinschaften) benötigen am we-
nigsten Zeit vom Wohn- zum Studienort. Je länger 
die Wegzeit, desto höher sind auch die monatli-
chen Mobilitätskosten.

8.1 � Wohnkosten

Die durchschnittlichen Kosten der Studierenden 
(exkl. Elternwohner/innen), die im Sommersemes-
ter 2015 einen Wohnbeitrag leisteten, betragen 
monatlich € 389 (siehe Tabelle 10). Studierende 
in Wohnheimen haben mit durchschnittlich € 311 
die geringsten, Studierende in Einzelhaushalten 
mit Ø  €  450 die höchsten Wohnkosten. Studie-
rende in Wohngemeinschaften zahlen rund € 344. 
Die durchschnittlich niedrigsten Wohnkosten wei-
sen Studierende an den Hochschulstandorten Le-
oben, Graz und Klagenfurt auf (Ø € 304, € 360 
bzw. €  363). Studierende in kleineren Hoch-
schulstandorten, Wien und Linz weisen dagegen 
die höchsten Wohnkosten auf (Ø  €  410, €  401 
bzw. € 397). Werden in Linz jene 17% der Studie-
renden, die ihr Studium als Fernstudium betrei-
ben, nicht mitberücksichtigt, so liegen die durch-
schnittlichen Wohnkosten an diesem Standort um 
€ 22 niedriger.

Die Wohnkosten sind von 2011 auf 2015 um 
9% bzw. real (um die Kaufkraft bereinigt) um 2% 
gestiegen. Am stärksten sind die Wohnkosten in 
Wohnheimen und Einzelhaushalten sowie darüber 
hinaus in kleineren Hochschulstandorten gestie-
gen. Bei einer Betrachtung seit 2009 zeigt sich 
zudem ein stärkerer Anstieg der Wohnkosten für 
Studierende der beiden Standorte Salzburg und 
Linz. In Klagenfurt sind die Wohnkosten seit 2011 
hingegen real (um die Kaufkraft bereinigt) gesun-
ken. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der 
Wohnkostensteigerung und der Entwicklung der 
Studierenden- bzw. Studienanfänger/innenzahlen: 
Je höher der Anstieg der Studierenden- bzw. Stu-
dienanfänger/innenzahlen, desto höher ist tenden-
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ziell der Anstieg der Wohnkosten an den einzelnen 
Hochschulstandorten.

Studierende geben im Schnitt 36% des zur Ver-
fügung stehenden monatlichen Budgets für Woh-
nen aus, das ist doppelt so viel wie im Durchschnitt 
der österreichischen Wohnbevölkerung. Studieren-
de mit einem durchschnittlich geringeren monat-
lichen Budget geben einen höheren Anteil ihrer 
Einnahmen für die Deckung laufender Wohnkos-
ten aus, während sich dies bei Studierenden mit 
einem höheren Gesamtbudget umgekehrt verhält.

8.2 � Wohnzufriedenheit

Rund jede/r fünfte Studierende ist mit den Wohn-
kosten unzufrieden. 14% der Studierenden sind 
mit der Größe und je 10% mit der Lage sowie dem 
Zustand der Wohnunterkunft unzufrieden. Mit den 
Wohnkosten (31%), der Größe (32%) sowie dem 

Zustand (16%) sind Studierende in Wohnheimen 
am wenigsten zufrieden. Nach Hochschulstand-
ort sind Studierende in Innsbruck und Salzburg 
am häufigsten unzufrieden mit den Wohnkosten, 
die aber insgesamt unter dem Bundesdurchschnitt 
liegen. Jedoch geben Studierende an diesen bei-
den Standorten einen vergleichsweise hohen Anteil 
ihres zur Verfügung stehenden monatlichen Bud-
gets für Wohnen aus. Studierende, die im elterli-
chen Haushalt leben und die längste Wegzeit vom 
Wohn- zum Studienort benötigen, sind mit der La-
ge der Wohnunterkunft am unzufriedensten. Aber 
auch Studierende in Leoben, die im Schnitt ei-
ne vergleichsweise geringe Wegzeit haben, zeigen 
sich überdurchschnittlich häufig unzufrieden mit 
der Lage ihrer Wohnunterkunft. Letzteres könnte in 
Zusammenhang mit örtlichen und infrastrukturel-
len Gegebenheiten stehen.

Tabelle 9:  Hochschulstandort nach Wohnform
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Elternhaushalt1 19% 16% 23% 24% 18% 23% 10% 30% 20%
Wohnheim2 8% 9% 17% 11% 10% 8% 18% 10% 9%
Wohngemeinschaft3 26% 30% 16% 9% 37% 12% 33% 14% 24%
Einzelhaushalt4 19% 18% 15% 18% 15% 22% 17% 17% 18%
Haushalt mit Partner/in 28% 27% 29% 38% 21% 35% 21% 30% 28%
Summe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Inkl. Haushalt anderer Verwandter. 
2 Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in im Wohnheim leben. 
3 Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in in einer Wohngemeinschaft leben. 
4 Inkl. Untermiete.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

Tabelle 10:  Wohnkosten (exkl. Elternwohner/innen) nach Wohnform und Hochschulstandort 
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Wohnheim1 € 327 € 290 € 310 € 299 € 308 € 284 € 275 € 309 € 311
Wohngemeinschaft2 € 355 € 318 € 343 € 317 € 350 € 294 € 281 € 336 € 344
Einzelhaushalt3 € 458 € 426 € 458 € 466 € 444 € 392 € 349 € 477 € 450
Haushalt mit Partner/in € 429 € 384 € 406 € 414 € 402 € 390 € 333 € 441 € 416
Ø Kosten4 € 402 € 360 € 382 € 397 € 375 € 363 € 304 €411 € 389

1 Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in in einem Wohnheim leben. 
2 Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in in einer Wohngemeinschaft leben. 
3 Inkl. Untermiete. 
4 Exkl. Studierende, die bei ihren Eltern oder anderen Verwandten wohnen.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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9. � Zeitbudget

Der durchschnittliche Gesamtaufwand der Studie-
renden für Studium und Erwerbstätigkeit beträgt 
in einer typischen Semesterwoche 42,2  Stun-
den (siehe Grafik 13). Davon investieren Studie-
rende im Schnitt 30,3 Wochenstunden in den Be-
such von Lehrveranstaltungen (12,1 h/Woche) und 
sonstige Studienaktivitäten (18,2 h/Woche) sowie 
11,9 Stunden in Erwerbstätigkeit. Insgesamt emp-
finden 42% der Studierenden ihren Studienauf-
wand als (eher) zu hoch, 21% als (eher) zu niedrig.

Der wöchentliche Aufwand der Studierenden ist 
gegenüber den letzten Erhebungen relativ konstant 
geblieben. Im Vergleich zu 2011 wenden Studie-
rende 2015 wöchentlich eine halbe Stunde weni-
ger für den Besuch von Lehrveranstaltungen und 
eine halbe Stunde weniger für Erwerbstätigkeit auf 
(vgl. Unger et al. 2012b). Die aktuellen Werte äh-
neln jenen von 2009 (vgl. Unger et al. 2010).

Im Geschlechtervergleich zeigt sich, dass Män-
ner eine geringfügig höhere Gesamtbelastung als 
Frauen aufweisen, wobei Frauen im Durchschnitt 
etwas mehr Zeit in Studientätigkeiten und weni-

ger in Erwerbstätigkeit investieren. Das höhere Er-
werbsausmaß von Männern ist vor allem auf ihr 
höheres Durchschnittsalter zurückzuführen. Eine 
Betrachtung nach Alter macht sichtbar, dass diese 
geschlechtsspezifischen Unterschiede im Zeitbud-
get eher bei älteren Studierenden (ab 26J.) zu be-
obachten sind. In den jüngeren Altersgruppen (un-
ter 26J.) sind hingegen Frauen in etwas höherem 
Ausmaß erwerbstätig und haben dementsprechend 
eine höhere Gesamtbelastung als ihre gleichaltri-
gen Kollegen.

Die zeitliche Gesamtbelastung steigt mit zu-
nehmendem Alter der Studierenden kontinuierlich 
an. Mit steigendem Alter wird auch zu Lasten des 
Studiums mehr Zeit in Erwerbstätigkeit investiert. 
Dieser Alterseffekt wird umso deutlicher, wenn die 
Zeitaufwendung nach sozialer Schicht und Studi-
enbeginn betrachtet wird. Studierende aus niedri-
ger Schicht, sowie Studierende mit einem verzö-
gerten Übertritt sind tendenziell älter, haben einen 
geringeren Studienaufwand und ein höheres Er-
werbsausmaß.

Studierende an wissenschaftlichen Universitä-
ten haben im Schnitt das geringste Arbeitspen-

Grafik 13:  Durchschnittlicher zeitlicher Gesamtaufwand nach Alter, Geschlecht, Studienbeginn
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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sum (Ø  40  h/Woche), in berufsbegleitenden FH-
Studiengängen liegt es mit 59  Wochenstunden 
am höchsten, was auf den hohen Zeitaufwand für 
Erwerbstätigkeit zurückzuführen ist (siehe Grafik 
14). Demgegenüber haben Studierende in Voll-
zeit-FH-Studiengängen den höchsten Studien- und 
gleichzeitig den geringsten Erwerbsaufwand (Ø 41 
bzw. 5 h/Woche). Ebenso investieren Studierende 
an Kunstuniversitäten und Pädagogischen Hoch-
schulen überdurchschnittlich viel Zeit in ihr Stu-
dium (Ø 37 bzw. 35 h/Woche), ihr Erwerbsausmaß 
liegt bei 9  Wochenstunden. Studierende an Pri-
vatuniversitäten weisen einen vergleichbar hohen 
Gesamtaufwand auf (Ø 46 h/Woche), wenden aber 
etwas mehr Zeit für Erwerbstätigkeit auf als PH-
Studierende und jene an Kunstuniversitäten.

Differenziert nach Studiengruppen (siehe Grafik 
15) verzeichnen Universitätsstudierende der Ve-
terinärmedizin (49 h/Woche), gefolgt von Vollzeit-
FH-Studierenden der Gesundheitswissenschaften 
(48 h/Woche) und der Kunst- und Gestaltungsstudi-
en (45 h/Woche) den mit Abstand höchsten Studi-
enaufwand bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher 
Belastung durch Erwerbstätigkeit. Auch Studieren-

de in künstlerischen Studien haben, unabhängig 
vom Hochschulsektor, einen überdurchschnittlich 
hohen Studienaufwand, der sich durch vermehrtes 
Selbststudium kennzeichnet.

47% aller Studierenden betreiben ihr Studium 
mit hoher Intensität (mehr als 30 h/Woche), 42% 
mit mittlerer (>10 bis 30 h/Woche) und 11% mit 
geringer (< 10 h/Woche). Unter Studierenden mit 
geringer Studienintensität liegt der durchschnittli-
che Erwerbsaufwand am höchsten – 24,7 Wochen-
stunden, bei einer Erwerbsquote von 75%. Die ge-
ringe Studienintensität schlägt sich auf die Stu-
diergeschwindigkeit nieder und verzögert somit das 
Studium. 90% der „geringfügig“ Studierenden ha-
ben in ihrem bisherigen Studium aus verschiede-
nen Gründen bereits Zeit verloren (Ø 71%), 90% 
geben ihre Erwerbstätigkeit als Verzögerungsgrund 
an. Nichtsdestotrotz hängt die Studienintensität 
mit einer Vielzahl von Faktoren zusammen und 
lässt sich nicht ausschließlich mit einem hohen 
Erwerbsaufwand erklären, insbesondere nicht bei 
jüngeren Studierenden mit geringer Studieninten-
sität. So wird in der Gruppe der Studierenden mit 
geringer Studienintensität auch überdurchschnitt-

Grafik 14:  Durchschnittlicher zeitlicher Gesamtaufwand nach Hochschulsektor und Studientyp
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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lich häufig von fehlender Studienmotivation (38% 
vs. 20%), Schwierigkeiten, das Studium selbst zu 
organisieren (25% vs. 15%), sowie von Kontakt-
schwierigkeiten und Problemen mit sozialer Isola-
tion (16% vs. 13%) berichtet. Auch der Anteil an 
Studierenden mit betreuungsbedürftigen Kindern 
ist in dieser Gruppe sechs Mal höher als unter Stu-
dierenden mit hoher Studienintensität. Vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass eine geringe Studi-
enintensität stark mit dem Lebensmittelpunkt der 
Studierenden und der Vielfalt an Lebenssituatio-
nen zusammenhängt.

10. � Erwerbstätigkeit

10.1 � Anteil, Stellenwert und Ausmaß 
studentischer Erwerbstätigkeit

61% der Studierenden sind im Sommersemester 
2015 durchgehend oder gelegentlich erwerbstätig. 
65% der erwerbstätigen Studierenden sehen sich 
in erster Linie als Studierende, die nebenbei job-
ben, 35% als Erwerbstätige, die nebenbei studie-

ren. Diese sind im Schnitt 34 Wochenstunden er-
werbstätig, sie sind älter, häufiger verzögert an die 
Hochschule gekommen und waren daher auch häu-
fig bereits vor Studienbeginn erwerbstätig. Zudem 
stammen sie hauptsächlich aus niedriger Schicht.

Umgerechnet auf alle Studierenden bedeutet 
dies: 39% sind nicht während des Semesters er-
werbstätig, 40% sind während des Semesters er-
werbstätig, sehen sich aber in erster Linie als Stu-
dierende und 21% sind nach eigener Einschätzung 
Erwerbstätige, die nebenbei studieren. Dies sind 
hochgerechnet mehr als 60.000 Studierende, drei 
Viertel von ihnen (ca. 45.000) studieren an öffent-
lichen Universitäten (davon gut 18.000 in einem 
Bachelorstudium).

Das Erwerbsausmaß der erwerbstätigen Studie-
renden liegt im Schnitt bei 19,9 Stunden pro Wo-
che. Einer Vollzeitbeschäftigung gehen 18% der 
erwerbstätigen Studierenden nach, das entspricht 
11% aller Studierenden. Studentische Erwerbstä-
tigkeit hängt stark mit dem Alter der Studieren-
den zusammen: Jüngere Studierende sind häufi-
ger in Gelegenheitsjobs tätig, weshalb auch das Er-
werbsausmaß im Vergleich zu älteren geringer ist. 

Grafik 15:  Durchschnittlicher zeitlicher Gesamtaufwand nach Studiengruppen
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Ausgewiesen sind nur Studierende, die Zeitangaben für alle abgefragten Lebensbereiche (Studium und Erwerbstätigkeit) machten.
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Ebenso ist die Erwerbsquote jüngerer Studierender 
niedriger. 36% der Studierenden unter 21 Jahren, 
aber 76% der über 30-Jährigen sind im Sommer-
semester 2015 erwerbstätig. Die Erwerbsquote von 
Frauen ist zwar um 2%-Punkte höher, diese bezieht 
sich jedoch lediglich auf gelegentliche Tätigkeiten. 
Daher liegt auch das Erwerbsausmaß bei Studen-
tinnen unter jenem der Studenten (Ø  18,2h  vs. 
Ø  22h). Bis zu einem Alter von 28  Jahren sind 
Frauen häufiger erwerbstätig als Männer, mit zu-
nehmendem Alter sind es aber Männer, die häu-
figer erwerbstätig sind. Die Erwerbsquote bei Stu-
dierenden aus niedriger Schicht verhält sich im Al-
tersvergleich ähnlich zu jener aus hoher Schicht. 
Beim Erwerbsausmaß zeigt sich aber, dass Studie-
rende aus niedriger Schicht bis 28 Jahre ein höhe-
res Ausmaß aufweisen als jene aus hoher Schicht 
(siehe Grafik 16). Ab diesem Alter gleicht sich das 
Erwerbsausmaß jedoch an. Studierende, die ihr 
Studium verzögert aufgenommen haben, sind häu-
figer erwerbstätig als jene, die unmittelbar nach 
der Matura zu studieren begonnen haben. Das Er-
werbsausmaß von erwerbstätigen Studierenden mit 
einem unmittelbaren Hochschulzugang liegt bei 

18,4  Stunden pro Woche, während Studierende 
mit einem verzögerten Zugang ein Erwerbsausmaß 
von 26 Stunden pro Woche aufweisen.

Im Zeitvergleich zeigt sich, dass das durch-
schnittliche Erwerbsausmaß erwerbstätiger Studie-
render von 2006 bis 2009 einen größeren Anstieg 
verzeichnete, seit 2011 ist es jedoch konstant ge-
blieben. Ebenso ist der größte Anstieg der Erwerbs-
quote von 2006 bis 2009 zu finden, seit 2011 ist 
die Erwerbsquote dagegen um knapp 2%-Punkte 
gesunken.

72% der Masterstudierenden sind im Sommer-
semester 2015 erwerbstätig, bei Bachelorstudie-
renden liegt die Erwerbsquote bei 56% und bei 
Diplomstudierenden bei 63%. Während Masterstu-
dierende ein durchschnittliches Erwerbsausmaß 
von 22,3  Stunden pro Woche aufweisen, gehen 
Bachelorstudierende im Durchschnitt 18,8 Stun-
den und Diplomstudierende 19 Stunden pro Wo-
che einer Erwerbstätigkeit nach.

Studierende an Fachhochschulen in berufsbe-
gleitenden Studiengängen weisen mit 90% die 
höchste Erwerbsquote und mit 34,1 Stunden das 
höchste Erwerbsausmaß auf. An wissenschaftli-

Grafik 16:  Nur erwerbstätige Studierende: Erwerbsquote und Erwerbsausmaß in Stunden pro Woche 
nach sozialer Herkunft und Alter
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chen Universitäten gehen Studierende der Medi-
zin und der Veterinärmedizin am seltensten einer 
Erwerbstätigkeit nach (47% bzw. 48%), sie weisen 
auch ein vergleichsweise geringes Erwerbsausmaß 
auf. Studierende rechtswissenschaftlicher sowie 
geistes- und kulturwissenschaftlicher Studien wei-
sen die höchste Erwerbsquote und ein hohes Er-
werbsausmaß auf.

Erwerbseinkommen6

Erwerbstätige Studierende verdienen im Schnitt 
€  780 pro Monat (bei einem durchschnittlichen 
Erwerbsausmaß von 20 Wochenstunden). Das stu-
dentische Erwerbseinkommen variiert zwischen 
weniger als € 100 bis hin zu über € 2.000 netto 
pro Monat. Frauen sind häufiger in geringeren Ein-
kommensklassen vertreten als Männer. Die Hälfte 
der Studenten verdient bis zu € 600 (Median), die 
Hälfte der Studentinnen nur bis zu € 450 monat-
lich (siehe Grafik 17).

6	 Alle Finanzdaten wurden einer eingehenden Bereinigung sowie ei-
ner Reihe von Plausibilitätsüberprüfungen unterzogen. Studierende, 
die inkonsistente Angaben zu Finanzen machten, wurden aus der Aus-
wertung ausgeschlossen.

Umgerechnet auf alle Studierenden (also inkl. 
der Nicht-Erwerbstätigen) betragen die durch-
schnittlichen Erwerbseinnahmen € 470 pro Monat 
und machen damit gut 40% der gesamten Geld-
einnahmen von Studierenden aus. Für 21% der 
Studierenden ist das Erwerbseinkommen die wich-
tigste Einnahmequelle.

10.2 � Erwerbsmotive

Studierende mit einem geringen Erwerbsausmaß, 
jene die vor Studienbeginn nicht erwerbstätig wa-
ren oder Gelegenheitsjobs nachgegangen sind, jün-
gere Studierende sowie Frauen sind während des 
Semesters hauptsächlich erwerbstätig, um sich 
mehr leisten zu können. Studierende, die unmittel-
bar nach Abschluss ihrer Matura zu studieren be-
gonnen haben und weiter fortgeschritten im Studi-
um sind, sind häufig erwerbstätig, um Berufserfah-
rung zu sammeln. Für 75% der Studierenden ist 
die Erwerbstätigkeit unbedingt zur Bestreitung ih-
rer Lebenshaltungskosten notwendig. Ausschließ-
lich aus finanziellen Gründen sind 21% erwerbs-
tätig. Dies trifft vor allem auf ältere Studierende 
zu, die bereits vor Beginn ihres Studiums einer 

Graf﻿ik 17:  Verteilung des Erwerbseinkommens erwerbstätiger Studierender, gesamt und nach Geschlecht
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Erwerbstätigkeit nachgegangen sind. Die beiden 
Hauptgründe für finanziell notwendige Erwerbstä-
tigkeit sind „finanzielle Unabhängigkeit“, welche 
für Studierende bis 29 Jahre dominierend ist, und 
„Verlust des Anspruchs auf staatliche Transferleis-
tungen“, welcher ab 23 Jahren stark zunimmt und 
ab 29  Jahren zum häufigsten genannten Grund 
wird.

10.3 � Vereinbarkeit von Studium und 
Erwerbstätigkeit

Für erwerbstätige Studierende kommt es durch die 
Doppelbelastung von Studium und Erwerbstätig-
keit zu einem erhöhten Gesamtarbeitspensum: Ei-
ne Erwerbstätigkeit hat sowohl zeitlich auf das Stu-
dium als auch auf die sonstige verfügbare Zeit ei-
nen negativen Einfluss. Ab einem Erwerbsausmaß 
von 6 Stunden pro Woche lässt sich eine Verringe-
rung des Studienaufwands feststellen, ab 11 Er-
werbsstunden wird der Studienaufwand deutlich 
reduziert. Rein rechnerisch verkürzt jede Erwerbs-
stunde die für das Studium aufgewendete Zeit um 
26 Minuten (siehe Grafik 18). Dieser Einfluss auf 
den Studienaufwand variiert aber deutlich zwi-

schen den Hochschultypen (von 11 Minuten pro 
Erwerbsstunde unter berufsbegleitend Studieren-
den an Fachhochschulen bis hin zu 38 Minuten 
unter Studierenden an öffentlichen Kunstuniver-
sitäten).

54% der erwerbstätigen Studierenden haben 
nach eigenen Angaben Probleme mit der Verein-
barkeit von Erwerbstätigkeit und Studium. Je hö-
her das Erwerbsausmaß, desto eher haben Stu-
dierende Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit, 
dies betrifft insbesondere ältere Studierende. Bis 
zu einem Erwerbsausmaß von 30  Wochenstun-
den sind es häufiger Frauen, die Vereinbarkeits-
schwierigkeiten angeben, bei höherem Ausmaß 
hingegen Männer. Ebenso zeigt sich, dass Stu-
dierende aus niedriger Schicht, bis zu einem Er-
werbsausmaß von 30 Stunden, häufiger von Pro-
blemen zwischen Studium und Beruf betroffen 
sind. Ab diesem Erwerbsausmaß sind es Studie-
rende aus hoher Schicht, deren Vereinbarkeit sich 
als schwierig darstellt. Neben dem Erwerbsaus-
maß trägt auch eine steigende Gesamtbelastung 
aus Studium und Erwerbstätigkeit zu Vereinbar-
keitsschwierigkeiten bei.

Besonders häufig sind nach eigenen Angaben 

Grafik 18:  Zusammenhang zwischen Studienaufwand und Erwerbstätigkeit
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Studierende an Kunstuniversitäten von Vereinbar-
keitsschwierigkeiten betroffen (60%). An wissen-
schaftlichen Universitäten steigen Vereinbarkeits-
schwierigkeiten stark mit Höhe des Erwerbsausma-
ßes an: Ab einem Ausmaß von 20 Wochenstunden 
sind Studierende an wissenschaftlichen Universi-
täten am häufigsten von diesen Problemen betrof-
fen. Trotz einer Studienorganisation, die auf Er-
werbstätigkeit ausgerichtet ist, geben Studieren-
de in berufsbegleitenden Studiengängen an Fach-
hochschulen häufiger eine schlechte Vereinbarkeit 
von Studium und Erwerbstätigkeit an als Studie-
rende eines Vollzeit-Studiums, weil sowohl das Er-
werbsausmaß als auch die zeitliche Gesamtbelas-
tung dieser Gruppe besonders hoch sind.

10.4 � Studienadäquatheit der Erwerbs
tätigkeit

57% der erwerbstätigen Studierenden gehen nach 
eigenen Angaben einer studienadäquaten Tätig-
keit nach, das entspricht 35% aller Studierenden. 
Dies trifft insbesondere auf Studierende zu, die be-
reits vor Beginn ihres Studiums erwerbstätig wa-
ren. Ebenso üben Studierende mit einem verzöger-
ten Hochschulzugang häufig studienadäquate Tä-
tigkeiten aus. Je höher das Erwerbsausmaß von 
Studierenden ist, das mit dem Alter steigt, umso 
eher gehen sie einer studienadäquaten Erwerbs-
tätigkeit nach. Männer sind häufiger in Beschäf-
tigungen, die sie als studienadäquat einstufen, als 
Frauen. Studierende aus hoher Schicht gehen bis 
zu einem Erwerbsausmaß von knapp 30 Stunden 
häufiger einer studienadäquaten Tätigkeit nach als 
Studierende aus niedriger Schicht. Studierende, 
die an einer Fachhochschule berufsbegleitend stu-
dieren, gehen am häufigsten einer studienadäqua-
ten Tätigkeit nach. Studierende mit einer studi-
enadäquaten Tätigkeit erzielen auch bei gleichem 
Erwerbsausmaß ein höheres monatliches Einkom-
men: Je höher das Erwerbsausmaß ist, desto mehr 
geht die Schere auseinander.

10.5 � Erwerbstypen von Studierenden

Die studentische Erwerbstätigkeit lässt sich in fol-
gende Typen zusammenfassen: 

nn 39% der Studierenden sind im Sommersemes-
ter 2015 nicht erwerbstätig, sie finanzieren ihr 
Studium daher aus anderen Quellen.

nn 23% der Studierenden bezeichnen sich in ers-
ter Linie als Student/inn/en und sind maximal 

10 Stunden pro Woche erwerbstätig. Aufgrund 
des geringen Erwerbsausmaßes treten seltener 
Vereinbarkeitsschwierigkeiten zwischen Studi-
um und Erwerbstätigkeit auf. Vorrangig sind es 
weibliche Studierende, jüngere Studierende und 
Studierende mit einem unmittelbaren Hoch-
schulzugang, die sich diesem Erwerbstypen zu-
ordnen lassen. 

nn 17% der Studierenden sind mehr als 10  Wo-
chenstunden erwerbstätig, aber betrachten sich 
in erster Linie als Student/inn/en. Für mehr als 
die Hälfte dieser Studierenden treten Verein-
barkeitsschwierigkeiten zwischen Studium und 
Erwerbstätigkeit auf. Diese Studierenden sind 
vorrangig erwerbstätig, um sich ihre Lebenshal-
tungskosten finanzieren zu können und sind im 
Vergleich zu den anderen Erwerbstypen am un-
zufriedensten mit ihrer Erwerbstätigkeit.

nn 21% betrachten sich als in erster Linie erwerbs-
tätig und studieren nebenbei: Studierende, die 
sich diesem Erwerbstypen zuordnen lassen, ha-
ben ein durchschnittliches Erwerbsausmaß von 
34  Wochenstunden. Sie sind im Schnitt älter 
und häufiger in einem berufsbegleitenden Stu-
dium zu finden.

Grafik 19:  Typologie der Studierenden nach 
Erwerbstätigkeit
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11. � Praktika während des Studiums

Im Sommersemester 2015 berichten 44% al-
ler Studierenden, dass sie im Laufe ihres bishe-
rigen Studiums in Österreich bereits mindestens 
ein Praktikum absolviert haben. 25% haben Prak-
tikumserfahrung im Rahmen eines im Studienplan 
vorgesehenen verpflichtenden Praktikums gesam-
melt, 28% haben ein freiwilliges Praktikum absol-
viert. Rund jede/r zehnte Studierende hat Erfah-
rungen mit beiden Arten, also sowohl Pflicht- als 
auch freiwilligen Praktika. Im Schnitt dauerte das 
zuletzt absolvierte Praktikum rund drei Monate. 
12% aller Studierenden bzw. ein Viertel der Stu-
dierenden mit absolvierten Praktika haben Prakti-
kumserfahrung im Ausland gesammelt.

Der Anteil der Studierenden mit Praktikumser-
fahrung steigt mit zunehmender Studiendauer bis 
zum vierten Studienjahr stark an (von 13% auf 
52%). Unter Studierenden ab dem fünften Studi-
enjahr liegt der Anteil der Studierenden mit Prakti-
kumserfahrung bei nahezu 60%. 

Studierende aus hoher Schicht weisen häufiger 
Praktikumserfahrung auf als Studierende aus nied-
riger Schicht (51% vs. 44%). Dies zeigt sich (un-
abhängig von Alter und Studienfortschritt) beson-
ders deutlich für freiwillige Praktika: Während rund 
ein Drittel der Studierenden aus hoher Schicht ein 
freiwilliges Praktikum absolviert hat, trifft dies auf 
knapp ein Viertel der Studierenden aus niedriger 
Schicht zu (35% vs. 23%). 

Nach Hochschultypen betrachtet zeigt sich, 
dass Studierende an Fachhochschulen (insbeson-
dere in Vollzeitstudien), Privatuniversitäten und 
Pädagogischen Hochschulen deutlich häufiger 
als Studierende an öffentlichen (Kunst-)Univer-
sitäten Pflichtpraktika absolviert haben. Studie-
rende an öffentlichen (Kunst-)Universitäten, aber 
auch an Privatuniversitäten, haben häufig Erfah-
rungen in freiwilligen Praktika gesammelt. An 
(öffentlichen und privaten) Universitäten weisen 
Studierende in (veterinär-)medizinischen Studien 
den höchsten Anteil an Studierenden mit Prakti-
kumserfahrung auf (69% bzw. 78%). Studierende 
in rechtswissenschaftlichen oder künstlerischen 
Studien haben hingegen selten Praktika absol-
viert (34% bzw. 33%). In Vollzeit-FH-Studien aus 
dem Bereich Sozialwissenschaften und Gesund-
heit haben bereits rund drei Viertel der Studie-
renden Erfahrung mit (Pflicht-)Praktika gesam-
melt. Den geringsten Anteil der Studierenden mit 
Praktikumserfahrung in Vollzeit-Studiengängen 

an Fachhochschulen weisen Studierende in tech-
nischen Studien auf (37%). 

11.1 � Sozialversicherung während des 
Praktikums

Studierende sind im Rahmen von unbezahlten Prak-
tika oder Praktika mit einem Entgelt unter der Ge-
ringfügigkeitsgrenze über die Unfallversicherung für 
Studierende unfallversichert. Studierende, die für 
ihr Praktikum monatlich mehr als € 405,98 erhal-
ten, müssen hingegen vollständig sozialversichert 
werden.7 Rund die Hälfte der Studierenden wurde 
im Rahmen ihres (zuletzt) absolvierten Praktikums 
in Österreich sozialversichert, wobei dies bei Pflicht-
praktika deutlich seltener zutrifft als bei freiwilligen 
Praktika (37% vs. 57%). Wird das Fünftel der Stu-
dierenden, die die Frage nach der Sozialversiche-
rung mit „weiß nicht“ beantwortet hat, mitberück-
sichtigt, liegt der Anteil der sozialversicherten Ab-
solvent/inn/en von Praktika insgesamt bei 39%, für 
Pflichtpraktika bei 28% und für freiwillige Prakti-
ka bei 50%. Frauen wurden nach eigenen Angaben 
deutlich seltener im Rahmen ihres letzten freiwil-
ligen Praktikums (49% vs. 67%) bzw. des Pflicht-
praktikums (28% vs. 50%) sozialversichert als Män-
ner. Während rund ein Drittel der Bildungsauslän-
der/innen sozialversichert wurden, liegt dieser An-
teil unter Bildungsinländer/inne/n bei knapp 50%. 

11.2 � Bezahlung 

In rund der Hälfte der zuletzt absolvierten Praktika 
haben Studierende eine Bezahlung erhalten (55%). 
Rund ein Zehntel aller Absolvent/inn/en bewer-
tet die Bezahlung während des zuletzt absolvierten 
Praktikums als nicht angemessen, während rund ein 
Drittel aller Studierenden mit Praktikumserfahrung 
eine aus ihrer Sicht angemessene Bezahlung erhal-
ten haben. Pflichtpraktika werden insgesamt deut-
lich seltener bezahlt als freiwillige Praktika (36% 
vs. 71%), dementsprechend liegt auch der Anteil 
der Studierenden, die die Bezahlung als angemes-
sen empfinden für Pflichtpraktika deutlich niedriger 
als für freiwillige Praktika (23% vs. 46%). 

Studierende an Fachhochschulen absolvieren 
besonders häufig bezahlte Pflicht- und freiwillige 
Praktika (siehe Grafik 20). Weiters wird die Bezah-
lung in diesem Hochschulsektor besonders häu-
fig als angemessen angesehen. An Pädagogischen 

7	 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 
2015.
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Hochschulen werden Pflichtpraktika nahezu aus-
schließlich (89%) und an öffentlichen Kunstuni-
versitäten überwiegend (78%) unbezahlt absol-
viert. Auch freiwillige Praktika werden von Studie-
renden dieser beiden Hochschultypen überdurch-
schnittlich häufig unentgeltlich absolviert (41% 
bzw. 36%). Der Anteil der Studierenden, welche 
die Bezahlung des letzten freiwilligen Praktikums 
als angemessen bewerten, ist an öffentlichen 
Kunstuniversitäten sehr gering. Praktika in (Sozi-
al- und) Wirtschaftswissenschaften sowie in Inge-
nieurwissenschaften an Universitäten und Fach-
hochschulen werden überdurchschnittlich häufig 
bezahlt, während dies in medizinischen Studien 
und Lehramtsstudien an Universitäten sowie sozi-
alwissenschaftlichen Studien an Fachhochschulen 
kaum bzw. deutlich seltener der Fall ist. 

Frauen werden (insgesamt sowie auch innerhalb 
der meisten Studiengruppen) seltener für Prakti-
kumstätigkeiten bezahlt als Männer und erhalten 
nach eigenen Angaben auch seltener ein angemes-
senes Entgelt für ihre Tätigkeiten. Bildungsaus-

länder/innen erhalten ebenfalls seltener eine (an-
gemessene) Bezahlung während ihres Praktikums 
als Bildungsinländer/innen. Dies zeigt sich sowohl 
für freiwillige als auch für Pflichtpraktika innerhalb 
der Studiengruppen.

11.3 � Bewertung

Rund 80% der Studierenden mit Praktikumserfah-
rung konnten nach eigenen Angaben während des 
letzten Praktikums eigenständig arbeiten. Rund 
die Hälfte konnte das im Studium erworbene Wis-
sen anwenden, wobei dies auf Pflichtpraktikant/
inn/en etwas häufiger zutrifft als auf Absolvent/inn/
en von freiwilligen Praktika (60% vs. 42%). Umge-
kehrt gibt rund ein Fünftel bzw. ein Drittel an, dass 
dies (gar) nicht zutrifft. Jeweils rund ein Sechs-
tel der Pflichtpraktikumsabsolvent/inn/en und rund 
ein Fünftel der Absolvent/inn/en von freiwilligen 
Praktika gibt überdies an, dass sie nichts Relevan-
tes dazu gelernt haben bzw. nur Hilfstätigkeiten 
ausüben durften. Nach eigenen Angaben mussten 

Grafik 20:  Bezahlung während des (letzten) Praktikums in Österreich nach Art der absolvierten Praktika 
und nach Hochschulsektor
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12% der Studierenden mit Pflichtpraktikumserfah-
rung und 19% der Studierenden mit Erfahrungen 
in freiwilligen Praktika häufig Überstunden leisten. 

Studierende an öffentlichen und privaten Uni-
versitäten bewerten ihr zuletzt absolviertes Prak-
tikum negativer als Studierende an öffentlichen 
Kunstuniversitäten, Fachhochschulen und Päda-
gogischen Hochschulen. Studierende in Human-
medizin bewerten, obwohl sie häufiger lediglich 
Hilfstätigkeiten ausüben dürfen und wenig eigen-
ständig arbeiten, den Lerneffekt im Praktikum 
überdurchschnittlich häufig positiv. In Naturwis-
senschaften und Sozialwissenschaften wird letz-
terer im Rahmen von Pflichtpraktika selten beob-
achtet. Insgesamt sind zwischen Frauen und Män-
nern bzw. zwischen Bildungsin- und Bildungsaus-
länder/inne/n kaum Unterschiede hinsichtlich der 
Bewertung der Praktika feststellbar. Auf Ebene 
der Studiengruppen zeigen sich allerdings zwi-
schen den jeweiligen Gruppen teilweise deutliche 
Unterschiede.

12. � Krankenversicherung

Die häufigste Versicherungsform von Studierenden 
ist die elterliche Mitversicherung (40%). Rund ein 
weiteres Drittel ist im Rahmen einer Erwerbstätig-
keit versichert (32%). 12% der Studierenden nut-
zen die studentische Selbstversicherung und 9% 
haben eine ausländische Versicherung, die auch 
in Österreich gilt. Die studentische sowie freiwilli-
ge Versicherung wird insbesondere von Studieren-
den zwischen 26 und 30 Jahren – meist als Über-
brückungsphase nach dem Auslaufen der elterli-
chen Mitversicherung und einer Versicherung im 
Rahmen einer Erwerbstätigkeit – in Anspruch ge-
nommen.

1,4% der Studierenden hatten zum Befragungs-
zeitpunkt im Sommersemester 2015 keine Kran-
kenversicherung (siehe Grafik 21). Zum Vergleich: 
Laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
waren 2014 in Österreich etwa 0,5% der Bevölke-
rung nicht krankenversichert, d.h. für Studieren-
de trifft dies fast dreimal so stark zu. Unter Stu-

Grafik 21:  Anteil derzeit oder jemals nicht krankenversicherter Studierender nach Geschlecht und Alter

1,4% 1,4% 0,9% 1,3% 2,1% 1,4% 1,4%

11%
15%

4%

9%

22%

16%
13%

5,1

6,1

4,2
4,5

5,8

7,5

5,6

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fr
au

en

M
än

ne
r

Un
te

r 2
1J

.

21
-2

5J
.

26
-3

0J
.

Üb
er

 3
0J

.

Ge
sa

m
t

Derzeit ohne Krankenversicherung Jemals ohne Krankenversicherung Ø Versicherungsfreie Zeit in Monaten

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

4/SN-329/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)70 von 103

www.parlament.gv.at



Kapitel II   Studierenden-Sozialerhebung 2015

68	 Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016

dierenden ohne Krankenversicherung sind fast 
70% Bildungsausländer/innen (hauptsächlich aus 
Deutschland, Südtirol und osteuropäischen EU-
Staaten). Studierende mit 27 Jahren sind am häu-
figsten ohne Krankenversicherung (2,8%).

13% der Studierenden geben an, während ihres 
Studiums bereits einmal nicht krankenversichert 
gewesen zu sein. Die durchschnittliche Dauer der 
versicherungsfreien Zeit beträgt ein halbes Jahr. 
Studenten waren bereits häufiger einmal für eine 
gewisse Zeit nicht krankenversichert als Studentin-
nen (15%  vs.  11%). Auch die durchschnittliche 
Dauer der versicherungsfreien Zeit liegt bei Män-
nern um gut einen Monat über der durchschnittli-
chen Dauer der Frauen.

Als Grund für die Nichtversicherung wird von 
über einem Viertel das Überschreiten der Alters-
grenze für die elterliche Mitversicherung genannt 
(27%). Je rund ein Fünftel konnte sich eine stu-
dentische Selbstversicherung nicht leisten und/
oder wusste nicht, dass (nach Auslaufen einer Mit-
versicherung oder nach einer zeitweisen Beschäfti-
gung) eine Selbstversicherung erforderlich ist (eher 
ältere Studierende). 16% haben den erforderlichen 

Leistungsnachweis (wie bei der Familienbeihilfe) 
für die studentische Selbstversicherung nicht zeit-
gerecht beim Versicherungsträger eingereicht (eher 
jüngere Studierende).

13. � Gesundheit

13.1 � Studierende mit studiener
schwerenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen/Behinderungen

Insgesamt geben knapp 12% aller Studierenden 
eine oder mehrere gesundheitliche Beeinträchti-
gungen, die sich einschränkend auf das Studium 
auswirkt, an, darunter sind 0,7% die nach eige-
nen Angaben eine Behinderung aufweisen (siehe 
Grafik 22). Ordnet man Mehrfachbeeinträchtigten 
der sich am stärksten auswirkenden Beeinträch-
tigung zu, leiden demnach 3,9% aller Studieren-
den an einer psychischen Erkrankung und 3,1% 
haben eine chronisch-somatische Krankheit. Wei-
tere 3,2% der Studierenden haben eine studiener-
schwerende Sehbeeinträchtigung, Teilleistungs-

Grafik 22:  Studienerschwerende gesundheitliche Beeinträchtigung/Behinderung nach Alter, Geschlecht 
und Hochschulsektor
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 
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störung, Mobilitäts- oder motorische Beeinträchti-
gung, Hör-, Sprach- oder Sprechbeeinträchtigung, 
Allergie/Atemwegserkrankung oder sonstige Be-
einträchtigung mit Auswirkungen auf das Studi-
um. 1,3% aller Studierenden haben mehrere stu-
dienerschwerende Beeinträchtigungen.

Studentinnen berichten häufiger von studiener-
schwerenden Beeinträchtigungen als Studenten 
(13% vs. 10%). Unter Frauen überwiegen im Ver-
gleich zu Männern Studierende mit psychischer 
oder chronisch-somatischer Beeinträchtigung. Bei 
Männern dagegen treten u.a. Mobilitäts-/motori-
sche Beeinträchtigung und Teilleistungsstörungen 
häufiger auf als bei Frauen. Diese geschlechterspe-
zifischen Unterschiede gleichen sich mit steigen-
dem Alter etwas aus, dabei steigt der Gesamtanteil 
an Studierenden mit Beeinträchtigungen an.

Nach Hochschulsektoren betrachtet zeigt sich, 
dass an Kunstuniversitäten der Anteil Studieren-
der mit studienerschwerender Beeinträchtigung 
mit 18% deutlich über dem Durchschnitt von 
12% liegt. An Fachhochschulen und Pädagogi-
schen Hochschulen werden hingegen deutlich un-
terdurchschnittliche Anteile verzeichnet (jeweils 
8%). An öffentlichen wissenschaftlichen Universi-
täten haben 12% und an Privatuniversitäten 10% 
aller Studierenden studienerschwerende Beein-
trächtigungen. Die verschiedenen Formen von Be-
einträchtigungen sind über die Hochschulsektoren 
im Großen und Ganzen ähnlich verteilt. 

Eine besonders wichtige Rolle im Studienalltag 
spielt die Wahrnehmbarkeit der Beeinträchtigung 
durch Dritte. Zwei Drittel geben an, ihre Beein-
trächtigung sei nicht ohne weiteres von Anderen 
zu erkennen. Lediglich 6% gehen davon aus, dass 
sie auf Anhieb zu erkennen sei, weitere 29% ver-
muten, dass sie wahrscheinlich nach einiger Zeit 
wahrgenommen wird. Zu den eher wahrnehmbaren 
Beeinträchtigungen zählen Hör-/Sprach-/Sprech- 
sowie Sehbeeinträchtigungen, während psychische 
Erkrankungen, chronisch-somatische Beeinträchti-
gungen und Teilleistungsstörungen vergleichsweise 
seltener wahrnehmbar sind.

An den meisten österreichischen Universitä-
ten und Hochschulen gibt es speziell Beauftragte 
bzw. entsprechende Ansprechpersonen, die chro-
nisch kranke Studienanfänger/innen und Studie-
rende bzw. solche mit einer Behinderung bera-
ten und unterstützen.8 Diese Anlaufstellen sind 

8	 http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/studieren-in-oe-
sterreich/anlaufstellen-fuer-behinderte-oder-chronisch-kranke-studie-
rende/Zugriff am 29.01.2016.

jedoch, mit Ausnahme der Studierenden mit ei-
ner Behinderung, der Mehrheit der Gesundheits-
beeinträchtigten unbekannt: Insgesamt lediglich 
16% der Studierenden mit einer studienerschwe-
renden gesundheitlichen Beeinträchtigung ken-
nen die/den Behindertenbeauftragte/n bzw. die 
Ansprechperson für die Belange von Studieren-
den mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen an 
ihrer Hochschule.

Zur Situation von Studierenden mit einer Behin-
derung/gesundheitlichen Beeinträchtigung wird in 
den nächsten Monaten ein eigener Zusatzbericht 
mit Detailanalysen erscheinen.

13.2 � Stressfaktoren und psychische 
Beschwerden

Im Sommersemester 2015 gaben 49% der Stu-
dierenden an (siehe Grafik 23), in ihrem bishe-
rigen Studium durch mindestens einen der fol-
genden Stressfaktoren beeinträchtigt gewesen zu 
sein: Fehlende Studienmotivation (25%), Arbeits- 
und Konzentrationsschwierigkeiten (23%), stress-
bedingte gesundheitliche Beschwerden (22%), 
Schwierigkeiten bei Selbstorganisation des Stu-
diums (17%). 42% waren laut eigenen Angaben 
durch mindestens eine der folgenden psychischen 
Beschwerden im Studium beeinträchtigt: Versa-
gensängste/Prüfungsangst (24%), Existenzängste 
(20%), mangelndes Selbstwertgefühl (17%), de-
pressive Stimmungen (17%), Kontaktschwierigkei-
ten, soziale Isolation (13%). Frauen geben insge-
samt häufiger als Männer an, aufgrund von psy-
chischen Beschwerden (46% vs. 37%) sowie von 
Stressfaktoren (51% vs. 47%) im Studium beein-
trächtigt zu sein. Die Altersverteilung zeigt, dass 
Studierende zwischen 26 und 30 Jahren nach ei-
genen Angaben am häufigsten mit stressbeding-
ten sowie psychischen Beschwerden konfrontiert 
sind. Diese Alterskohorten zeichnen sich durch ei-
nen besonders hohen Anteil von Studierenden mit 
Existenz- und Versagensängsten sowie depressiven 
Verstimmungen aus. Studierende über 30 Jahre 
sind hingegen von allen angeführten studienbeein-
trächtigten Aspekten unterdurchschnittlich häufig 
betroffen. 

Psychische Beschwerden werden an Kunstuni-
versitäten (49%) und an wissenschaftlichen Uni-
versitäten (45%) mit Abstand am häufigsten und 
an Pädagogischen Hochschulen (28%) am seltens-
ten angegeben. Jeweils über ein Viertel der Stu-
dierenden an Kunstuniversitäten hat mit Existenz-
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ängsten (30%) und/oder depressiven Verstimmun-
gen (28%) zu kämpfen. Jede/r vierte Studierende 
an einer wissenschaftlichen Universität gibt Be-
schwerden durch Versagensängste/Prüfungsangst 
an (26%). 

Innerhalb der Universitäten fallen vor allem an-
gehende Veterinärmediziner/innen auf, da sie mit 
Abstand am häufigsten von Stressfaktoren (70% 
vs. Ø 49%) und psychischen Beschwerden (59% 
vs. Ø 42%) berichten. Besonders häufig werden 
stressbedingte gesundheitliche Beschwerden, Ver-
sagensängste/Prüfungsangst, Arbeits- und Kon-
zentrationsschwierigkeiten sowie depressive Stim-
mungen genannt. Jeder/m zweiten Studierenden 
der Künste bereiten psychische und/oder stressbe-
dingte gesundheitliche Beschwerden Schwierigkei-
ten im Studium. Auch angehende Jurist/inn/en ge-
ben Stressfaktoren sowie psychische Beschwerden 
überdurchschnittlich häufig an (57% bzw. 52%).

13.3 � Kenntnis der Psychologischen 
Studierendenberatung

Die Psychologische Studierendenberatung ist eine 
psychosoziale Service-Einrichtung des Bundesmi-
nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft, die über sechs Standorte verfügt: Graz, 
Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien. 
Die Beratungsstellen bieten Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe, Unterstützung beim Studien-
wahlprozess, bei der Auseinandersetzung mit per-
sönlichen und studienbezogenen Problemen sowie 
bei der Persönlichkeitsentwicklung.9

Insgesamt kennen 42% aller Studierenden die 
Psychologische Studierendenberatung, 6% nutzten 
bereits ihre Angebote im Zusammenhang mit psy-
chischen Problemen und/oder im Rahmen einer Stu-

9	 www.studierendenberatung.at, Zugriff am 29.01.2016.

Grafik 23:  Stressfaktoren und psych. Beschwerden nach Alter, Geschlecht und Hochschulsektor
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den jeweiligen Aspekt beeinträchtigt gewesen zu sein (1,2).
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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dienberatung. Den höchsten Nutzungsgrad der Psy-
chologischen Studierendenberatung weisen Studie-
rende mit einer studienerschwerenden gesundheit-
lichen Beeinträchtigung/Behinderung (14%) sowie 
Studierende mit psychischen Beschwerden (9%), 
insbesondere bei mangelndem Selbstwertgefühl, 
depressiven Verstimmungen, Kontaktschwierigkei-
ten und Existenzängsten, auf. Auch unter Studie-
renden an Kunstuniversitäten weisen die Beratungs-
stellen einen sehr hohen Bekanntheitsgrad und In-
anspruchnahme auf, gefolgt von wissenschaftlichen 
Universitäten (60% bzw. 44%). 

14. � Beihilfen 

14.1 � Kenntnis unterschiedlicher Förder-
möglichkeiten

Die wichtigsten Beihilfen und Förderungen (siehe 
Abschnitt I) für Studierende kennen Bildungsinlän-
der/innen (also jene potenziell antragsberechtig-
ten Studierenden) mehrheitlich nach eigenem Be-

kunden gut oder sehr gut. 77% geben (sehr) gute 
Kenntnisse bezüglich der konventionellen Studien-
beihilfe (KSB), 63% in Bezug auf das Selbsterhal-
ter/innen-Stipendium (SES) und mehr als die Hälf-
te über Stipendien der eigenen Hochschule (z.B. 
Leistungsstipendium) an. Der Kenntnisgrad ist seit 
der Studierenden-Sozialerhebung 2011 um 2- bis 
3%-Punkte gesunken, vor allem bei über 21-Jäh-
rigen. Die Homepage der Studienbeihilfebehörde 
kennen zwei Drittel aller Bildungsinländer/innen. 

14.2 � Aktueller Bezug von Förderungen10

Gut die Hälfte der Bildungsinländer/innen erhielt 
im Sommersemester 2015 irgendeine Form von 
Beihilfen oder Studienförderung. Die Familien-
beihilfe wurde zum Erhebungszeitpunkt (Mai/Ju-
ni 2015) von 43% der Bildungsinländer/innen be-

10	In der Studierenden-Sozialerhebung 2011 hat sich gezeigt, dass 
die umfragebasierte Förderquote geringfügig über der auf der amtli-
chen Statistik basierenden liegt. Wenn auch keine dementsprechenden 
Daten für das SS 2015 vorliegen, so ist doch anzunehmen, dass diese 
Tendenz auch 2015 vorhanden ist (vgl. Unger et al. 2012b: 418).

Grafik 24:  Bezugsquoten der jeweiligen Förderungen im SS 2015
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zogen und ist damit die mit Abstand am weites-
ten verbreitete Form finanzieller Förderung für Stu-
dierende (siehe Grafik 24). Durch die gesetzliche 
Verkürzung der Bezugsdauer ist der Anteil der Be-
zieher/innen der Familienbeihilfe seit 2011 aller-
dings um rund 10%-Punkte zurückgegangen. Laut 
Studierenden-Sozialerhebung bezogen 20% al-
ler Bildungsinländer/innen im Sommersemester 
2015 eine Form der Studienbeihilfe. Darunter fal-
len 12% mit konventioneller Studienbeihilfe, 7% 
mit Selbsterhalter/innen-Stipendium und 0,2% 
mit Studienabschluss-Stipendium.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Fördermög-
lichkeiten. Diese umfassen z.B. Leistungsstipen-
dien (4% aller Studierenden) oder Stipendien der 
Gemeinde/des Bundeslandes (2,2% der Studie-
renden) oder Bildungskarenz bzw. Bildungsteilzeit 
(1,6% der Studierenden). Unter den Bildungsaus-
länder/inne/n bezogen immerhin 17% eine Förde-
rung aus ihrem Herkunftsland (siehe Grafik 24).

Im Vergleich mit den Daten der Studierenden-
Sozialerhebungen 2011 und 2009 fällt vor allem 
ein kontinuierlicher Rückgang in der Bezugsquo-
te der konventionellen Studienbeihilfe auf. Im 
SS 2009 lag die Bezugsquote noch bei 18%, im 

SS 2011 bei 15% und nun, i.e. im SS 2015, bei 
12%. Ein Grund dafür ist, dass die Fördersätze 
und Grenzwerte der Studienförderung seit 2008 
nicht mehr angehoben wurden. Dadurch verrin-
gert sich der Kreis der potenziell Bezugsberechtig-
ten durch die „kalte Progression“, d.h. durch Ge-
haltserhöhungen überschreiten immer mehr Eltern 
den Grenzwert, zu dem noch ein Förderbezug für 
ihre studierenden Kinder möglich ist. Ein weiterer 
Grund ist die weitestgehende Abschaffung der Stu-
dienbeiträge an Universitäten. Die Gesetzesnovel-
len zur Studienförderung in diesem Zeitraum ziel-
ten vor allem auf Verbesserungen für spezifische 
Gruppen ab (siehe Abschnitt I).

Das Alter der Studierenden steht in engem Zu-
sammenhang mit den Bezugsquoten für verschie-
dene Förderungen (siehe Grafik 25). Vor allem bei 
der Familienbeihilfe spiegelt sich in den Daten die 
enge Koppelung der Beihilfe an das Alter stark wi-
der. Ab dem 24. Lebensjahr geht der Anteil der 
Bezieher/innen einer Familienbeihilfe von 80% 
auf 0,5% unter den 26-jährigen Bildungsinländer/
inne/n zurück. Bei der Studienbeihilfe zeigen sich 
zwei gegenläufige Trends: Der Anteil der Bezieher/
innen einer konventionellen Studienbeihilfe verrin-

Grafik 25:  Nur Bildungsinländer/innen: Bezug von Förderungen nach Alter
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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gert sich mit jedem Altersjahr ausgehend von rund 
20% der unter 23-jährigen Bildungsinländer/innen 
auf 1% bei den über 30-Jährigen. Im Gegensatz 
dazu nimmt der Anteil der Bezieher/innen eines 
Selbsterhalter/innen-Stipendiums mit dem Alter 
zu, er steigt von 2% der 23-Jährigen auf 23% der 
30-Jährigen. Der Schnittpunkt beider Förderungen 
liegt bei 26 Jahren, ab diesem Alter erhält ein grö-
ßerer Anteil der Bildungsinländer/innen ein Selbst-
erhalter/innen-Stipendium als eine konventionelle 
Studienbeihilfe.

Insgesamt beziehen 34% der Studierenden aus 
niedriger Schicht, 24% jener aus mittlerer, 15% je-
ner aus gehobener und 7% jener aus hoher Schicht 
eine Studienbeihilfe. Am deutlichsten ausgeprägt 
ist der Charakter der Studienbeihilfe als „Sozial-
stipendium“ unter den 22-jährigen Studierenden, 
bei denen die Bezugsquote unter Studierenden 
aus niedriger Schicht (rund 50%) fast zehnmal so 
hoch ist, wie unter jenen aus hoher Schicht (5%) 
(siehe Grafik 26). Anders als bei der konventionel-
len Studienbeihilfe spielt das Elterneinkommen 
und damit die soziale Herkunft bei der Vergabe 
des Selbsterhalter/innen-Stipendiums (direkt) kei-
ne Rolle. Aber Studierende aus niedriger Schicht 

weisen oft einen anderen Bildungsweg auf als Stu-
dierende aus höheren Schichten (z.B. mehr BHS-
Matura, deutlich mehr Berufsreifeprüfungen). Da-
durch sind sie durchschnittlich deutlich älter und 
mehr von ihnen haben sich bereits über einen län-
geren Zeitraum selbst erhalten. Folglich erfüllen 
sie die Voraussetzungen für ein Selbsterhalter/in-
nen-Stipendium öfter, so dass die soziale Herkunft 
indirekt auch bei dieser Förderung stark zum Tra-
gen kommt.

Betrachtet man den Bezug von Studienbeihilfe 
nach dem höchsten beruflichen Status der Eltern, 
so zeigen sich deutliche Unterschiede: 35% der 
studierenden Kinder von Land- bzw. Forstwirt/inn/
en bezogen im Sommersemester 2015 eine kon-
ventionelle Studienbeihilfe. Überdurchschnittlich 
hoch ist die Bezugsquote auch bei studierenden 
„Arbeiter/innenkindern“ (25%) sowie den Kindern 
von Eltern, die nie erwerbstätig waren bzw. im Fa-
milienbetrieb mithelfen (25%). Besonders niedrig 
sind die Bezugsquoten bei Kindern von Führungs-
kräften mit 5% (Angestellte/r bzw. öffentlicher 
Dienst) und von Freiberufler/inne/n (6%). Beim Be-
zug eines Selbsterhalter/innen-Stipendiums zeigen 
sich ähnliche Tendenzen.

Grafik 26:  Nur Bildungsinländer/innen: Studienbeihilfenquote nach sozialer Herkunft und Alter
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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Die Bezugsquote der Studienbeihilfe spiegelt 
auch stark wider, ob die Studierenden in einer 
ländlichen oder (vor-)städtischen Umgebung auf-
gewachsen sind: So beziehen erstere beinahe dop-
pelt so häufig eine konventionelle Studienbeihil-
fe als auch ein Selbsterhalter/innen-Stipendium. 
Dies liegt vor allem daran, dass die Studienbeihilfe 
für auswärtig Studierende grundsätzlich um € 204 
pro Monat höher ist und, da die meisten österrei-
chischen Hochschulen in und rund um Städte an-
gesiedelt sind, müssen Studierende aus ländlicher 
Umgebung häufiger am Studienort eine eigene Un-
terkunft suchen und können nicht mehr bei den 
Eltern wohnen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit 
eine Studienbeihilfe zu beziehen für Studierende 
aus ländlicher Umgebung, bei gleichem Einkom-
men der Eltern, höher.

Bildungsinländer/innen mit Migrationshinter-
grund in der zweiten Generation beziehen deutlich 
häufiger als Bildungsinländer/innen ohne Migrati-
onshintergrund Familienbeihilfe und konventionel-
le Studienbeihilfe (Familienbeihilfe (FBH): 55% 
vs. 43%, Konventionelle Studienbeihilfe (KSB): 

23% vs. 12%), dafür beziehen sie aber etwas sel-
tener ein Selbsterhalter/innen-Stipendium (4% 
vs. 7%) und Leistungsstipendien der Hochschule 
(2,2% vs. 5%). Zum Teil erklärt sich diese Tatsa-
che daraus, dass Bildungsinländer/innen mit Mi-
grationshintergrund in der zweiten Generation im 
Schnitt um 1,5 Jahre jünger sind.

14.3 � Höhe der Studienförderung

Die durchschnittliche Höhe der konventionellen 
Studienbeihilfe beträgt rund €  310 pro Monat.11 
Knapp 30% der Bezieher/innen einer konventio-
nellen Studienbeihilfe erhalten weniger als € 200 
pro Monat an Studienförderung, rund 50% erhal-
ten maximal € 299 pro Monat und gut 10% erhal-
ten € 500 oder mehr (siehe Grafik 27). Die Höchst-
studienbeihilfe von € 679 erhalten im Rahmen der 

11	In der hier diskutierten Höhe der Studienförderung sind sämtliche 
gegebenenfalls bezogenen Zuschüsse, wie Fahrtkostenzuschuss, Kin-
derbetreuungskostenzuschuss oder Zuschläge für Studierende mit Be-
hinderung inkludiert.

Grafik 27:  Verteilung der monatlichen Förderbeträge nach Beihilfenform
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konventionellen Studienbeihilfe also nur wenige 
Studierende. Seit dem SS 2011 hat sich der Anteil 
der Studierenden, welche die Höchstbeihilfe bezie-
hen, allerdings verdreifacht. Dies liegt an der ver-
kürzten Bezugsdauer der Familienbeihilfe, welche 
von der Studienbeihilfe abgezogen wird und diese 
damit verringert. Es fällt auf, dass die durchschnitt-
lichen Förderbeträge vom 23. auf das 24. Lebens-
jahr und vom 24. auf das 25. Lebensjahr deutlich 
ansteigen, was ebenfalls im Wegfall der Familien-
beihilfe in diesen Altersjahrgängen begründet liegt. 
Doch auch abgesehen von diesen sprunghaften An-
stiegen lässt sich ein leichter positiver Trend in der 
durchschnittlichen Förderhöhe mit zunehmendem 
Alter der Bezieher/innen konstatieren.

Unter Bezieher/inne/n eines Selbsterhalter/
innen-Stipendiums beträgt die durchschnittli-
che Förderhöhe rund € 680 pro Monat und 54% 
der Bezieher/innen erhalten zwischen € 600 und 
€ 699 pro Monat. Mehr als ein Drittel aller Bezie-
her/innen eines Selbsterhalter/innen-Stipendiums 
erhält Beträge, die aufgrund von Zuschüssen über 
der Höchststudienbeihilfe liegen. Die Höchststu-

dienbeihilfe des Studienabschluss-Stipendiums 
liegt zwischen € 700 und € 1.040 pro Monat und 
ist abhängig vom vorhergehenden Erwerbsausmaß 
und Verdienst der Studierenden. Im Durchschnitt 
werden hierfür rund € 820 pro Monat ausbezahlt.

14.4 � Gründe für die Einstellung oder 
Ablehnung von Studienbeihilfe

14% aller Bildungsinländer/innen haben früher 
eine Form der Studienbeihilfe bezogen, beziehen 
derzeit aber keine mehr (siehe Grafik 28). Bei rund 
einem Fünftel aller Bildungsinländer/innen wur-
de der Antrag auf Studienförderung abgelehnt und 
46% aller Bildungsinländer/innen haben nie eine 
Studienbeihilfe beantragt.

Von allen abgefragten Gründen für die Ableh-
nung eines Antrages auf Studienbeihilfe wurde die 
Einkommenssituation der Eltern mit Abstand am 
häufigsten angegeben (82%). Studierende, deren 
Studienbeihilfenbezug eingestellt wurde, nennen 
hierfür breiter gestreute Begründungen: Bei 45% 
verursachte die zu lange Studiendauer die Einstel-

Grafik 28:  Nur Bildungsinländer/innen: „Typen“ im Zusammenhang mit Antrag auf und Bezug von 
Studienbeihilfe
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lung der Studienbeihilfe, knapp ein Fünftel nennt 
als Grund der Einstellung die geänderte Einkom-
menssituation der Eltern, 14% verloren die Stu-
dienförderung aufgrund ihres zu hohen Einkom-
mens aus eigener Erwerbstätigkeit, 11% gaben ei-
nen Studienwechsel als Grund an und 9% mein-
ten aufgrund mangelnden Studienerfolgs keine 
staatlichen Fördermittel mehr zu erhalten. Bei 1% 
der Bildungsinländer/innen in Masterprogrammen 
wurde die Studienförderung eingestellt, weil sie 
mehr als 24 Monate nach dem Bachelor-Abschluss 
mit ihrem Master-Studium begonnen haben. Die-
se Quote ist auch deshalb so gering, weil fast alle 
Übertritte in ein Masterstudium innerhalb von 2 
Jahren nach Abschluss des Bachelorstudiums er-
folgen. Die relative Häufigkeit der genannten Grün-
de hat sich seit dem Sommersemester 2011 nur 
marginal geändert.

14.5 � Gründe warum kein Antrag auf 
Studienbeihilfe gestellt wurde

Befragt nach den Gründen, warum sie niemals ei-
nen Antrag auf Studienbeihilfe gestellt haben, gibt 
über die Hälfte der Bildungsinländer/innen an, 
dass das Einkommen ihrer Eltern zu hoch für den 
Bezug einer Studienbeihilfe sei. Etwa ein Drittel 
hat auf eine Antragstellung verzichtet, nachdem 
ihnen die Stipendienrechner der AK bzw. der ÖH 
im Internet keinen Erfolg in Aussicht stellten.12 
15% der Bildungsinländer/innen, die nie einen 
Antrag auf Studienförderung gestellt haben, ge-
ben an, nicht lange genug erwerbstätig gewesen 
zu sein, um Anspruch auf ein Selbsterhalter/innen-
Stipendium zu haben. 11% meinten, bei Studien-
beginn bereits die Altersgrenzen der Studienbeihil-
fe überschritten zu haben und ebenfalls 11% wa-
ren sich sicher, die Zuverdienstgrenze nicht einhal-
ten zu können.13 Dies gaben deutlich mehr Männer 
(13%) als Frauen (8%) an und vor allem Studieren-
de über 25 Jahre (rund 18%). Beinahe jede/r zehn-
te Nicht-Antragsteller/in befürchtete, die erforder-
lichen Leistungsnachweise nicht erbringen zu kön-
nen. Immerhin 7% (bzw. 12% der unter 21-Jäh-
rigen) wussten nach eigenen Angaben nicht, dass 
Studienbeihilfe beantragt werden kann. Bildungs-
inländer/innen mit Migrationshintergrund nannten 
diesen Grund doppelt so häufig.

12	http://www.stipendienrechner.at/

13	Derzeit € 10.000 pro Jahr, allerdings ist diese in den letzten Jahren 
sukzessive angehoben worden.

14.6 �� Finanzielle Situation von  
Bezieher/inne/n einer konventio-
nellen Studienbeihilfe bzw. eines 
Selbsterhalter/innen-Stipendiums

Bezieher/innen einer konventionellen Studienbei-
hilfe sehen sich deutlich häufiger mit finanziel-
len Problemen konfrontiert als Gleichaltrige, wel-
che keine Beihilfe beziehen. Beinahe drei Viertel 
aller betroffenen KSB-Bezieher/innen nennen als 
Ursache dafür, dass ihre Familien nicht in der Lage 
sind, sie stärker zu unterstützen. Eine mangelnde 
Erwerbstätigkeit wird von 6-7% der KSB-Bezieher/
innen als Grund für aktuelle finanzielle Notlagen 
genannt. Rund ein Drittel der KSB-Bezieher/innen 
gibt an, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, 
falls unerwartete Ausgaben in einer Höhe von mehr 
als € 450 auf sie zukämen. Bei diesem betroffenen 
Drittel der KSB-Bezieher/innen wäre auch keine fi-
nanzielle Unterstützung bei Bedarf, z.B. von den 
Eltern, Verwandten oder Partner/inne/n gegeben.

Die Familienbeihilfe wird, wie oben bereits er-
wähnt, von der auszubezahlenden Studienförde-
rung abgezogen. Es zeigt sich aber, dass rund ein 
Viertel der Bezieher/innen einer KSB, welche Fa-
milienbeihilfe beziehen, diese nicht oder lediglich 
in Teilen von ihren Eltern weitergereicht bekom-
men.

Bezieher/innen einer KSB haben in der Regel 
einen höheren Zeitaufwand für ihr Studium als 
Gleichaltrige, welche keine Beihilfe beziehen. 
Prinzipiell sollte die Studienbeihilfe ein Vollzeit-
studium ermöglichen – in der Studierenden-Sozi-
alerhebung wurde wiederholt gezeigt, dass etwa 
ab einem Erwerbsausmaß von 10 Wochenstun-
den die Studienintensität bereits deutlich leidet. 
Im SS 2015 waren rund ein Drittel der Bezieher/
innen einer KSB in einem so hohen Ausmaß er-
werbstätig.

Studierende, die ein Selbsterhalter/innen-Sti-
pendium beziehen, geben mit 33% überdurch-
schnittlich häufig (alle Studierenden: 26%) an, mit 
finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert zu sein. 
Kontrolliert man aber zusätzlich für das Alter der 
Studierenden, so wird deutlich, dass Studierende, 
welche ein Selbsterhalter/innen-Stipendium bezie-
hen, zwar häufig finanzielle Schwierigkeiten haben, 
dass diese Problematik aber in vielen Fällen mit 
den Altersgenossen geteilt wird, welche (derzeit) 
keine Beihilfe beziehen. Erst bei über 30-Jährigen 
zeigen sich klar unterschiedliche Tendenzen zwi-
schen den Selbsterhalter/innen-Stipendium-Bezie-

4/SN-329/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 79 von 103

www.parlament.gv.at



Kapitel II   Studierenden-Sozialerhebung 2015

Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 	 77

her/inne/n und jenen, welche keine Beihilfe bezie-
hen: Erstere geben um rund 10%-Punkte häufiger 
(37% vs. 26%) an, finanzielle Probleme zu haben.

Die Altersgrenzen, welche entscheiden, ob ein 
Selbsterhalter/innen-Stipendium bezogen werden 
kann, sind für viele Studierende, die verzögert an 
die Universität kommen, der Grund warum sie kei-
nen Anspruch auf diese Form der staatlichen Un-
terstützung haben. Generell werden diese Alters-
grenzen von den Studierenden häufig thematisiert: 
Sie werden vielfach als diskriminierend für jene 
empfunden, welche ihr Studium verzögert begin-
nen und dadurch insgesamt für einen kürzeren 
Zeitraum Beihilfen beziehen können als Studieren-
de, welche direkt nach der Schule an die Hoch-
schule kommen.

15. � Einnahmen und Ausgaben

15.1 � Einnahmen im Überblick

Im Durchschnitt beliefen sich die Geldeinahmen 
der Studierenden im Sommersemester 2011 auf 
etwa € 990 pro Monat. Dieser Wert inkludiert unre-
gelmäßige Einkünfte und einmalige Zahlungen, die 
jeweils pro Monat umgerechnet wurden. Zusätzlich 
erhielten die Studierenden Naturalleistungen, also 
unbare Zahlungen von Dritten, in Höhe von durch-
schnittlich € 140 pro Monat. Summiert ergibt dies 
ein mittleres Gesamtbudget von rund € 1.130 mo-
natlich. 

Dies sind allerdings nur bedingt aussagekräf-
tige Durchschnittswerte, da die Einnahmensitu-
ation von Studierenden stark variiert (siehe Gra-
fik 29): So finanziert ein Viertel der Studieren-
den Leben und Studium mit weniger als € 730 
pro Monat, der Hälfte der Studierenden steht ein 
monatliches Budget von € 730 bis € 1.400 zur 
Verfügung. Das „oberste“ Viertel der österreichi-
schen Studierenden hat ein Budget von mehr als 
€ 1.400 pro Monat.

Die Einnahmen der Studierenden setzen sich 
aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammen. 
Die bedeutendsten sind Unterstützungen der El-
tern, Einnahmen aus eigener Erwerbstätigkeit so-
wie staatliche Studienförderungen. Rund 73% al-
ler Studierenden erhalten von ihren Eltern, Partner/
inne/n oder Verwandten Geld und/oder Naturalleis-
tungen. Allerdings ist hier auch die Familienbei-
hilfe, die an die Eltern ausgezahlt wird, enthalten. 
In Summe machen die Zuwendungen von der Fa-

milie rund € 380 bzw. 33% des Gesamtbudgets 
aus. Von ebenso großer Relevanz sind Einnahmen 
aus eigener Erwerbstätigkeit: 61% aller Studieren-
den sind während des Semesters erwerbstätig und 
haben ein durchschnittliches Erwerbseinkommen 
von € 780 – umgerechnet auf alle Studierenden 
trägt dies € 470 zum mittleren Gesamtbudget bei. 
Somit stellen Einnahmen aus Erwerbstätigkeit im 
Schnitt den größten Einnahmeposten von Studie-
renden dar, und zwar 42% des Gesamtbudgets. 
Ein knappes Fünftel aller Studierenden bezieht 
eine staatliche Studienförderung (Studienbeihil-
fe, Selbsterhalter/innen-Stipendium, Studienab-
schluss-Stipendium, Studienzuschuss, Kinderbe-
treungskostenzuschuss) – aus dieser Quelle stehen 
diesen Studierenden im Schnitt rund €  420 zur 
Verfügung (das sind Ø € 76 über alle Studierenden 
bzw. 7% des mittleren Gesamtbudgets). Daneben 
existieren noch andere Einnahmequellen, die zwar 
im Aggregat über alle Studierenden keine so große 
Rolle spielen, aber dennoch in Einzelfällen den Le-
bensunterhalt sichern: So erhalten rund 18% der 
Studierenden finanzielle Unterstützung aus staat-
lichen Quellen, die nicht speziell auf Studierende 
zugeschnitten sind. Darunter fallen etwa Arbeitslo-
sengeld, Waisenpension, Wohnbeihilfe, Kinderbe-
treuungsgeld, Familienbeihilfe für eigene Kinder, 
Bildungskarenz-/-teilzeitgeld (aber nicht  Studien-
beihilfe und Familienbeihilfe für sich selbst). Diese 
Einnahmen tragen rund € 80 bzw. 7% zum monat-
lichen Gesamtbudget des/der Durchschnittsstudie-
renden bei. Weitere € 110 bzw. 10% des durch-
schnittlichen monatlichen Budgets stammen aus 
Geldeinnahmen aus Leistungsstipendien der Hoch-
schule oder anderen Stipendien der Hochschule, 
Förderungen einer österreichischen Gemeinde oder 
eines österreichischen Bundeslandes, Förderungen 
aus dem Heimatland/Ausland, Förderungen durch 
ein privates Unternehmen, sonstigen Förderungen 
aus Österreich (z.B. Fonds, Kammern, ÖH), regel-
mäßigen Einnahmen aus Unterhaltszahlungen, Ali-
menten, Einkünften aus Vermietung, Einkommen 
aus Ferialjobs und sonstigen unregelmäßigen Quel-
len (sofern diese für den monatlichen Lebensun-
terhalt verwendet werden).

11% aller Studierenden verfügen ausschließ-
lich über Unterstützungsleistungen ihrer Eltern, 
12% bestreiten ihren Lebensunterhalt zur Gänze 
mit Einnahmen aus eigener Erwerbstätigkeit und 
für knapp 1% aller Studierenden sind staatliche 
Stipendien die einzige Einnahmequelle. Dies ver-
deutlicht, dass die Mehrheit der Studierenden ihre 
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Lebens- und Studienkosten aus unterschiedlichen 
Quellen finanziert.

15.2 � Einnahmen im Zeitvergleich

Insgesamt ist das Budget (inkl. Naturalleistungen) 
der Studierenden in Österreich seit 2011 kauf-
kraftbereinigt um rund 5% gestiegen. Der Anstieg 
ist hauptsächlich auf gestiegene Einnahmen aus 
Erwerbstätigkeit während des Semesters zurück-
zuführen. Es zeigen sich leichte Strukturverände-
rungen bzw. ein Wechsel in der Einnahmenhierar-
chie: machten 2011 die familiären Zuwendungen 
38% aus, so liegt dieser Anteil 2015 bei nur mehr 
33% (bar wie unbar). Zum Teil liegt dies an ei-
ner Verkürzung der gesetzlichen Bezugsdauer der 
Familienbeihilfe, welche in der finanziellen Un-
terstützung durch die Eltern eine bedeutende Rol-
le einnimmt. Insgesamt sind die Einnahmen aus 
der eigenen Erwerbstätigkeit für immer mehr Stu-
dierende von großer Bedeutung zur Finanzierung 
des eigenen Lebensunterhalts, während gleichzei-

tig die Familie in dieser Hinsicht an Gewicht ver-
liert (siehe Grafik 30).

Der Anteil der Studienbeihilfenbezieher/innen 
(inkl. Selbsterhalter/innen- und Studienabschluss-
Stipendium) ist seit 2011 gefallen, wobei den Be-
zieher/inne/n im Schnitt ein höherer Betrag aus 
Studienförderung (+ € 24) zur Verfügung steht. 
Das Gesamtbudget der Studienbeihilfenbezieher/
innen ist seit 2011 nominal um rund 16% ange-
stiegen, während das Budget jener, welche keine 
Beihilfe erhalten, lediglich um 11% angestiegen 
ist. Dieser Anstieg in der durchschnittlichen För-
derhöhe ist hauptsächlich auf die Verkürzung der 
Bezugsdauer der Familienbeihilfe zurückzufüh-
ren: So eine solche bezogen wird, wird diese von 
der Studienbeihilfe abgezogen. Die Studienbeihil-
fenbezieher/innen, die nun ab einem Alter von 24 
bzw. 25 Jahren keine Familienbeihilfe mehr bezie-
hen, erhalten denselben Betrag also durch die Stu-
dienbeihilfe, weshalb die durchschnittliche Studi-
enbeihilfe höher ausfällt als 2011.

Grafik 29:   Verteilung des monatlichen Gesamtbudgets (inkl. Naturalleistungen)
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Naturalleistungen von Eltern, Partner/inne/n und Verwandten werden monetär bewertet ins Gesamtbudget miteinbezogen, siehe dazu auch die me-
thodischen Hinweise im Kernbericht (Band 2).
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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15.3 � Einnahmen nach Geschlecht und 
Alter

Die Einnahmen der Studierenden sind in Höhe und 
Struktur stark altersabhängig. Mit zunehmendem 
Alter steigt das durchschnittliche Gesamtbudget 
von etwa € 800 bei den unter 21-Jährigen auf rund 
€ 1.700 in der Gruppe der über 30-Jährigen an 
(siehe Grafik 31). Mit zunehmendem Alter verlie-
ren Zuwendungen der Familie und Einnahmen aus 
Studienbeihilfen an Bedeutung, während Einnah-
men aus Erwerbstätigkeit zentral werden. Bis zum 
Alter von 24 Jahren ist die Familie die wichtigste 
Einnahmequelle von Studierenden, ab 25 Jahren 
ist es die eigene Erwerbstätigkeit. Entsprechend 
dem hohen Anteil der Bezieher/innen eines Selbst-
erhalter/innen-Stipendiums unter den älteren Stu-
dierenden erreicht die Studienförderung bei 25- 
bis 30-jährigen Studierenden mit rund 10% des 
Gesamtbudgets die größte Bedeutung als Einnah-
mequelle. 

Hinsichtlich des Geschlechts zeigt sich, dass 
das Gesamtbudget der Männer leicht über jenem 

der Frauen liegt (€  1.190 vs. €  1.110). Dieser 
Unterschied ist vor allem auf das höhere Erwerbs-
einkommen von Männern zurückzuführen (€ 560 
vs. € 430), welches 47% an ihrem Gesamtbudget 
abdeckt. Frauen dagegen decken durch Erwerbs-
tätigkeit 39% ihres Einkommens ab, von größerer 
Bedeutung als für Männer sind für sie Unterstüt-
zungsleistungen der Familie (insbesondere Natu-
ralleistungen). Hierbei ist anzumerken, dass Män-
ner im Schnitt 1,3 Jahre älter sind als ihre Kol-
leginnen und sich die geschlechtsspezifischen 
Einnahmenunterschiede vor allem bei über 25-jäh-
rigen Studierenden zeigen.

15.4 � Einnahmen nach sozialer Herkunft, 
Alter und Migrationshintergrund

Da Studierende aus niedriger Schicht im Schnitt 
deutlich älter sind als Studierende anderer Her-
kunftsschichten, wird auch die Einnahmensituati-
on nach sozialer Herkunft gemeinsam mit dem Al-
ter betrachtet (siehe Grafik 32). Dabei zeigt sich, 
dass Studierende aus niedriger Schicht bei den un-

Grafik 30:  Finanzierungstypen im Zeitvergleich

25%

3%

21%

4%

21%

2%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Mischtyp, kein Anteil>=75%

Studienförderung u. Erwerbseinkommen

Familie u. Erwerbseinkommen

Familie u. Studienförderung

Erwerbseinkommen

Studienförderung

Familie

2011 2015

Eine Person wird einem Finanzierungstyp zugeordnet, wenn mind. 75% des Budgets aus genannter Quelle stammen. 
Angaben von 2015 ohne Studierende an Privatuniversitäten und Hochschulen, die an der Studierenden-Sozialerhebung 2011 nicht teilgenom-
men haben.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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ter 25-Jährigen die geringsten Einkommen aufwei-
sen, bei den 25- bis 30-Jährigen ist das Budget 
der Studierenden aller Schichten in etwa gleich 
hoch, und bei den über 30-Jährigen verfügen je-
ne aus niedriger Schicht über das höchste Gesamt-
budget. Den größten Unterschied zwischen den 
Schichten machen Geld- und Naturalleistungen 
von Seiten der Familie aus, welche bei Studieren-
den aus niedrigeren Schichten geringer sind. Die-
se Unterschiede können von der Studienförderung 
teilweise, aber nicht zur Gänze ausgeglichen wer-
den: Unterscheidet sich die Summe aus familiä-
ren Zuwendungen und Studienförderung zwischen 
hoher und niedriger Schicht bei unter 25-Jährigen 
noch um 25%, beträgt die Differenz bei 25- bis 
30-Jährigen schon 32%. 

Bildungsinländer/innen ohne Migrationshinter-
grund haben im Vergleich zu Bildungsinländer/
inne/n mit Migrationshintergrund in der 2. Gene-
ration im Durchschnitt ein etwas höheres Budget 
zur Verfügung. Bei den unter 21-Jährigen beträgt 

die Differenz durchschnittlich €  79, bei bis un-
ter 25-Jährigen €  97, danach gleichen sich die 
Budgets an. Unter 30-Jährige mit Migrationshin-
tergrund bekommen im Schnitt weniger finanziel-
le Unterstützung von Familie und Partner/inne/n 
als Bildungsinländer/innen ohne Migrationshinter-
grund – diese Differenz wird auch dadurch nicht 
ausgeglichen, dass die Studienförderung einen hö-
heren Anteil des Budgets von Bildungsinländer/
inne/n mit Migrationshintergrund ausmacht. Im 
Gegenzug sind unter 30-Jährige mit Migrationshin-
tergrund im Schnitt in höherem Ausmaß während 
des Semesters erwerbstätig, weswegen die Einnah-
men aus Erwerbstätigkeit für sie einen absolut und 
relativ größeren Anteil im Budget ausmachen. 

Bildungsinländer/innen mit Migrationshinter-
grund in der 1. Generation unterscheiden sich 
bezüglich der Höhe des Gesamtbudgets als auch 
dessen Struktur kaum von Bildungsinländer/inne/n 
ohne Migrationshintergrund.

Grafik 31:  Höhe und Zusammensetzung des monatlichen Gesamtbudgets nach Alter in Euro 
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Familie (Geld): Barleistungen von Eltern, Partner/inne/n und anderen Verwandten, inkl. Familienbeihilfe.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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15.5 � Einnahmen im europäischen 
Vergleich14

Vergleicht man die Zusammensetzung des Budgets 
der/des durchschnittlichen Studierenden in Öster-
reich mit der Struktur des Budgets von Studieren-
den in anderen Ländern des EHR (Europäischer 
Hochschulraum)15, so zeigt sich, dass Studieren-
de in Österreich zu einem vergleichsweise gerin-
gen Teil von ihrer Familie finanziert werden (33%), 
während die Einnahmen aus eigener Erwerbstätig-
keit relativ bedeutend sind (45%). Dies liegt auch 
daran, dass der Anteil von älteren Studierenden in 
Österreich sehr hoch ist. Bezüglich des Anteils von 
öffentlichen Mitteln am Budget befindet sich Ös-
terreich mit 14% in der betrachteten Gruppe von 
Ländern im Mittelfeld. 

14	Aus Gründen der Konsistenz wurden Elternwohner/innen für den eu-
ropäischen Vergleich aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen.

15	Abfrage EUROSTUDENT V Database; Erhebungsphase je nach Land 
zw. 2013 und 2014.

15.6 � Lebenshaltungs- und Studienkosten 
im Überblick

Die Gesamtkosten der Studierenden setzen sich 
aus eigenen Ausgaben und Kosten, die Dritte für 
sie übernehmen (sogenannte Naturalleistungen), 
zusammen. Da einmalige Ausgaben wie Urlaubs-
kosten oder größere Anschaffungen nicht erho-
ben wurden, liegen die monatlichen Ausgaben im 
Schnitt unter den Einnahmen. Aus diesem Grund 
ist auch die Berechnung einer Bilanz nicht mög-
lich, da sich das Gesamtbudget auf alle Einnah-
men bezieht, der Fokus der Ausgaben aber auf den 
laufenden Ausgaben liegt. Unregelmäßige, plötz-
lich auftretende Kosten, wie etwa für Reparaturen, 
sind folglich nicht in den Kosten enthalten.

Die durchschnittlichen Gesamtkosten der Stu-
dierenden in Österreich belaufen sich im Sommer-
semester 2015 auf rund € 930 pro Monat. Davon 
werden €  870 für Lebenshaltungskosten aufge-
wendet, € 60 entfallen auf Studienkosten. Von den 
Gesamtkosten tragen die Studierenden mit € 790 
gut vier Fünftel der Kosten selbst, die Naturalleis-

Grafik 32:  Höhe und Zusammensetzung des monatlichen Gesamtbudgets nach sozialer Herkunft
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Familie (Geld) Naturalleistungen Studienförderung Erwerbstätigkeit Sozialtransfers Sonstiges

Familie (Geld): Barleistungen von Eltern, Partner/inne/n und anderen Verwandten, inkl. Familienbeihilfe. 
Der Schichtindex bezieht sich nur auf Angaben von Studierenden, deren Eltern in Österreich geboren wurden.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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tungen betragen durchschnittlich € 140 pro Mo-
nat. 

Wie auch in den früheren Studierenden-Sozi-
alerhebungen ist Wohnen mit durchschnittlich 
€  330 der größte Kostenpunkt. Rund 88% der 
Studierenden haben Wohnkosten, 66% zahlen die-
se zumindest teilweise selbst. 12% haben folglich 
keine Wohnkosten, vornehmlich, weil sie unent-
geltlich bei den Eltern wohnen. Auf die Gesamt-
kosten des/der „virtuellen Durchschnittsstudieren-
den“ gerechnet, machen Wohnkosten im Schnitt 
36% aus. Kosten für Ernährung fallen bei allen 
Studierenden an, im Schnitt betragen sie € 200 – 
rund 21% der Gesamtkosten. Kosten für Kleidung 
(83% aller Studierenden, Ø € 56), Mobilität (90%, 
Ø € 79) und Kommunikation (97%, Ø € 29) fal-
len bei fast allen Studierenden an, für Gesundheit 
haben dagegen 56% monatliche Aufwendungen in 
der Höhe von durchschnittlich €  33. Die nächs-
ten relevanten Kostenpunkte entfallen auf Freizeit 
(93%, Ø €  92) und sonstige Ausgaben. 8% der 

Studierenden zahlen Kredite zurück (Ø €  270), 
wobei es sich hier vor allem um Kredite für Eigen-
heime von älteren Studierenden handelt. 

Bei den Studienkosten, durchschnittlich €  61 
pro Monat, sind Studienbeiträge mit €  20 der 
höchste Kostenpunkt. 24% der Studierenden (an 
Universitäten u.a. bei Überschreiten der Toleranz-
studiendauer) zahlen Studienbeiträge in Höhe von 
umgerechnet € 83 pro Monat. Damit ist seit 2011 
der Anteil jener, die Studienbeiträge zahlen, sowie 
die Höhe dieser um 2 Prozentpunkte oder € 22 ge-
stiegen, wobei allerdings € 18 des Anstiegs der Tat-
sache geschuldet sind, dass an der Studierenden-
Sozialerhebung 2015 erstmals Privatuniversitäten 
teilgenommen haben. Der Anteil jener, welche Bei-
träge bezahlen, liegt 2015 aber auch bei den öf-
fentlichen Universitäten und Fachhochschulen bei 
24%, ist demnach auch allein in dieser Gruppe 
seit 2011 um 2%-Punkte angestiegen.

Graf﻿ik 33:  Höhe und Zusammensetzung der durchschnittlichen Kosten nach Alter
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015
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15.7 � Kosten im Zeitvergleich

Die durchschnittlichen Kosten der Studierenden 
sind im Sommersemester 2015 inflationsberei-
nigt etwas geringer als im Sommersemester 2011. 
Dies gilt sowohl insgesamt als auch für alle ein-
zelnen Kostenposten, mit Ausnahme der Wohnkos-
ten. Diese sind inflationsbereinigt gering gestie-
gen (+2%). Die Kosten für Ernährung gingen mit 
-5% am geringsten zurück, die Kosten für Mobi-
lität, Freizeit und Sonstiges16 sind real um rund 
10% gesunken. 

15.8 � Kosten nach Alter, sozialer Herkunft 
und Wohnform

Die Gesamtkosten nehmen mit steigendem Alter zu 
(siehe Grafik 33). So haben Studierende, die jünger 
als 20 Jahre sind, im Schnitt Kosten von € 650 pro 
Monat, 25-Jährige wenden im Schnitt € 880 auf 
und Studierende über 30 Jahre € 1.400. Vor allem 
in den Bereichen Wohnen, Ernährung, Mobilität, 
Freizeit und Sonstiges zeigen sich mit steigendem 
Alter deutliche Zunahmen. So geben 30-Jährige im 
Schnitt um € 150 mehr pro Monat für Wohnen aus 
als 20-Jährige (€ 394 vs. € 240). Die Kosten für 
Ernährung steigen zwischen 20- und 30-Jährigen 
um €  90 (€  144 vs. €  229). Die Mobilitätskos-
ten steigen zwischen 20- und 30-Jährigen um rund 
€ 30, wobei der größte Anstieg zwischen 25 und 
26 Jahren erfolgt, da hier viele Vergünstigungen im 
öffentlichen Verkehr wegfallen.

Interessant ist, dass die Struktur der Kosten für 
alle bis 30-Jährigen nahezu konstant bleibt. So 
machen z.B. in allen Altersgruppen die Wohnungs-
kosten ein gutes Drittel der Gesamtkosten aus und 
es werden gut 20% für Ernährung aufgewendet. 
Lediglich die sonstigen Kosten nehmen einen zu-
nehmend größeren Anteil an den Gesamtkosten 
ein, sie steigen von 16% bei 20-Jährigen auf 21% 
bei 30-Jährigen. Dies liegt auch daran, dass Kos-
ten für Kinderbetreuung hierin enthalten sind.

Das Alter der Studierenden korreliert stark mit 
der Wohnform. So haben Studierende, die bei den 
Eltern oder in einem Wohnheim leben, mit € 620 
bzw. € 740 deutlich niedrigere durchschnittliche 
Gesamtkosten als Studierende, die in einem ei-
genen Haushalt allein oder mit Partner/in wohnen 
(€ 1.130). Studierende in Wohnheimen liegen im 

16	Sonstiges: Kosten für Kleidung, Schuhe, Kommunikation, Medien, 
Gesundheit, Kreditrückzahlungen, Haushalt, Sparen, Unterhaltszah-
lungen/Alimente, Kinderbetreuung, Rauchen etc..

Alter zwischen diesen beiden Gruppen, ihre Kosten 
belaufen sich im Schnitt auf € 820 pro Monat.

Die durchschnittlichen Gesamtkosten sind bei 
Studierenden aus niedriger Schicht am höchsten 
(etwa € 1.020) und sinken bis zur hohen Schicht 
auf € 910. Allerdings sind Studierende aus nied-
riger Schicht deutlich älter, wodurch sich diese 
Unterschiede erklären lassen. In der Struktur der 
Gesamtkosten sind auch hier kaum große Unter-
schiede zu erkennen. Die soziale Herkunft hat ins-
gesamt beinahe keine Auswirkungen auf Höhe und 
Struktur der Lebenshaltungs- und Studienkosten.

16. � Finanzielle Schwierigkeiten

16.1 � Betroffenheit von finanziellen 
Schwierigkeiten

9% der Studierenden geben an, derzeit sehr stark 
von finanziellen Schwierigkeiten betroffen zu sein, 
weitere 17% sind stark betroffen, und 24% zumin-
dest teilweise. Insgesamt geben also rund 26% der 
österreichischen Studierenden an, von finanziel-
len Schwierigkeiten stark bzw. sehr stark betrof-
fen zu sein. Im Vergleich mit anderen EHR-Staaten 
liegt der Anteil von Studierenden mit finanziellen 
Schwierigkeiten in Österreich im Mittelfeld. Ver-
glichen mit 2011 ist der Anteil der Studierenden 
mit finanziellen Schwierigkeiten im Schnitt um 
2%-Punkte zurückgegangen, wobei dieser Rück-
gang vor allem bei den unter 26-Jährigen zu beob-
achten ist (siehe Grafik 34). 

Es zeigt sich ein stetiger Anstieg des Anteils 
von Studierenden mit finanziellen Schwierigkeiten 
nach Alter bis zur Gruppe der 28-Jährigen (38% 
von diesen geben finanzielle Schwierigkeiten an) 
– danach geht der Anteil mit finanziellen Schwie-
rigkeiten aber wieder zurück. Bei über 26-Jährigen 
liegt der Anteil mit finanziellen Schwierigkeiten in 
jeder Alterskategorie aber bei mindestens 30%. 

Auch die soziale Herkunft hat einen großen 
Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, ob sich ein/e 
Studierende/r mit finanziellen Schwierigkeiten kon-
frontiert sieht. So ist im Mittel die Betroffenheit von 
finanziellen Schwierigkeiten unter jenen aus nied-
riger Schicht beinahe doppelt so hoch wie bei Stu-
dierenden aus hoher Schicht (29% vs. 16% sind 
(sehr) stark von finanziellen Problemen betroffen). 
Der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Betrof-
fenheit von finanziellen Schwierigkeiten ist unter 
jüngeren Studierenden deutlich stärker ausgeprägt 
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als unter älteren (siehe Grafik 35). Dies erklärt sich 
daraus, dass für jüngere Studierende die Unterstüt-
zung der Familie die wichtigste Finanzierungsquel-
le darstellt, wogegen für die Älteren die eigene Er-
werbstätigkeit diese Rolle einnimmt. Familien aus 
niedriger sozialer Schicht können ihre studieren-
den Kinder oft nicht in demselben Ausmaß unter-
stützen wie Familien aus hoher Schicht, und auch 
die konventionelle Studienbeihilfe kann diese Un-
terschiede nicht vollständig ausgleichen. Hinsicht-
lich des Geschlechts zeigen sich keine strukturellen 
Unterschiede bei der Betroffenheit von finanziellen 
Schwierigkeiten. So Unterschiede auftreten, sind 
diese beinahe ausschließlich auf andere Faktoren, 
wie etwa das Alter, zurückzuführen.

16.2 � Ursachen für finanzielle 
Schwierigkeiten

Studierende mit finanziellen Schwierigkeiten wur-
den in der Folge nach den Gründen für ihre finan-
zielle Lage gefragt. Die häufigste Antwort lautete 
hierbei, dass die Eltern sie nicht stärker unterstüt-

zen können (52% der Studierenden mit finanziel-
len Schwierigkeiten nennen dies als Ursache, das 
sind umgerechnet 13% aller Studierenden). Diese 
Antwort ist zu unterscheiden von jener, dass die El-
tern ihre studierenden Kinder nicht im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten unterstützen – dies wurde von le-
diglich 14% derjenigen mit finanziellen Schwierig-
keiten angegeben bzw. von 3,6% aller Studieren-
den. Ein Drittel der Studierenden mit (sehr) starken 
finanziellen Schwierigkeiten geriet durch eine man-
gelnde oder nicht ausreichend lukrative Erwerbs-
tätigkeit in diese Situation, ein weiteres knappes 
Drittel führt seine finanziellen Schwierigkeiten auf 
ungeplante hohe Ausgaben, und ebenso knapp ein 
Drittel auf das Auslaufen der Familienbeihilfe zu-
rück. Insgesamt setzen rund 36% der Studieren-
den mit finanziellen Problemen (bzw. 9% aller Stu-
dierenden) ihre Schwierigkeiten zum Wegfall staat-
licher Transferleistungen in Bezug. Für mehr als ein 
Viertel der Studierenden mit finanziellen Schwie-
rigkeiten resultieren diese Probleme außerdem aus 
hohen Kosten für das Studium. Weitere Faktoren 
sind gesundheitliche Gründe (13% der Studieren-

Grafik 34:  Anteil mit finanziellen Schwierigkeiten im Zeitvergleich 2011–2015
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Angaben von 2015 ohne Studierende an Privatuniversitäten und Hochschulen, die an der Studierenden-Sozialerhebung 2011  
nicht teilgenommen haben.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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den mit finanziellen Schwierigkeiten bzw. 3,4% al-
ler Studierenden), hohe Ausgaben für ein Auslands-
semester (5% bzw. 1,3%) sowie fehlende oder nicht 
erhaltene Alimentationszahlungen für die eigene 
Person oder Kinder (2%, bzw. 0,5% aller Studie-
renden). Für einen Teil der Bildungsausländer/in-
nen, die auf eine Arbeitserlaubnis angewiesen sind, 
ist der Entfall bzw. die Begrenzung der Erwerbstä-
tigkeit während des Studiums aufgrund der man-
gelnden Arbeitserlaubnis ebenfalls eine Quelle fi-
nanzieller Probleme: 22% aller Bildungsausländer/
innen mit finanziellen Problemen geben an, deswe-
gen finanzielle Schwierigkeiten zu haben.

Bei drei Viertel der Studierenden ist mehr als ei-
ner der oben genannten Gründe ausschlaggebend 
dafür, dass sie sich in finanziellen Schwierigkeiten 
befinden. Besonders häufig tritt dabei der Wegfall 
der Familienbeihilfe mit dem der Studienbeihil-
fe und dem Wegfall anderer staatlicher Transfer-
leistungen in Kombination auf. D.h. die Probleme 
entstehen oft dadurch, dass in kurzer Zeit mehrere 
staatliche Transferleistungen gleichzeitig wegfal-
len. Dies trifft dann jene besonders stark, die von 

ihren Eltern nicht stärker unterstützt werden (kön-
nen). Dieser gleichzeitige Verlust von mehreren 
Beihilfen, in den meisten Fällen durch das Über-
schreiten einer Altersgrenze, wurde auch in den 
offenen Anmerkungen am Ende des Fragebogens 
besonders häufig von den Studierenden als proble-
matisch thematisiert.

Im Vergleich mit den Angaben der Studierenden 
in der Studierenden-Sozialerhebung  2011 wer-
den finanzielle Schwierigkeiten aufgrund mangeln-
der oder zu wenig lukrativer Erwerbstätigkeit um 
+2%-Punkte häufiger genannt (insgesamt 33% al-
ler Studierenden mit finanziellen Schwierigkeiten) 
(siehe Grafik 36). Auch Bildungsausländer/innen 
geben um 4%-Punkte häufiger an, wegen man-
gelnder Arbeitserlaubnis in finanziellen Schwierig-
keiten zu sein (insgesamt nun 22% jener mit fi-
nanziellen Schwierigkeiten). Auch das Auslaufen/
die Einstellung der Familienbeihilfe und der Studi-
enbeihilfe wurde häufiger als 2011 als Ursache der 
Schwierigkeiten genannt (+4%-Punkte auf 31% 
bzw. +2%-Punkte auf 17% unter Studierenden mit 
finanziellen Schwierigkeiten). Seltener als Grund 

Grafik 35:  Betroffenheit von finanziellen Schwierigkeiten nach sozialer Herkunft und Alter
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Der Schichtindex bezieht sich nur auf Angaben von Studierenden, deren Eltern in Österreich geboren wurden.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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für finanzielle Schwierigkeiten wurde die Aussa-
ge genannt, dass die Eltern nicht in der Lage sei-
en, stärker zu unterstützen (-5%-Punkte auf 52%). 
Dies liegt zum Teil daran, dass weniger Studieren-
de sich überhaupt über die eigene Familie finan-
zieren. Mit Abstand am deutlichsten ist seit 2011 
aber das Phänomen „Über-Den-Eigenen-Verhält-
nissen-Leben“ als Grund von Problemen zurückge-
gangen, und zwar um 7%-Punkte auf nun 14% der 
Studierenden mit finanziellen Schwierigkeiten.

16.3 � Charakteristika von Studierenden 
mit finanziellen Schwierigkeiten

Studierende mit finanziellen Schwierigkeiten ha-
ben im Schnitt einen höheren zeitlichen Studien-
aufwand (siehe Grafik 37), aber ein im Mittel ge-
ringeres Gesamtbudget als Studierende ohne fi-
nanzielle Schwierigkeiten. Die Differenz wird mit 
zunehmendem Alter immer größer, so beträgt sie 
bei den 22-Jährigen rund € 140 oder 14%, und 
unter den 29-Jährigen bereits € 500 (32%). Bis 

zu den 22-Jährigen weisen jene mit finanziellen 
Schwierigkeiten noch ein höheres durchschnittli-
ches Erwerbsausmaß auf, unter allen Älteren da-
gegen sind sie in geringerem Ausmaß erwerbstä-
tig als jene ohne finanzielle Schwierigkeiten. Die 
beiden Gruppen divergieren mit zunehmendem Al-
ter in Bezug auf das Erwerbsausmaß immer weiter 
auseinander. Jene mit finanziellen Schwierigkeiten 
sind tendenziell häufiger in schlechter bezahlten 
Positionen oder Sektoren tätig (besonders häufig 
als Kellner/innen, Verkäufer/innen, Promotionmit-
arbeiter/innen – demnach handelt es sich en gros 
um nicht studienadäquate Tätigkeiten).

Insgesamt wird deutlich, dass das Nicht-Vor-
handensein bzw. das mangelnde Ausmaß einer Er-
werbstätigkeit ab einem Alter von etwa 25 Jahren 
sehr stark damit korreliert, ob jemand sich mit fi-
nanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sieht. Un-
ter den jüngeren Studierenden dagegen scheint die 
Fähigkeit der eigenen Familie zu direkter finanziel-
ler Unterstützung zu großen Teilen zu bestimmen, 
ob die/der Studierende sich in einer finanziellen 

Grafik 36:  Gründe für finanzielle Schwierigkeiten im Zeitvergleich 2011–2015
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Angaben von 2015 ohne Studierende an Privatuniversitäten und Hochschulen, die an der Studierenden-Sozialerhebung 2011 nicht teilgenom-
men haben.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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Schieflage befindet. Dementsprechend geht eine 
niedrige soziale Herkunft gerade bei unter 23-Jäh-
rigen häufig mit finanziellen Schwierigkeiten ein-
her, aber dieser Zusammenhang wird mit zuneh-
mendem Alter schwächer bzw. verschwindet ganz. 
Vor allem unter älteren Studierenden zeichnet sich 
ab, dass ein höheres Ausmaß von Erwerbstätig-
keit während des Semesters zwar vor finanziellen 
Schwierigkeiten schützt, aber dafür mit einem we-
niger intensiv betriebenen Studium einhergeht.

16.4 � Betroffenheit von finanzieller 
Deprivation

In der Studierenden-Sozialerhebung 2015 wur-
de erstmals auch erfasst, inwiefern Studierende in 
Österreich von finanzieller Deprivation (finanzielle 
Einschränkung bei individuellen (Grund-)Bedürf-
nissen) betroffen sind. Die Definition von finan-
zieller Deprivation folgt dem European Survey on 
Income and Living Conditions (EU-SILC) bzw. der 
nationalen Definition, die sich daraus ableitet (vgl. 
Statistik Austria 2013).

Es zeigt sich, dass unerwartet hohe Ausgaben 
in Höhe von € 450 (z.B. für Reparaturen) für rund 
ein Drittel aller Studierenden laut eigenen Anga-
ben nicht leistbar sind, und dass auch niemand 
anderer diese für die Studierenden bei Bedarf 
übernehmen würde (siehe Grafik 38). Dieser Anteil 
steigt bis zum Alter von 30 Jahren an, um danach 
leicht zurückzugehen – obwohl mit steigendem Al-
ter auch das durchschnittliche Gesamtbudget der 
Studierenden stark zunimmt. Rund ein Fünftel gibt 
an, finanziell nicht in der Lage zu sein bzw. nicht 
bei Bedarf auf die Unterstützung Dritter zurück-
greifen zu können, um einmal im Monat Freunde/
Freundinnen oder Verwandte zu sich nach Hause 
einzuladen. Weitere 13% können es sich laut ei-
genen Angaben selbst bzw. durch Dritte finanziert 
nicht leisten, bei Bedarf Kleidung oder Schuhe zu 
kaufen. 13% waren in den letzten zwölf Monaten 
finanziell nicht in der Lage, regelmäßige Zahlun-
gen rechtzeitig zu begleichen. Jeden zweiten Tag 
Fleisch, Fisch oder eine vergleichbare vegetarische 
Speise zu essen stellt für 7% aller Studierenden 
aus finanziellen Gründen ein Problem dar, und 

Grafik 37:  Studienaufwand (in h/Woche) von Studierenden mit und ohne finanzielle Schwierigkeiten

0h

10h

20h

30h

40h

50h

60h

22J. 23J. 24J. 25J. 26J. 27J. 28J. 29J.

Studierende mit finanziellen Schwierigkeiten - Zeitaufwand Studium+ET

Studierende ohne finanzielle Schwierigkeiten - Zeitaufwand Studium+ET

Studierende mit finanziellen Schwierigkeiten - Zeitaufwand Studium

Studierende ohne finanzielle Schwierigkeiten - Zeitaufwand Studium

Studierende mit finanziellen Schwierigkeiten bewerteten ihre Betroffenheit von finanziellen Schwierigkeiten mit den Items 4 und 5 („[sehr] stark“); 
Studierende ohne finanzielle Schwierigkeiten bewerteten ihre Betroffenheit von finanziellen Schwierigkeiten mit den Items 1 und 2 („(gar) nicht“).
ET: Erwerbstätigkeit während des Semesters.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.
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rund 6% aller Studierenden können es sich nicht 
leisten, ihre Wohnung angemessen warm zu hal-
ten. Rund 1% der Studierenden war außerdem in 
den letzten 12 Monaten aus finanziellen Gründen 
nicht in der Lage eine notwendige medizinische 
Untersuchung in Anspruch zu nehmen.

Eine Person gilt als finanziell depriviert, wenn 
sie sich mindestens zwei der oben genannten As-
pekte aus finanziellen Gründen nicht leisten kann, 
und – im Fall der Studierenden-Sozialerhebung – 
auch niemand anders dies bei Bedarf übernehmen 
würde. Demnach ist ein Viertel der Studierenden in 
Österreich, analog zur nationalen Definition, finan-
ziell depriviert. 

16.5 � Besonders stark von finanziellen 
Schwierigkeiten betroffene Gruppen

Es gibt spezielle Subgruppen unter den Studie-
renden in Österreich, welche angeben, besonders 
stark von finanziellen Schwierigkeiten betroffen zu 
sein. Diese sind: 

nn Internationale Studierende, deren Erstspra-
che nicht Deutsch ist (48% haben finanzielle 
Schwierigkeiten) 

nn Bildungsinländer/innen mit Migrationshinter-
grund (1. Gen.: 36%, 2. Gen.: 37%)

nn Studierende mit Kindern, welche erhöhten Be-
treuungsbedarf haben,17 sowie Alleinerziehende 
(32% bzw. 47%) 

nn Studierende mit gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen, welche sich studienerschwerend aus-
wirken (41%)

nn Bezieher/innen eines Selbsterhalter/innen- oder 
Studienabschluss-Stipendiums (33% bzw. 38%)

nn Studierende an Kunstuniversitäten (41%)
nn Studierende, welche bei Erstzulassung zwischen 
26 und 30 Jahre alt waren, das sind vor allem 
jene mit verzögertem Übertritt (39%) 

nn Studierende, die in Studierendenheimen leben 
(29%)

17	Unter 7-jährige Kinder, die nicht in der Schule sind, während der 
studierende Elternteil an der Hochschule ist.

Grafik 38:  Faktoren der finanziellen Deprivation nach Alterskategorien
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vegetarische
Speise essen

Neue Kleidung zu
kaufen

Die Wohnung
angemessen

warm zu halten

Freunde oder
Verwandte einmal

im Monat zum
Essen einzuladen

Unerwartete 
Ausgaben bis zu 

€ 450 zu
finanzieren

Regelmäßige
Zahlungen
rechtzeitig
begleichen¹

Ja, kann ich mir leisten Andere zahlen bei Bedarf Nein, kann ich mir nicht leisten

1 �Dieses Item war anders als alle anderen nicht auf die Gegenwart bezogen, sondern auf die letzten 12 Monate, d.h. ob Studierende tatsächlich 
mindestens einmal in den letzten 12 Monaten mit regelmäßigen Zahlungen im Rückstand waren. Insofern war die Antwortmöglichkeit „Andere 
zahlen bei Bedarf“ bei dieser Frage nicht gegeben – es kann angenommen werden, dass, wenn die Möglichkeit dazu bestanden hätte, die 
Studierenden dann nicht mit den regelmäßigen Zahlungen im Rückstand gewesen wären.

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015.

4/SN-329/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 91 von 103

www.parlament.gv.at



Kapitel II   Studierenden-Sozialerhebung 2015

Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 	 89

17. � Mit eigenen Worten: 
Anmerkungen der Studierenden 
in offener Form

Im Zuge der Studierenden-Sozialerhebung 2015 
hatten die befragten Studierenden die Möglichkeit, 
offene Anmerkungen zu ihrer individuellen Situati-
on zu machen. In Summe machten ca. 8.100 der 
Befragten von dieser Gelegenheit Gebrauch. Dabei 
äußerten sie sich zu den im Vorfeld abgefragten 
Themenblöcken der Umfrage und ergänzten diese 
durch ihre persönlichen Erfahrungen, die sie in Zu-
sammenhang mit dem Studienalltag gemacht ha-
ben. 

Studierende, die sehr oder eher stark von finan-
ziellen Schwierigkeiten betroffen sind, äußerten 
sich besonders häufig zu ihrer individuellen Situ-
ation. Dies trifft ebenfalls auf Studierende, die re-
gelmäßig oder gelegentlich während des Semesters 
erwerbstätig waren, zu. Dieses Bild spiegelt sich 
auch bei den angesprochenen Themen von Seiten 
der Studierenden wider: Eine wesentliche Rolle bei 
den offenen Anmerkungen spielt die Erwerbstätig-
keit, insbesondere Erfahrungen mit der Vereinbar-
keit von Studium und Erwerbstätigkeit, (Pflicht-)
Praktika sowie Einschätzungen über die Arbeits-
marktchancen nach dem Studium – 17% der Be-
fragten, die Angaben zu ihrer individuellen Situa-
tion machen, äußerten sich zu diesem Thema. Ein 
weiteres zentrales Thema (738 Anmerkungen, ca. 
10%) ist die finanzielle Situation der Studieren-
den, etwa die Kürzung der Bezugsdauer der Fa-
milienbeihilfe, die Kosten für das Studium sowie 
Wohnen und damit zusammenhängenden finanzi-
ellen Schwierigkeiten. Vermehrt thematisiert wur-
de auch der Bezug von Beihilfen und Stipendien 
(1.003 Studierende, ca. 13%), insbesondere die 
Altershöchstgrenzen und die Berücksichtigung des 
elterlichen Einkommens bei der Beihilfenvergabe. 
Ein weiteres relevantes Thema (insgesamt 597 An-
merkungen, ca. 8%) stellen Bewertungen über den 
Schwierigkeitsgrad des Studiums und Erfahrungen 
mit damit einhergehenden Belastungen (etwa Stu-
dienzeitverzögerungen) dar.

18. � Im Hochschulsystem unter
repräsentierte Gruppen und 
Gruppen mit spezifischen 
Anforderungen

Im Rahmen des Bologna-Prozesses werden die 
Mitgliedsstaaten seit längerem dazu aufgefordert, 
Gruppen, die in ihrem Hochschulsystem unterre-
präsentiert sind, zu identifizieren und Maßnah-
men zum Abbau dieser Unterrepräsentanz zu tref-
fen (siehe Government Offices of Sweden 2007). 
Auf der Bologna-Minister/innenkonferenz 2015 in 
Jerewan verabschiedeten die Mitgliedsstaaten eine 
Strategie zur Verbesserung der sozialen Dimensi-
on im Hochschulbereich, die ebenfalls die Identi-
fikation unterrepräsentierter Gruppen im Vergleich 
zur Diversität der Bevölkerung und die Entwicklung 
von Maßnahmen zum Abbau dieser Unterrepräsen-
tanz vorsieht (Bologna Prozess 2015). Österreich 
hat 2016 einen solchen Prozess zur Entwicklung 
einer nationalen Strategie zur sozialen Dimension 
in der Hochschulbildung gestartet. Durch die lan-
ge Tradition von Studierenden-Sozialerhebungen 
und spezifische Daten der Hochschulstatistik be-
steht hierzu eine sehr gute Informationsgrundlage 
und ein Verständnis darüber, dass Studierende ei-
ne sehr heterogene Gruppe sind bzw. es den/die 
Studierende/n nicht gibt. 

Mit den Ergebnissen der Studierenden-Sozialer-
hebung 2015 können Studierendengruppen iden-
tifiziert werden, die im Österreichischen Hoch-
schulsystem unterrepräsentiert sind. Die soziale 
Dimension bezieht sich allerdings nicht nur auf 
den Zugang zu Hochschulbildung sondern auch 
auf die Teilhabe an einem Studium und einen er-
folgreichen Studienabschluss: 

“We share the societal aspiration that the stu-
dent body entering, participating in and comple-
ting higher education at all levels should reflect the 
diversity of our populations. We reaffirm the impor-
tance of students being able to complete their stu-
dies without obstacles related to their social and 
economic background. We therefore continue our 
efforts to provide adequate student services, crea-
te more flexible learning pathways into and within 
higher education, and to widen participation at all 
levels on the basis of equal opportunity.” (London 
Communiqué 2007).

Daher werden in diesem Kapitel kursorisch jene 
Gruppen zusammenfassend dargestellt, die im 
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Hochschulzugang unterrepräsentiert sind und de-
ren Studienfortschritt und -abschluss nicht zuletzt 
auch von sozialen Gründen abhängig ist.

18.1 � Unterrepräsentierte Gruppen beim 
Zugang zu Hochschulbildung

Studierende aus bildungsfernen Schichten sind im 
Hochschulsystem immer noch unterrepräsentiert, 
auch wenn inzwischen 40% der Studienanfän-
ger/innen aus Haushalten kommen, in denen we-
der Vater noch Mutter über eine Matura verfügen. 
Die Wahrscheinlichkeit ein Studium aufzunehmen, 
hängt weiterhin stark von der Elternbildung ab – 
dies gilt für Universitätsstudien noch mehr als für 
Fachhochschulstudien. Allerdings zeigt sich hier 
erstmals seit vielen Jahren eine kleine Trendwende 
zum Positiven (siehe Band 1 der Sozialerhebung 
2015, insbesondere Kapitel 1.5). 

Die Studienwahl und die Wahl des Hochschul-
typs hängen zum Teil deutlich vom sozialen Hin-
tergrund der Studierenden ab. Daten hierzu lie-
fert die Hochschulstatistik, ein Erhebungsblatt, 
welches alle Erstimmatrikulierenden für die Sta-
tistik Austria ausfüllen müssen (UStat 1) und der 
Schichtindex der Sozialerhebung.

Vereinfacht gesagt gilt, je strukturierter (und 
damit auch planbarer), kürzer sowie je berufsbe-
zogener (oder arbeitsmarktnäher) ein Studium ist 
und je leichter es mit einer studienbegleitenden 
Erwerbstätigkeit zu vereinbaren ist, desto attrakti-
ver ist das Studium für Studierende aus bildungs-
ferneren Elternhäusern. Deshalb sind etwa Fach-
hochschulen für Studierende aus bildungsfernen 
Schichten attraktiver als Universitäten. In man-
chen Studienrichtungen, wie Medizin, einem sehr 
langen Studium, das nur wenig Zeit für Erwerbstä-
tigkeit neben dem Studium lässt, sind Studieren-
de aus höheren Schichten deutlich überrepräsen-
tiert. Es bestehen auch Abweichungen von diesem 
Grundmuster. So ist an Universitäten der Anteil 
von Studierenden aus niedriger Schicht in einigen 
(kleineren) geisteswissenschaftlichen oder natur-
wissenschaftlichen Studien, die dem skizzierten 
Bild nicht entsprechen, besonders hoch (z.B. Ori-
entalistik, Volkskunde, Molekulare Biologie).

Besonders viele Studierende aus bildungsfer-
nen Schichten nehmen ihr Studium verzögert (also 
mehr als zwei Jahre nach Verlassen des Schul-
systems) auf. Sie haben häufiger eine BHS oder 
eine Berufsreifeprüfung absolviert und beginnen 
ihr Studium besonders häufig an Fachhochschu-

len und Pädagogischen Hochschulen. Dies bedeu-
tet auch, dass unter Studierenden, die ihr Studi-
um unmittelbar nach dem Schulabschluss (i.d.R. 
Matura) aufnehmen, Studierende aus höheren Bil-
dungsschichten noch deutlich stärker überreprä-
sentiert sind als im Gesamtsystem. Weil in Öster-
reich vergleichsweise viele Studierende ihr Studi-
um verzögert beginnen (25% der Bildungsinländer/
innen) und diese überdurchschnittlich häufig aus 
niedrigeren Bildungsschichten stammen, ist die 
soziale Zusammensetzung der Bevölkerung im ös-
terreichischen Hochschulsystem insgesamt im eu-
ropäischen Vergleich relativ gut repräsentiert. Da-
her gilt es bei Reformen im Hochschulsystem auch 
besonders darauf zu achten, wie diese sich auf 
Studierende mit verzögertem Übertritt auswirken. 

Die Hochschulkonferenz hat kürzlich Empfeh-
lungen zur Förderung nicht-traditioneller Zugänge 
im Hochschulsektor abgegeben, die auch die em-
pirischen Befunde der Studierenden-Sozialerhe-
bung aufgreifen.18 

Nach Geschlecht betrachtet sind Männer im ös-
terreichischen Hochschulsystem leicht unterreprä-
sentiert.19 Frauen stellen inzwischen die Mehrheit 
der Studierenden in fast allen Hochschulsektoren, 
(noch) nicht jedoch in berufsbegleitenden FH-Stu-
dien (44%). An einzelnen Universitäten wie der 
Montanuniversität Leoben oder der Veterinärmedi-
zinischen Universität ist mit rund 80% Männern 
bzw. Frauen das Geschlechterverhältnis besonders 
unausgewogen. Hohe Frauenanteile gibt es in päd-
agogischen, gesundheits- und sozialwissenschaft-
lichen Studien, geringere Anteile in technischen 
Studien. Je nachdem auf welcher Ebene also das 
Hochschulsystem betrachtet wird, zeigen sich un-
terschiedliche Über- oder Unterrepräsentanzen von 
Männern und Frauen. In diesem Zusammenhang 
ist auch auf die nach Geschlecht unterschiedli-
chen Übertrittsraten hinzuweisen, nach dem Ba-
chelorabschluss ein Masterstudium bzw. nach dem 
Master ein Doktoratsstudium zu beginnen.

Unterschiede beim Zugang zu Hochschulbildung 
zeigen sich in Österreich auch nach regionaler Her-
kunft. Während in Wien und im Burgenland mehr 
als 50% und in Niederösterreich und Kärnten fast 
50% eines (inländischen) Altersjahrganges „im 

18	Empfehlungen der Hochschulkonferenz zur Förderung nicht-traditi-
oneller Zugänge im Hochschulsektor, Dezember 2015.

19	Im Berufsbildungssystem sind dagegen Männer deutlich überreprä-
sentiert. Sie stellen zum Beispiel 65% der Lehrlinge an Berufsschulen 
(Statistik Austria 2015a).
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Laufe ihres Lebens“ ein Studium aufnehmen, sind 
es in Vorarlberg nur 36%, in Tirol 41% und in der 
Steiermark 42%. Auffällig ist auch, dass Studie-
rende aus der Steiermark, Kärnten und Wien häu-
figer an Universitäten studieren, Studierende aus 
dem Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich 
und Salzburg besuchen dagegen überdurchschnitt-
lich häufig Fachhochschulen. Dies ist auch ein In-
diz dafür, dass die Studienwahl vom regionalen An-
gebot beeinflusst wird, da die Studierendenmobili-
tät – außer nach Wien – nicht besonders stark aus-
geprägt ist. Starke Unterschiede zeigen sich auch 
nach Geschlecht und Heimatbundesland: Während 
in Wien, im Burgenland und in Kärnten die Hoch-
schulzugangsquote von Frauen mindestens 60% 
beträgt, sind es in Vorarlberg und Oberösterreich 
nur knapp 30% der Männer, die „im Laufe ihres 
Lebens“ ein Studium aufnehmen. 

Im österreichischen Hochschulsystem sind auch 
Bildungsinländer/innen mit Migrationshintergrund 
unterrepräsentiert. Ihre Hochschulzugangsquoten 
liegen bei 45% (2. Generation) bzw. 60% (1. Ge-
neration) der Quote für Bildungsinländer/innen 
ohne Migrationshintergrund, d.h. sie sind etwa um 
den Faktor 2 geringer repräsentiert als Bildungs-
inländer/innen. Vor allem die Zugangsquote von 
Studierenden der zweiten Zuwanderungsgenerati-
on hat sich allerdings in den letzten Jahren stark 
erhöht. 

Auch Studierende mit einer Behinderung sind 
im Hochschulsystem unterrepräsentiert, obwohl 
dies mit den vorliegenden Daten nicht quantifi-
zierbar ist. In der Studierenden-Sozialerhebung 
geben 0,7% der Studierenden an, eine Behinde-
rung aufzuweisen (Selbsteinstufung). Indizien für 
eine deutliche Unterrepräsentanz dieser Gruppe 
im Hochschulsystem sind, dass für rund 3,4% der 
Bevölkerung unter 25 Jahren eine erhöhte Fami-
lienbeihilfe aufgrund einer Behinderung bezogen 
wird und etwa 2,6% aller Schüler/innen sonderpä-
dagogischen Förderbedarf aufweisen. Darüber hin-
aus geben allerdings rund 12% der Studierenden 
an, eine Behinderung oder gesundheitliche Beein-
trächtigung zu haben, die sie auch im Studium be-
einträchtigt. Darunter sind besonders viele mit psy-
chischen und chronischen Erkrankungen sowie mit 
mehrfachen Beeinträchtigungen und damit oft Be-
einträchtigungen, die nicht ohne Weiteres für Drit-
te wahrnehmbar sind. 

18.2 � Gruppen mit spezifischen 
Anforderungen

Für viele Studierende stellt die Vereinbarkeit von 
Studium und Erwerbstätigkeit bzw. die Balance zwi-
schen den Ressourcen Zeit und Geld ein Problem 
im Studium dar. Je nach finanzieller Unterstützung 
durch die Familie und die öffentliche Hand sind 
Studierende auch auf eigenes Erwerbseinkommen 
angewiesen und können daher weniger Zeit für das 
Studium aufwenden. Eine Folge sind längere Stu-
diendauern und unter Umständen ein Überschrei-
ten der Altersgrenzen bei Beihilfen oder Vergünsti-
gungen, was den Finanzbedarf weiter erhöht. Laut 
Studierenden-Sozialerhebung sinkt ab 10 Stunden 
Erwerbstätigkeit die für das Studium aufgewende-
te Zeit merklich, wobei sich diese Grenze seit eini-
gen Jahren etwas nach unten verschiebt und nun-
mehr bereits ab einem Erwerbsausmaß von 6 Wo-
chenstunden (geringe) Auswirkungen auf das Stu-
dium feststellbar sind. 38% aller Studierenden 
sind während des Semesters mehr als 10 Stunden 
pro Woche erwerbstätig und mehr als die Hälfte der 
61% erwerbstätigen Studierenden empfinden Stu-
dium und Erwerbstätigkeit als (eher) schlecht ver-
einbar. Insgesamt betreiben knapp 40% aller Stu-
dierenden de facto ein Teilzeitstudium (< 25h Stu-
dienaufwand pro Woche). 

Die Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstä-
tigkeit hängt allerdings auch vom Hochschultyp 
und zum Teil auch von einzelnen Studienrichtun-
gen ab. Zudem muss differenziert werden, ob Stu-
dierende unmittelbar nach der Matura zu studie-
ren begonnen haben und ihre Erwerbstätigkeit im 
Laufe des Studiums ausweiten (studienbegleiten-
de Erwerbstätigkeit), oder ob Studierende aus ei-
ner Erwerbstätigkeit heraus (i.d.R. mit verzögertem 
Übertritt) ein Studium aufnehmen und von Studi-
enbeginn an in hohem Ausmaß erwerbstätig sind 
(berufsbegleitendes Studieren): 21% aller Studie-
renden bezeichnen sich als in erster Linie Erwerbs-
tätige, die nebenbei studieren. 

Auch für Studierende mit Kind, vor allem klei-
neren Kindern mit höherem Betreuungsbedarf, ist 
Zeit ein entscheidender Faktor, sowohl weil neben 
Studium und Erwerbstätigkeit auch Kinderbetreu-
ung zur zeitlichen Gesamtbelastung beiträgt und 
andererseits weil die Kosten steigen und daher die 
Erwerbstätigkeit ausgeweitet wird. Hierbei zeigen 
sich deutliche Unterschiede nach Geschlecht der 
Eltern (studierende Mütter mit Dreifachbelastung 
aus Kinderbetreuung, (Teilzeit)Erwerbstätigkeit 
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und Studium, studierende Väter zumeist Vollzeit
erwerbstätigkeit plus Studium und in geringerem 
Ausmaß Kinderbetreuung). Studierende mit Kind 
und hier insbesondere Alleinerziehende gehören 
auch zu den Gruppen mit den höchsten Anteilen 
an finanziellen Schwierigkeiten. 

Studierende mit einer Behinderung oder ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung kommen auf-
grund ihrer Behinderung/Erkrankung oftmals lang-
samer im Studium voran. Dem trägt die Studien-
förderung mit einer Verlängerung der Bezugsdau-
er Rechnung. Zur eigentlichen Beeinträchtigung 
kommen häufig noch finanzielle Probleme hinzu. 
Auch werden psychische Beschwerden oder Er-
krankungen häufig zusammen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen genannt, sie sind also oftmals 
auch die Folge von anderen Beeinträchtigungen. 
Neben Erkrankungen berichten Studierende auch 
von Stressfaktoren und psychischen Beschwerden, 
die ebenfalls zu einer Verlängerung der Studien-
dauer führen können.

Studierende aus Drittstaaten haben zum Teil 
Schwierigkeiten mit der deutschen (Fach)Sprache 
und berichten von finanziellen Schwierigkeiten, 
Visa-Problemen und Schwierigkeiten wegen einer 
fehlenden oder zu geringen Arbeitserlaubnis. Auch 
soziale Isolation und mangelnder Kontakt zu öster-
reichischen Studierenden werden öfter angemerkt. 

Zur spezifischen Situation von Studierenden mit 
Kind, Studierenden mit einer Behinderung/Erkran-
kung und von internationalen Studierenden wer-
den in den kommenden Monaten Zusatzberichte 
zur Sozialerhebung vorgelegt.

Zahlreiche der in der Sozialerhebung analysier-
ten Problembereiche kulminieren bei Studierenden 
zwischen 25 und 30 Jahren. Studierende dieser 
Altersgruppen berichten zum Beispiel häufig von 
finanziellen Schwierigkeiten, sind oftmals in einem 
Ausmaß erwerbstätig, das zu Vereinbarungsschwie-
rigkeiten mit dem Studium führt und berichten öf-
ter von psychischen Beschwerden. Dabei handelt 
es sich allerdings um zwei unterschiedliche Grup-
pen: Jene, die unmittelbar nach der Schule zu stu-
dieren begonnen haben und sich nunmehr in der 
Endphase ihres Studiums befinden und jene, die 
ihr Studium verzögert begonnen haben und nach 
einigen Jahren außerhalb des formalen Bildungs-
systems ihr Studium im Schnitt mit Ende 20 be-
ginnen.

Die aktuelle Novelle des Studienförderungs-
gesetzes, die jüngste Novelle des Universitäts-
gesetzes 2002 (BGBl. I Nr. 131/2015) sowie 
etwa der gesamtösterreichische Universitätsent-
wicklungsplan nehmen auf Studierendengrup-
pen mit spezifischen Anforderungen Bezug. Die 
2016 zu erarbeitende Nationale Strategie zur so-
zialen Dimension in der Hochschulbildung wird 
hochschul(politisch)e Maßnahmen bündeln, um 
für unterrepräsentierte Studierendengruppen und 
Gruppen mit spezifischen Anforderungen Verbes-
serungen zu erzielen. Die Informationsgrundlage 
zur Heterogenität der Studierenden ist aufgrund 
der Studierenden-Sozialerhebung sehr gut und 
kommende Erhebungen übernehmen auch die 
wichtige Aufgabe des Monitorings künftiger Ent-
wicklungen. 
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20. � Überblick über die Studierendenpopulation im SS 2015

Tabelle 11:  Studierendenpopulation nach Hochschulsektor (Spaltenprozent)

Wiss. Univ. Kunstuniv. Privatuniv. FH-VZ FH-BB PH Gesamt
Verteilung (Zeilenprozent) 76,1% 2,3% 2,4% 8,6% 5,5% 5,1% 100%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Geschlecht
Frauen 55% 58% 64% 51% 44% 78% 55%
Männer 45% 42% 36% 49% 56% 22% 45%
Alter
Unter 21J. 13% 7% 14% 17% 1,5% 14% 13%
21 bis 25J. 48% 40% 47% 62% 33% 42% 48%
26 bis 30J. 23% 37% 19% 16% 32% 16% 23%
Über 30J. 16% 16% 20% 6% 33% 27% 17%
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern)
Niedrige Schicht 16% 12% 14% 18% 25% 23% 17%
Mittlere Schicht 29% 24% 28% 34% 35% 34% 30%
Gehobene Schicht 35% 43% 33% 35% 30% 33% 34%
Hohe Schicht 20% 21% 24% 13% 10% 10% 18%
Bildungsin-/ausländer/innen
Bildungsinländer/innen 78% 51% 68% 87% 90% 98% 79%
Bildungsausländer/innen 22% 49% 32% 13% 10% 2,4% 21%
Erstsprache
Deutsch 90% 69% 83% 95% 95% 98% 90%
Andere Erstsprache 10% 31% 17% 5% 5% 1,9% 10%
Bildungsin-/ausländer/innen
Bildungsinl. ohne Migrationshintergrund 71% 46% 61% 83% 83% 93% 73%
Bildungsinl. 2. Generation 2,7% 0,7% 1,4% 2,1% 2,8% 2,4% 2,5%
Bildungsinl. 1. Generation 4% 4% 7% 2,9% 4% 2,7% 4%
Bildungsausl. mit Erstsprache Deutsch 13% 20% 19% 9% 7% 1,8% 12%
Bildungsausl. mit and. Erstsprache 9% 29% 13% 3% 3% 0,5% 8%
Kinder 
Keine Kinder (<25 J.) 92% 93% 89% 97% 83% 78% 91%
Kinder (inkl. Partner/innenkinder im Haushalt) 8% 7% 10% 3% 17% 21% 9%
Kinder ohne Altersangabe 0,6% 0% 1,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,5%
Betreuungsbedarf von Kindern
Keine Kinder (< 25 J.) 92% 93% 89% 97% 83% 78% 91%
Kinder mit Betreuungsbedarf 4% 2,7% 5% 2,0% 9% 10% 5%
Kinder mit geringem oder keinem Betreuungsbedarf 3% 4% 5% 1,3% 8% 11% 4%
Kinder, ohne Angabe von Betreuungsbedarf 0,7% 0,3% 1,1% 0,1% 0,6% 0,6% 0,6%
Alleinerziehend (Kinder unter 25J.)
Kein Kind (<25 J.) oder Partner/innenkinder 92% 93% 89% 97% 83% 79% 91%
Alleinerziehend 1,0% 0,8% 1,1% 0,6% 1,9% 3% 1,1%
Nicht alleinerziehend 6% 6% 8% 2,6% 14% 18% 7%
Kinder ohne Altersangabe 0,5% 0% 1,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,5%
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium
Ja 12% 18% 10% 9% 7% 8% 12%
Nein 88% 82% 90% 91% 93% 92% 88%
Unterstufe (nur Bildungsinl.)
Hauptschule/NMS/KMS 34% 34% 36% 46% 50% 54% 37%
AHS-Unterstufe 64% 58% 56% 52% 48% 45% 60%
Sonstige Schule (z.B. „Alternativschule“, Schule mit ausl. 
Lehrplan)

2,6% 8% 8% 2,0% 2,2% 1,0% 2,6%
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Wiss. Univ. Kunstuniv. Privatuniv. FH-VZ FH-BB PH Gesamt
Verteilung (Zeilenprozent) 76,1% 2,3% 2,4% 8,6% 5,5% 5,1% 100%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Studienberechtigung
AHS-Matura 44% 34% 41% 34% 24% 41% 41%
HAK-Matura 9% 1,2% 4% 13% 15% 13% 10%
HTL-Matura 10% 5% 4% 14% 21% 4% 11%
Sonstige BHS-Matura 9% 6% 10% 18% 14% 27% 11%
Studienberechtigungsprüfung 1,4% 0,6% 1,3% 1,5% 4% 5% 1,7%
Berufsreifeprüfung (inkl. Lehre und Matura) 2,6% 0,6% 5% 4% 7% 6% 3%
Sonstige österr. Studienberechtigung 1,9% 7% 4% 2,4% 5% 2,1% 2,3%
Schule oder Ausbildung oder Studium im Ausland 22% 45% 30% 12% 10% 2,2% 20%
Alter bei Erstzulassung
Unter 21J. 71% 55% 61% 65% 38% 61% 68%
21 bis 25J. 20% 32% 22% 26% 33% 20% 22%
26 bis 30J. 5% 10% 7% 6% 14% 8% 6%
Über 30J. 3% 2,3% 10% 2,4% 15% 12% 5%
Studienanfänger/innen (Stj. 2014/15)
Keine Studienanfänger/innen 87% 93% 86% 77% 85% 82% 86%
Studienanfänger/innen 13% 7% 14% 23% 15% 18% 14%
Studientyp
Bachelor 49% 32% 59% 82% 54% 100% 54%
Master 25% 21% 30% 18% 46% 0% 24%
Diplom 26% 47% 12% 0% 0% 0% 21%
Hochschulstandort
Wien 58% 61% 46% 21% 38% 36% 53%
Graz 16% 18% 0% 13% 8% 14% 15%
Salzburg 5% 11% 10% 5% 5% 4% 5%
Linz 7% 10% 13% 18% 10% 21% 9%
Innsbruck 10% 0% 0% 9% 4% 8% 9%
Klagenfurt 3% 0% 0% 4% 2,8% 4% 3%
Leoben 1,2% 0% 0% 0% 0% 0% 1,0%
Kleinere HS-Standorte 0% 0% 31% 30% 33% 15% 6%
Studiengruppen je Sektor
UNI-GEWI 22% 1,4% 17%
UNI-Technik 22% 6% 17%
UNI-Kunst 0% 73% 1,6%
UNI-Lehramt 8% 18% 7%
UNI-Medizin/Gesundheitswiss. 4% 0% 3%
UNI-NAWI 14% 0% 11%
UNI-JUS 13% 0% 10%
UNI-SOWI 15% 0% 12%
UNI-VETMED 0,5% 0% 0,4%
UNI-Theologie 0,5% 0% 0,4%
UNI-Individ. 0,3% 1,0% 0,2%
FH-Kunst 3% 0,2% 0,2%
FH-Technik 39% 37% 5%
FH-Sozialwiss. 7% 8% 1,0%
FH-Wirtschaft 31% 52% 5%
FH-NAWI 2,3% 0,6% 0,2%
FH-Gesundheit 18% 1,4% 1,5%
PH-Volkssch. 45% 2,1%
PH-NMS 30% 1,4%
PH-Sondersch. 8% 0,4%
PH-Berufssch. 13% 0,6%
PH-Religion 4% 0,2%
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Wiss. Univ. Kunstuniv. Privatuniv. FH-VZ FH-BB PH Gesamt
Verteilung (Zeilenprozent) 76,1% 2,3% 2,4% 8,6% 5,5% 5,1% 100%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PU-GEWI 1,7% 0%
PU-Technik 2,3% 0,1%
PU-Kunst 23% 0,6%
PU-Gesundheit 30% 0,8%
PU-Lehramt 0,4% 0%
PU-Medizin 10% 0,3%
PU-NAWI 14% 0,4%
PU-SOWI 16% 0,4%
PU-Theologie 2,5% 0,1%
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur Bildungsinl.)
Kein Bezug 81% 83% 85% 67% 88% 74% 80%
Konventionelle Studienbeihilfe 12% 12% 8% 19% 3% 12% 12%
Selbsterhalter/innen-Stipendium 6% 5% 8% 15% 9% 13% 7%
Studienabschluss-Stipendium 0,2% 0,4% 0% 0% 0,1% 0,2% 0,2%
Erwerbstätigkeit SS 2015
Während des ganzen Semesters 48% 42% 41% 24% 86% 40% 47%
Gelegentlich während des Semesters 14% 21% 16% 16% 4% 16% 14%
Nicht erwerbstätig 38% 37% 43% 60% 10% 44% 39%
Erwerbstätigkeit in Stunden/Woche (nur im SS 2015 erwerbstätige Studierende)
>0–10h 39% 46% 32% 61% 5% 48% 37%
>10–20h 29% 32% 24% 25% 12% 23% 27%
>20–35h 17% 17% 24% 9% 28% 17% 18%
>35h 15% 6% 20% 5% 54% 12% 18%
Stellenwert von Studium und Erwerbstätigkeit
In erster Linie Student/in und nebenbei erwerbstätig 42% 46% 31% 37% 19% 39% 40%
In erster Linie erwerbstätig und studiere nebenbei 20% 17% 25% 3% 71% 16% 21%
Nicht erwerbstätig 39% 38% 44% 60% 10% 45% 39%
Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung
(Vor-)städtische Umgebung 48% 54% 53% 38% 43% 34% 47%
Ländliche Umgebung 52% 46% 47% 62% 57% 66% 53%
Herkunftsbundesland (nur Bildungsinl.)
Burgenland 3% 1,8% 3% 3% 5% 7% 3%
Kärnten 8% 3% 1,9% 6% 5% 5% 7%
Niederösterreich 19% 17% 19% 25% 27% 22% 20%
Oberösterreich 19% 23% 23% 21% 14% 21% 19%
Salzburg 6% 8% 10% 6% 6% 5% 6%
Steiermark 15% 17% 5% 12% 13% 14% 14%
Tirol 8% 5% 10% 8% 6% 8% 7%
Vorarlberg 4% 2,6% 2,8% 5% 5% 5% 4%
Wien 17% 16% 18% 12% 18% 15% 17%
Ausland 1,5% 6% 6% 1,2% 1,0% 0,5% 1,5%
Wohnform
Eigenständiger Haushalt 45% 47% 53% 32% 77% 54% 47%
Wohngemeinschaft 26% 35% 16% 24% 7% 12% 24%
Elternhaushalt 16% 6% 16% 28% 13% 28% 18%
Studierendenwohnheim 10% 9% 13% 14% 1,5% 4% 9%
Haushalt anderer Verwandter 2,1% 2,3% 2,3% 1,7% 1,5% 2,0% 2,1%
Derzeit von finanziellen Schwierigkeiten betroffen
(Sehr) stark 26% 41% 27% 24% 20% 29% 26%
Teils/teils 25% 25% 24% 25% 21% 26% 24%
(Gar) nicht 49% 34% 48% 51% 59% 45% 49%
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Wiss. Univ. Kunstuniv. Privatuniv. FH-VZ FH-BB PH Gesamt
Verteilung (Zeilenprozent) 76,1% 2,3% 2,4% 8,6% 5,5% 5,1% 100%
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Studienintensität
kein Studienaufwand: 0h 4% 2,5% 3% 1,9% 0,7% 2,3% 3%
gering: >0 bis 10h 9% 3% 5% 1,6% 3% 3% 7%
mittel: >10 bis 30h 43% 28% 38% 19% 64% 29% 42%
hoch: >30h 44% 66% 54% 78% 32% 66% 47%
Studienbeginn
Unmittelbar 82% 71% 70% 76% 46% 66% 78%
Verzögert 18% 29% 30% 24% 54% 34% 22%

Diese Tabelle basiert auf Angaben von 44.619 Personen. 
Exklusive Doktoratsstudierende.
Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015; Hochschulstatistik (Verteilung der Hochschulsektoren; BMWFW, Statistik Austria).

Unter 
http://www.sozialerhebung.at
finden Sie:

nn Alle Berichte der Studierenden-Sozialerhebungen seit 1999
nn Den Fragenkatalog der Studierenden-Sozialerhebung 2015 als Ablaufdiagramm
nn Bd. 1 bis 3 der Studierenden-Sozialerhebung 2015 (Hochschulzugang und Studienanfänger/innen, Studierende, 

Tabellenband)
nn Die Zusatzberichte zur Studierenden-Sozialerhebung 2015 (sobald sie erschienen sind):

	 – � Materialien zur Sozialen Lage der Studierenden 2016  
(Bericht des BMWFW und Zusammenfassung der Studierenden-Sozialerhebung 2015) 

	 – � Studienverlauf und Studienzufriedenheit 2015
	 – � Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 2015
	 – � Zur Situation von Studierenden mit Kindern 2015 
	 – � Zur Situation von internationalen Studierenden in Österreich 2015 
	 – � Zur Situation von Doktorand/inn/en 2015 
	 – � Internationale Mobilität der Studierenden 2015
	 – � Zur Situation von Studentinnen 2015
	 – � Eurostudent VI (Soziale Lage der Studierenden in ca. 28 Ländern, erscheint 2018)

Follow us on Twitter: https://twitter.com/sozialerhebung
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